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Hinweis: Dieses Dokument folgt den RTS und ITS zu Art. 60 und 62 MiCAR und dient ausschliesslich der Strukturierung und Beschreibung des (Vor-)Gesuchs. Für Abkürzungen und Quellenangaben siehe das Abkürzungsverzeichnis am Ende der Antragsvorlage. Für weitere Details siehe die folgenden Hinweisseiten.
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	[bookmark: _Hlk178158916][bookmark: _Hlk174270322]Allgemeine Hinweise zur Antragsvorlage und deren Verwendung
Bitte entfernen Sie diesen Abschnitt vor der Einreichung.

Gegenständlich handelt es sich um eine Antragsvorlage, welche die ansonsten individuell gestaltete Antragsbeschreibung ersetzt. Sie basiert unmittelbar auf ITS62/RTS62 und ITS60/RTS60 (siehe Abkürzungsverzeichnis) und bezweckt die Erhöhung der Effizienz des Verfahrens auf beiden Seiten: Der Antragsteller erhält eine checklistenartige Schablone mit allen für die Antragstellung erforderlichen Informationen/Unterlagen, was ihm ua erlaubt, den Grad der (formellen) Vollständigkeit selbständig zu überprüfen. Auf Seiten der FMA beschleunigt sich, insb. dank der gleichbleibenden Struktur, die Feststellung der (formellen) Vollständigkeit sowie die (materielle) Antragsprüfung. Zuletzt ermöglicht das Dokument eine erleichterte und zielgerichtetere Kommunikation mit dem (Vor-)Gesuchsteller. 
Die vorliegende Antragsvorlage basiert auf den RTS und ITS zu Art. 60 und 62 MiCAR (siehe Abkürzungsverzeichnis). Die FMA behält sich das Recht vor, weitere Unterlagen, die für das Antragsverfahren notwendig sind, beim (Vor-)Gesuchsteller einzuverlangen.
Grundlegendes zur Antragsvorlage 
Die FMA hat sich bewusst für die Verwendung einer offenen Word-Vorlage entschieden. Dies bedingt jedoch, dass die Struktur unberührt bleibt und der Formatvorlage gefolgt wird. Bitte unterlassen Sie – vorbehaltlich abweichender Angaben in den Hinweisboxen – Löschungen, Umbenennungen oder Verschiebungen von Überschriften oder Sektionen! Sofern keine besonderen Vorgaben hinsichtlich der Gestaltung vorliegen, besteht unter der jeweiligen Überschrift Gestaltungsfreiheit. Dies gilt insbesondere für den Fliesstext. Zur Orientierung haben wir in Kapitel 15 einen Formatierungsspiegel erstellt.
Die vorgegebenen Beilagennummern sind zwingend als Dokumentpräfix zu verwenden. Unterlassen Sie tunlichst die Einführung eines eigenen und/oder von den Vorgaben abweichenden Präfix-Schemas. Da sich FMA-interne Prozesse auf die Beilagennummern stützen, würde eine Abweichung einen erheblichen Mehraufwand verursachen. Vorgesuche mit diesem Mangel werden daher ohne weitere Bearbeitung zurückgestellt.
Für natürliche Personen hat die FMA im Antragswesen ein eigenes Gewährsformular zur Verfügung gestellt. Die Verwendung ist aufgrund darin enthaltener Logiken/Validierungen obligatorisch. Nicht über das Antragswesen eingereichte Gewährsunterlagen werden von der FMA daher nicht beachtet. 
(Un-)Vollständigkeit
Es ist die Aufgabe des Antragstellers, der FMA nachzuweisen, dass die Voraussetzungen nach MiCAR zum Zeitpunkt der Antragstellung vorliegen. Beschreiben Sie für jede abgefragte Voraussetzung gesondert, wie die Einhaltung derselben sichergestellt wird (insb. Prozesse, Mechanismen, etc.), begründen Sie weshalb diese Voraussetzung von Ihnen als erfüllt erachtet wird und erbringen Sie ggf. den erforderlichen Nachweis. Bitte beschreiben und begründen Sie stets an der entsprechenden Stelle in der Antragsvoralge und verwenden Sie ausschliesslich exakte Verweise (zB.: „9.3 [Dokumententitel], S [Seite], [ggf. Absatz oder Nummer]; „Kapitel 9 AV, [Seite, Absatz, Punkt, etc.]). Bitte beachten Sie, dass die in der Antragsvorlage geforderten Informationen, Beschreibungen, Begründungen, Nachweise und/oder Unterlagen grösstenteils dem RTS62 entstammen und deren Beibringung daher verbindlich ist. Eine vom (Vor-)Gesuchsteller behauptete Nichtanwendbarkeit eines Punktes ist daher jedenfalls zu begründen. Weiters dient die Antragsvorlage zur Antragsbeschreibung und kann daher keine für den Antragsteller verbindlichen Vorgaben und/oder Normen enthalten.
Das (Vor-)Gesuch ist insbesondere dann unvollständig, wenn die für die inhaltliche Prüfung erforderlichen Informationen, Beschreibungen, Begründungen, Nachweise und/oder Unterlagen fehlen, nicht auffindbar oder in offenkundiger Weise unzureichend sind. Ersteres liegt beispielsweise in den folgenden Fällen vor:
· Fehlende Informationen, Beschreibungen, Begründungen, Nachweise und/oder Unterlagen.
· Nicht über das Gewährsformular im Antragswesen eingereichte Gewährsunterlagen zu einer natürlichen Person.
· Die behauptete Nichtanwendbarkeit eines Punktes ist nicht begründet oder die Begründung kann von der FMA nicht nachvollzogen werden.
· Unbeschriebene und/oder unbegründete Behauptungen (zB.: „Der Antragsteller verfügt über ein Art. 73 MiCAR entsprechendes Auslagerungsmanagement.“). Es fehlt dabei insbesondere an der für die inhaltliche Prüfung erforderlichen Beschreibung und/oder Begründung.
· Reine Tatbestandswiederholungen (zB.: „Das Geschäftsmodell des Antragstellers besteht darin, die Vermarktung von Kryptowerten an Käufer im Namen oder für Rechnung des Anbieters oder einer mit dem Anbieter verbundenen Partei anzubieten.“). Es fehlt dabei insbesondere an der für die inhaltliche Prüfung erforderlichen Beschreibung und/oder Begründung.
· Erklärungen, Bekenntnisse oder Selbstverpflichtungen (zB.: „Der Antragsteller bekennt sich hiermit zu den Grundwerten der MiCAR und verpflichtet sich ….“, „Der Antragssteller verpflichtet sich Art. 75 MiCAR einzuhalten“.). Es fehlt dabei insbesondere an der für die inhaltliche Prüfung erforderlichen Beschreibung und/oder Begründung.
Im Zusammenhang mit der Nichtauffindbarkeit ist zu beachten, dass sich die FMA relevante Informationen, Beschreibungen, Begründungen Nachweise und/oder Unterlagen – offenkundige redaktionelle Versehen ausgenommen – nicht selbst zusammensuchen darf/wird. Sie würde damit in unzulässiger Weise die Beschreibungs-, Begründungs- und/oder Nachweispflicht des Antragstellers übernehmen und allenfalls Argumente konstruieren, die nicht dem tatsächlichen Willen des Antragstellers entsprechen («Eingriffsverbot»). Nachfolgend finden sich dazu einige Beispiele:
· Fehlverweise (ausgenommen offenkundiger redaktioneller Versehen)
· Nicht hinreichend konkrete Verweise (zB.: „siehe 9.3 [Dokumententitel]“; „siehe oben“; „siehe unten“)
·  Pauschalverweise (zB.: „siehe Antrag“, „siehe Weisungswesen“; „siehe Dokumente 1-3“) 
Aufgrund der Stringenz des von der MiCAR vorgegebenen Antragsverfahrens, ist keine schrittweise Entwicklung des (Vor-)Gesuchs möglich. Das (Vor-)Gesuch muss bei Einreichung vollständig sein. 
· (Offenkundig) unvollständige Vorgesuche werden aus Effizienzgründen gesamthaft zur Verbesserung zurückgestellt und die Prüfung eingestellt. Das verbesserte Vorgesuch ist gänzlich neu einzureichen. 
· Bei unvollständigen regulären Gesuchen ergeht eine befristete Nachforderung. Kann die Vollständigkeit nicht im Rahmen der vorgegebenen Frist erreicht werden, wird die Bearbeitung des Gesuchs abgelehnt.
Einreichung und Antragskommunikation
Wir ersuchen Sie darum. die ausgefüllte Antragsvorlage sowohl als offenes Word als auch als firmenmässig gezeichnetes PDF einzureichen (siehe „12. Zeichnung“). 
Die Antragskommunikation erfolgt primär über den Weg der Antragsvorlage: Der Antragsteller arbeitet die Verbesserungsaufträge der FMA bzw. Verbesserungen mit Hilfe des Track Change Modus (TCM) direkt in das Dokument ein. Allenfalls von der FMA direkt in die Antragsvorlage mittels Kommentarfunktion notierte Verbesserungsaufträge, sind dabei zum Zweck der Nachvollziehbarkeit zu erhalten.
Bitte beachten Sie, dass die gegenständliche Vorlage fortlaufend optimiert, aktualisiert und an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst wird. Bitte verwenden Sie stets die jeweils aktuellste Version. Bei diesbezüglichen Fragen können Sie sich gerne direkt an die FMA wenden.
Bitte kommen Sie bei Fragen zur Antragsvorlage jederzeit auf die FMA zu!

	Gesonderte Hinweise für das Mitteilungsverfahren nach Art. 60 MiCAR
Bitte entfernen Sie diesen Abschnitt vor der Einreichung.

Die gegenständliche Antragsvorlage ist auch für das Mitteilungsverfahren nach Art. 60 MiCAR zu verwenden. Grundsätzlich gelten die obgenannten Hinweise auch für diese, allerdings sind dabei die folgenden Spezifika zu beachten:
Eingeschränkter Umfang der Mitteilung
Für Mitteilungen nach Art. 60 MiCAR sind ausschliesslich die folgenden Kapitel der gegenständlichen Antragsvorlage relevant und demzufolge einzureichen:
2. Geschäftsplan
5. Business Continuity
6. Sorgfaltspflichten
9. IKT-Systeme und Sicherheitsvorkehrungen
10. Trennung von Kryptowerten und Geldbeträgen
12. Dienstleisterspezifischer Antragsteil
13. Zeichnung
14. Abkürzungsverzeichnis
15. Formatierungsspiegel
Bitte behalten Sie dennoch die Struktur des Dokuments bei. Gerne können Sie den Inhalt der irrelevanten Sektionen beispielsweise entfernen und leer lassen oder schlicht mit dem Hinweis „Im Rahmen des Meldeverfahrens nach Art. 60 MiCAR nicht anwendbar“ versehen.
Schlüssigkeit und Adäquanz als Teil der Vollständigkeit 
Grundsätzlich gilt das oben zur (Un-)Vollständigkeit bereits Ausgeführte.
Gemäss Artikel 60 Abs. 8 MiCAR prüft die FMA die Mitteilung auf Vollständigkeit. Dabei handelt es sich nicht nur um eine formelle, sondern auch um eine materielle Prüfung. Dies schliesst insbesondere eine Überprüfung der Schlüssigkeit und Angemessenheit der vom Rechtsträger gemachten Angaben ein.
Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie eindringlich, vollständige und qualitativ hochwertige Mitteilungen einzureichen.
Beachten Sie bitte, dass Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen gemäss Art. 60 Abs. 8 Uabs. 3 MiCAR ihre Dienstleistungen erst erbringen dürfen, wenn die Mitteilung von der FMA als vollständig anerkannt wurde.
Diskrepanz zwischen Mitteilung und gesetzlichen Pflichten 
Die Bestimmungen der Artikel 62-64, 67, 83 und 84 der MiCAR gelten gemäss Artikel 60 Abs. 10 MiCAR nicht für die in Artikel 60 Abs. 1 bis 6 MiCAR genannten Rechtsträger. Mit Ausnahme der genannten Artikel ist jedoch Titel V der MiCAR auch für diese Rechtsträger vollumfänglich anwendbar.
Die Meldung gemäss Artikel 60 Abs. 7 MiCAR und RTS60 deckt nicht alle gesetzlichen Vorgaben ab, die die Rechtsträger erfüllen müssen. So sind beispielsweise keine Angaben zum Beschwerdewesen im Rahmen der Meldung erforderlich, obwohl Artikel 71 MiCAR in vollem Umfang für diese Rechtsträger gilt. Insgesamt übersteigen die gesetzlichen Anforderungen, die von den Rechtsträgern zu beachten sind, die im Rahmen der Meldung verlangten Informationen und Unterlagen teilweise erheblich.
Bitte beachten Sie, dass der Umfang der Meldung keinen Einfluss darauf hat, welche Bestimmungen einzuhalten sind, und daraus keine Rückschlüsse gezogen werden können. Der Dienstleister muss ab Aufnahme der Geschäftstätigkeit ausnahmslos alle Bestimmungen des Titel V der MiCAR einhalten – unabhängig davon, ob diese Teile der Meldung waren oder nicht.
Die FMA behält sich vor, während der gesamten Geschäftstätigkeit eine vollständige Prüfung durchzuführen. Sollten sich bereits im Laufe des Meldeverfahrens Hinweise auf Zweifel an der Einhaltung der erforderlichen Bestimmungen ergeben, so kann die FMA die entsprechenden Informationen und Unterlagen bereits im Rahmen des Meldeverfahrens anfordern.
Ansonsten gilt das oben bereits Ausgeführte.
Bitte kommen Sie bei Fragen zur Antragsvorlage jederzeit auf die FMA zu!
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[bookmark: _Toc175494126][bookmark: _Toc205276708]Allgemeine Informationen[footnoteRef:2] 1. RTS62 [2:  Die in der Antragsvoralge enthaltenen Nummern, beziehen jeweils auf den Art., den Abs. und die Nummer bzw. den Buchstaben des RTS62 bzw. RTS60. Dies ermöglicht eine lückenlose Nachvollziehbarkeit der in der Antragsvorlage enthaltenen Punkte. ] 

	1.a. RTS62 Eingetragener Name:
[hier eintragen]

	1.b. RTS62 alle Firmen- oder Handelsnamen, die vom Antragsteller verwendet werden oder verwendet werden sollen:
[hier eintragen]

	1.c. RTS62 Rechtsträgerkennung (LEI):
[20-stellige LEI-Nr] 
	1.a. RTS62 Telefonnummer:
[hier eintragen]
	1.a. RTS62 E-Mail-Adresse:
[hier eintragen]

	Sitz
	Gesellschaft
	1.h. RTS62 Strasse: 
[hier eintragen]
	1.h. RTS62 Hausnummer:
[hier eintragen]
	1.h. RTS62 Postfach:
[hier eintragen]

	
	
	1.h. RTS62 PLZ:
[hier eintragen]
	1.h. RTS62 Ort:
[hier eintragen]
	1.h. RTS62 Staat:
[hier eintragen]

	
	Verwaltung[footnoteRef:3] [3:  Nur, sofern abweichend vom Gesellschaftssitz.] 

	1.h. RTS62 Strasse: 
[hier eintragen]
	1.h. RTS62 Hausnummer:
[hier eintragen]
	1.h. RTS62 Postfach:
[hier eintragen]

	
	
	1.h. RTS62 PLZ: 
[hier eintragen]
	1.h. RTS62 Ort:
[hier eintragen]
	1.h. RTS62 Staat:
[hier eintragen]

	Kontakt
	1.d. RTS62 Name der benannten Kontaktstelle oder Person:
[hier eintragen]
	1.d. RTS62 Funktion:
[hier eintragen]

	
	1.d. RTS62 Telefonnummer:
[hier eintragen]
	1.d. RTS62 E-Mail-Adresse:
[hier eintragen]

	Gesellschaft
	1.e. RTS62 Rechtsform (Art. 62 Abs. 2 Bst. b (MiCAR): 
[hier eintragen]
	☐ 	in Gründung
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass nur gegründete Unternehmen in das ESMA-Register aufgenommen werden können. Aus Effizienzgründen empfiehlt die FMA die Antragstellung durch bereits gegründete Unternehmen.

	
	1.e.&g. RTS62 Gesellschaftsdokumente 
☐	1.1	Errichtungsakt
☐	1.2	Satzung (Art. 62 Abs. 2 Bst. c MiCAR)
☐	1.3	Statuten (inkl. Beistatuten)
Sofern die Gesellschaft noch nicht gegründet wurde, sind die Dokumente im Entwurf einzureichen.
	☐ 	gegründet
 
	1.e. RTS62 Handelsregisternummer:
[hier eintragen]

	
	
	
	1.e.&g. RTS62 Gesellschaftsdokumente
☐	1.4	HR-Auszug (nicht älter als 3 Monate)

	Web
	1.j. RTS62 Domänennamen[footnoteRef:4] [4:  Hinweis für Antragsteller | vor der Einreichung entfernen: alle Domänennamen jeder vom Antragsteller betriebenen Website.] 

[Domänenname Nr. 1]
[Domänenname Nr. 2]
[Domänenname Nr. …]
	1.j. RTS62 Konten auf sozialen Medien[footnoteRef:5] [5:  Hinweis für Antragsteller | vor der Einreichung entfernen: alle Konten in den sozialen Medien. Darunter sind alle Kommunikationskanäle zu verstehen, auf denen ein kommunikativer Austausch mit bestehenden oder potenziellen Kunden erfolgt (zB.: Instagram, Telegram, LinkedIn, Facebook, Snapchat, TickTock, etc.).] 

[Plattform Nr. 1 | Link]
[Plattform Nr. 2 | Link]
[Plattform Nr. … | Link]


Sind Zweigniederlassungen geplant 1.i. RTS62?	 ☐ nein 	☐ ja >	
	Ort
	LEI
	Sonstige Infos

	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[hier eintragen]


Handelt es sich beim Antragsteller um eine juristische Person 1.e. RTS62?	 ☐ nein > 	☐ ja	
[Hier befüllen, falls „nein“.]
Wird der Betrieb einer Handelsplattform beabsichtigt 1.l. RTS62?	 ☐ nein  	☐ ja >	
	Jeder Handelsname:
[Handels- oder Firmennamen]
	Telefonnummer:
[Telefonnummer]
	E-Mail-Adresse:
[E-Mail]

	Anschrift
	Strasse:
[Strasse]
	Hausnummer:
[Hausnummer]
	Postfach:
[Postfach]

	
	PLZ:
[PLZ]
	Ort:
[Ort]
	Staat:
[Staat]



	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	1.
	Die obige Tabelle wurde vollständig ausgefüllt.
	[Ggf. Anmerkungen]
	☐

	
	
	k.
	☐ 	Es handelt sich gegenständlich nicht um eine juristische Person:
☐ 	Es wurden Unterlagen eingereicht, aus denen hervorgeht, dass:
i) 	das Schutzniveau in Bezug auf die Interessen Dritter und die Rechte der Inhaber von Kryptowerten, auch im Falle einer Insolvenz, dem durch juristische Personen gewährten Schutzniveau gleichwertig ist;
ii) 	der Antragsteller einer gleichwertigen und seiner Rechtsform entsprechenden Aufsicht unterliegt;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
Da 1. RTS62 keine inhaltlichen Voraussetzungen enthält, wird auf eine Widergabe des Normtextes verzichtet. Für Details siehe daher 1. RTS62. Es sei nachfolgend lediglich 1.k. RTS62 herausgegriffen:
1. RTS62 (keine Relevanz für RTS60)
1. 	Der Zulassungsantrag von juristischen Personen oder anderen Unternehmen, die die Zulassung als Anbieter von Krypto-Dienstleistungen gemäß Art. 62 MiCAR beantragen, enthält alle folgenden Informationen:
k. 	falls es sich bei dem Antragsteller nicht um eine juristische Person handelt, Unterlagen, aus denen hervorgeht, ob:
i) 	das Schutzniveau in Bezug auf die Interessen Dritter und die Rechte der Inhaber von Kryptowerten, auch im Falle einer Insolvenz, dem durch juristische Personen gewährten Schutzniveau gleichwertig ist;
ii) 	der Antragsteller einer gleichwertigen und seiner Rechtsform entsprechenden Aufsicht unterliegt;
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Wie soeben dargestellt, eröffnet die MiCAR auch nichtjuristischen Personen die Möglichkeit zur Antragstellung. Hintergrund dieser Bestimmung sind die divergierenden nationalen Gesellschaftsrechte. Die FMA weist darauf hin, dass die Bewilligung einer nichtjuristischen Person am liechtensteinischen Finanzplatz unüblich ist. Betroffene Antragsteller werden ersucht, sich unbedingt noch vor der Antragstellung an die FMA zu wenden. 
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!


[bookmark: _Toc205276709]Geschäftsplan
[bookmark: _Toc175494128][bookmark: _Toc205276710]Geschäftsmodell
[bookmark: _Toc175494129][bookmark: _Toc205276711]Beschreibung 
[bookmark: _Toc205276712]Überblick & Intention 2.1. RTS62 (1.1. RTS60)
[Die Position unter der Sektionsüberschrift dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62 (analog RTS60)
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	2.1.
	Das Geschäftsmodell wurde im Überblick beschrieben (Intention, Strategie, Vision/Mission, Produkte/Dienstleistungen, Zielmarkt, etc.).
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Es wurde ein Geschäftsplan (inkl. Geschäftsmodellbeschreibung) vorgelegt und beschrieben.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Es wurde ein Ausblick auf nächsten drei Jahre nach Erteilung der Zulassung gegeben.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
2.1. RTS62 (analog 1.1. RTS60)
2.1. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. d MiCAR legt der Antragsteller der zuständigen Behörde den Geschäftsplan für die nächsten drei Jahre nach Erteilung der Zulassung vor […].
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Bitte führen Sie zu diesem Zweck einleitend überblicksartig zum Geschäftsmodell und der beabsichtigten Intention aus. Welches Dienstleistungsspektrum ist für welche Zielgruppe bzw. für welchen Zielmarkt geplant? Welche Tätigkeiten/Dienstleistungen sollen konkret erbracht werden? Welche Strategie, Vision und/oder Mission wird verfolgt? Welche Ziele plant der Antragsteller in welchen Zeithorizonten zu erreichen? 
Bitte beachten Sie, dass neben einer detaillierten Darstellung des bei der Lizensierung angestrebten Endzustands (Ziel-Zustand) zwingend auch ein prospektiver Ausblick für die kommenden drei Jahre gegeben werden muss. 
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	
	2.1.1.1.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung Inhalt und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	2.1.1.1.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung Inhalt und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc205276713]Beantragte Dienstleistungen 2.1.c. & e. RTS62 (1.1.c & e RTS60)
Der Antragsteller beantragt die Erbringung der folgenden Dienstleistungen:
	
	
	bezieht sich auf[footnoteRef:6] [6:  Hinweis für Antragsteller | vor der Einreichung entfernen: Gemeint sind die Kurzbezeichnungen der Kryptowerte. Sofern die Liste zu lange werden sollte, empfiehlt sich das Anhängen einer entsprechenden Beilage.] 

	

	
	Dienstleistung (2.1.c bzw. 1.1.c) 
	OC
	ART
	EMT
	Anmerkung

	☐	Betrieb einer Handelsplattform 
	[Name(n)]
	[Name(n)]
	[Name(n)]
	[sofern benötigt]

	☐	Verwahrung und Verwaltung
	[Name(n)]
	[Name(n)]
	[Name(n)]
	[sofern benötigt]

	☐	Tausch Kryptowerten/Geldbetrag
	[Name(n)]
	[Name(n)]
	[Name(n)]
	[sofern benötigt]

	☐	Tausch Kryptowerten/Kryptowerte
	[Name(n)]
	[Name(n)]
	[Name(n)]
	[sofern benötigt]

	☐	Ausführung von Aufträgen 
	[Name(n)]
	[Name(n)]
	[Name(n)]
	[sofern benötigt]

	☐	Platzierung 
	[Name(n)]
	[Name(n)]
	[Name(n)]
	[sofern benötigt]

	☐	Annahme und Übermittlung von Aufträgen 
	[Name(n)]
	[Name(n)]
	[Name(n)]
	[sofern benötigt]

	☐	Beratung 
	[Name(n)]
	[Name(n)]
	[Name(n)]
	[sofern benötigt]

	☐	Portfolioverwaltung 
	[Name(n)]
	[Name(n)]
	[Name(n)]
	[sofern benötigt]

	☐	Transferdienstleistungen 
	[Name(n)]
	[Name(n)]
	[Name(n)]
	[sofern benötigt]

	
	Tätigkeit (2.1.e bzw. 1.1.e)
	OC
	ART
	EMT
	Anmerkung

	☐	Öffentliches Angebot 
	[Name(n)]
	[Name(n)]
	[Name(n)]
	[sofern benötigt]

	☐	Zulassung zum Handel 
	[Name(n)]
	[Name(n)]
	[Name(n)]
	[sofern benötigt]



	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62 (analog RTS60)
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	2.1.
	c.
	Die Krypto-Dienstleistungen, die der Antragsteller zu erbringen beabsichtigt, und die Arten von Kryptowerten, auf die sich die Krypto-Dienstleistungen beziehen, wurden in die obige Liste eingetragen.
	[Ggf. Anmerkungen]
	☐

	
	
	e.
	Es wurde in die obige Liste eingetragen, ob der Antragsteller beabsichtigt, Kryptowerte öffentlich anzubieten oder die Zulassung von Kryptowerten zum Handel zu beantragen, und wenn ja, welche Art von Kryptowerten;
	[Ggf. Anmerkungen]
	☐

	
	
	Es wurde ein Ausblick auf nächsten drei Jahre nach Erteilung der Zulassung gegeben.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
2.1.c. & e. RTS62 (analog 1.1.c & e RTS60)
2.1. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. d MiCAR legt der Antragsteller der zuständigen Behörde den Geschäftsplan für die nächsten drei Jahre nach Erteilung der Zulassung vor, der alle folgenden Informationen enthält:
c. 	eine Liste der Krypto-Dienstleistungen, die der Antragsteller zu erbringen beabsichtigt, und der Arten von Kryptowerten, auf die sich die Krypto-Dienstleistungen beziehen;
e. 	ob der Antragsteller beabsichtigt, Kryptowerte öffentlich anzubieten oder die Zulassung von Kryptowerten zum Handel zu beantragen, und wenn ja, welche Art von Kryptowerten;
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Bitte tragen Sie die eben gelisteten Informationen iSv 2.1.c. & e. RTS62 bzw. 1.1.c & e RTS60 in die oben bereitgestellte Liste ein. Wenn der Antragssteller beabsichtigt Kryptodienstleistungen zu erbringen, die sich auf EMT beziehen, legen Sie bitte dar, weshalb (k-)eine (zusätzliche) regulierte Tätigkeit ausserhalb von MiCAR vorliegt. 
Bitte beachten Sie, dass neben einer detaillierten Darstellung des bei der Lizensierung angestrebten Endzustands (Ziel-Zustand) zwingend auch ein prospektiver Ausblick für die kommenden drei Jahre gegeben werden muss.
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	
	2.1.1.2.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung Inhalt und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	2.1.1.2.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung Inhalt und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc205276714]Sonstige Dienstleistungen 2.1.d. RTS62 (1.1.d. RTS60)
[Die Position unter der Sektionsüberschrift dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62 (analog RTS60)
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	2.1.
	d.
	Es wurden alle sonstigen geplanten Tätigkeiten, die nach Unionsrecht oder nationalem Recht reguliert oder nicht reguliert sind, einschließlich anderer Dienstleistungen als Krypto-Dienstleistungen, die der Antragsteller zu erbringen beabsichtigt, beschrieben.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Es wurde ein Ausblick auf nächsten drei Jahre nach Erteilung der Zulassung gegeben.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
2.1.d. RTS62 (analog 1.1.d. RTS60)
2.1. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. d MiCAR legt der Antragsteller der zuständigen Behörde den Geschäftsplan für die nächsten drei Jahre nach Erteilung der Zulassung vor, der alle folgenden Informationen enthält:
d. 	sonstige geplante Tätigkeiten, die nach Unionsrecht oder nationalem Recht reguliert oder nicht reguliert sind, einschließlich anderer Dienstleistungen als Krypto-Dienstleistungen, die der Antragsteller zu erbringen beabsichtigt;
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Bitte beachten Sie, dass dies alle angebotenen Produkte, Dienstleistungen und Tätigkeiten ausserhalb der beantragten Kryptodienstleistungen umfasst. Denkbar wären beispielsweise sonstige Finanzdienstleistungen oder VT-Dienstleistungen nach TVTG.
Bitte beachten Sie, dass neben einer detaillierten Darstellung des bei der Lizensierung angestrebten Endzustands (Ziel-Zustand) zwingend auch ein prospektiver Ausblick für die kommenden drei Jahre gegeben werden muss. 
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	
	2.1.1.3.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung Inhalt und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	2.1.1.3.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung Inhalt und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc205276715]Wirtschaftlicher und technischer Detailbeschrieb 2.1. RTS62 (1.1. RTS60)
[Die Position unter der Sektionsüberschrift dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62 (analog RTS60)
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	2.1.
	Das Geschäftsmodell wurde im Detail beschrieben (insb. Detailbeschrieb Produkte, Prozesse, Customer View, IT-Architektur & Systeme, Rollen, Verantwortlichkeiten, etc.).
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Es wurde ein wirtschaftlicher und technischer Detailbeschrieb vorgelegt und beschrieben.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Es wurde ein Ausblick auf nächsten drei Jahre nach Erteilung der Zulassung gegeben.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
2.1. RTS62 (analog 1.1. RTS60)
2.1. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. d MiCAR legt der Antragsteller der zuständigen Behörde den Geschäftsplan für die nächsten drei Jahre nach Erteilung der Zulassung vor […].
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Diese Sektion ist für die Antragsprüfung von herausragender Bedeutung. Die FMA muss im Detail verstehen, welche Dienstleistungen/Tätigkeiten der Antragsteller für wen auf welche Art und Weise (zB. selbst oder im Wege der Auslagerung; Kontrollen; etc.) erbringt. Dies umfasst alle Prozesse in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht samt aller Zahlungsströme. Zusätzlich dazu enthält diese Sektion in der Folge alle diesbezüglichen technischen Detailfragen aus dem RTS62 bzw. RTS60.
Die FMA empfiehlt, die Beschreibungen zum Zwecke eines rascheren Verständnisses mit entsprechenden Prozess- und/oder Zahlungsstrom-Visualisierungen zu versehen.
Bitte beachten Sie, dass neben einer detaillierten Darstellung des bei der Lizensierung angestrebten Endzustands (Ziel-Zustand) zwingend auch ein prospektiver Ausblick für die kommenden drei Jahre gegeben werden muss. 
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	
	2.1.1.4.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung Inhalt und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	2.1.1.4.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung Inhalt und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc205276716]Zugangsmittel 2.1.h. RTS62 (1.1.h. RTS60)
[Die Position unter der Sektionsüberschrift dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62 (analog RTS60)
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	2.1.
	h.
	eine Beschreibung der Mittel für den Zugang der Kunden zu den Krypto-Dienstleistungen des Antragstellers, einschließlich aller folgenden Angaben:
i. 	Domänennamen für jede Website oder sonstige IKT-gestützte Anwendung, über die der Antragsteller die Krypto-Dienstleistungen erbringt, und Informationen über die Sprachen, in denen die Website oder sonstige IKT-gestützte Anwendung verfügbar sein wird, die Arten von Krypto-Dienstleistungen, auf die über diese Website oder sonstige IKT-gestützte Anwendung zugegriffen wird, und gegebenenfalls, von welchen Mitgliedstaaten aus die Website oder sonstige IKT-gestützte Anwendung zugänglich sein wird;
ii. 	Name jeder IKT-gestützten Anwendung, die den Kunden für den Zugang zu den Krypto-Dienstleistungen zur Verfügung steht, die Sprachen, in denen diese IKT-gestützte Anwendung zur Verfügung steht, und die Krypto-Dienstleistungen, auf die über diese IKT-gestützte Anwendung zugegriffen werden kann;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Es wurde ein Ausblick auf nächsten drei Jahre nach Erteilung der Zulassung gegeben.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
2.1.h. RTS62 (analog 1.1.h. RTS60)
2.1. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. d MiCAR legt der Antragsteller der zuständigen Behörde den Geschäftsplan für die nächsten drei Jahre nach Erteilung der Zulassung vor, der alle folgenden Informationen enthält:
h. 	eine Beschreibung der Mittel für den Zugang der Kunden zu den Krypto-Dienstleistungen des Antragstellers, einschließlich aller folgenden Angaben:
i. 	Domänennamen für jede Website oder sonstige IKT-gestützte Anwendung, über die der Antragsteller die Krypto-Dienstleistungen erbringt, und Informationen über die Sprachen, in denen die Website oder sonstige IKT-gestützte Anwendung verfügbar sein wird, die Arten von Krypto-Dienstleistungen, auf die über diese Website oder sonstige IKT-gestützte Anwendung zugegriffen wird, und gegebenenfalls, von welchen Mitgliedstaaten aus die Website oder sonstige IKT-gestützte Anwendung zugänglich sein wird;
ii. 	Name jeder IKT-gestützten Anwendung, die den Kunden für den Zugang zu den Krypto-Dienstleistungen zur Verfügung steht, die Sprachen, in denen diese IKT-gestützte Anwendung zur Verfügung steht, und die Krypto-Dienstleistungen, auf die über diese IKT-gestützte Anwendung zugegriffen werden kann;
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Bitte beachten Sie, dass die Endfassung RTS62, im Gegensatz zum ESMA-Entwurf RTS62, nun alle IKT-gestützten Zugangsmittel – Websites, Apps, APIs, Wallet-Extensions usw. – umfasst. 
Bitte beachten Sie, dass neben einer detaillierten Darstellung des bei der Lizensierung angestrebten Endzustands (Ziel-Zustand) zwingend auch ein prospektiver Ausblick für die kommenden drei Jahre gegeben werden muss. 
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	
	2.1.1.5.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung Inhalt und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	2.1.1.5.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung Inhalt und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc205276717]Zahlungsströme und DeFi 2.1.n. RTS62 (1.1.n. RTS60)
[Die Position unter der Sektionsüberschrift dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62 (analog RTS60)
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	2.1.
	n.
	Beschrieben wurde jeglicher Tausch von Kryptowerten gegen Geldmittel und sonstige Kryptowert-Aktivitäten, die der Antragsteller durchzuführen beabsichtigt (Alle Zahlungsströme; auch Dienstleisterintern).
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	
	☐ 	Es besteht kein DeFi-Konnex.
☐ 	Bei DeFi-Konnex: Beschrieben wurde jegliche Kryptowerte-Aktivität iZm dezentralen Finanzanwendungen (DeFi), mit denen der Antragsteller auf eigene Rechnung zu interagieren beabsichtigt.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Es wurde ein Ausblick auf nächsten drei Jahre nach Erteilung der Zulassung gegeben.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
2.1.n. RTS62 (analog 1.1.n RTS60)
2.1. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. d MiCAR legt der Antragsteller der zuständigen Behörde den Geschäftsplan für die nächsten drei Jahre nach Erteilung der Zulassung vor, der alle folgenden Informationen enthält:
n. 	jeglicher Tausch von Kryptowerten gegen Geldmittel und sonstige Kryptowert-Aktivitäten, die der Antragsteller durchzuführen beabsichtigt, auch über dezentrale Finanzanwendungen, mit denen der Antragsteller auf eigene Rechnung zu interagieren beabsichtigt.
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Bitte legen Sie sämtliche Zahlungsströme offen, die aus irgendeinem Vertragsverhältnis resultieren – einschliesslich solcher, die ausschliesslich innerhalb Ihrer Organisation stattfinden und nicht unmittelbar mit Kunden verknüpft sind. Stellen Sie jeden Zahlungsfluss grafisch (z. B. Flussdiagramm) dar und ergänzen Sie eine kurze Beschreibung zu Ursprung, Gegenpartei, Zweck, Frequenz und Kontrolle.
Bitte beachten Sie, dass ausdrücklich jede geplante Interaktion mit dezentralen Finanzanwendungen (DeFi) umfasst ist. Gemeint sind nicht nur Dienstleistungen, die Sie über DeFi für Dritte erbringen, sondern auch sämtliche Transaktionen, die Sie auf eigene Rechnung mit DeFi-Protokollen durchführen (z. B. Liquidität bereitstellen, Swaps oder Lending/Borrowing).
Bitte beachten Sie, dass neben einer detaillierten Darstellung des bei der Lizensierung angestrebten Endzustands (Ziel-Zustand) zwingend auch ein prospektiver Ausblick für die kommenden drei Jahre gegeben werden muss.
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess. 
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	
	2.1.1.6.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung Inhalt und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	2.1.1.6.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung Inhalt und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc205276718]Routing (Opinion on Broker Models) OBM
Werden im Rahmen des Geschäftsmodells Aufträge oder Abschlüsse zu im Drittland ansässigen Dienstleister vermittelt?	 ☐ nein  	☐ ja >	
Werden wesentliche Teile der Dienstleistungsabwicklung durch im Drittland ansässige Dienstleister erbracht?  	 ☐ nein  	☐ ja >	
[Die Position unter der Sektionsüberschrift dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check (sofern einschlägig)
	Erledigt

	
	OBM
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	Es wurde dargelegt und begründet, dass kein Broker Model iSd OBM (ESMA75-453128700-1048) vorliegt.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
Am 31. Juli 2024 hat die ESMA eine „Opinion on broker models“ (OBM; ESMA75-453128700-1048) veröffentlicht. Die ESMA befürchtet, dass Krypto-Unternehmen regulatorische Arbitrage betreiben könnten, indem sie über sogenannte „Multifunction Crypto-asset Intermediaries“ (MCIs) agieren. Diese Unternehmen könnten Strukturen aufbauen, bei denen sie zwar Brokerage-Services in der EU anbieten, jedoch den Grossteil ihrer Aktivitäten (insbesondere den Betrieb einer Handelsplattform für Krypto-Assets) ausserhalb der EU durchführen. Einige spezifisch genannte Möglichkeiten sind:
Nutzung eines Brokerage-Modells: MCIs könnten sich in der EU lediglich als Broker registrieren lassen, während der eigentliche Handel über Handelsplattformen ausserhalb der EU erfolgt. Diese Struktur ermöglicht es ihnen, die strengeren EU-Vorschriften zu umgehen, da ein grosser Teil der Aktivitäten nicht direkt innerhalb der EU durchgeführt wird.
Reverse Solicitation: Unternehmen könnten versuchen, sich auf „Reverse Solicitation“ zu berufen, bei der EU-Kunden aus eigener Initiative Dienstleistungen von Drittlandfirmen in Anspruch nehmen. Dabei könnte eine gezielte Werbung und indirekte Ansprache der EU-Kunden stattfinden, um das "eigene Initiative"-Kriterium scheinbar zu erfüllen.
Intragruppen-Strukturen: Krypto-Unternehmen könnten komplexe Gruppenstrukturen nutzen, bei denen die EU-Einheit lediglich die EU-Kunden anzieht, während die tatsächlichen Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen ausserhalb der EU erbracht werden. Dadurch wird versucht, den Anforderungen der MiCA zu entgehen und Konflikte von Interessenslagen zu verschleiern.
Den genannten Beispielen ist gemeinsam, dass sie darauf abzielen, Aufträge von EU-Kunden ins Drittland zu routen, um die strengeren EU-Vorschriften zu umgehen. In allen Fällen wird die eigentliche Abwicklung, Ausführung oder der Handel der Krypto-Assets ausserhalb der EU durchgeführt, während die EU-Einheit nur eine Art Frontend darstellt.
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Sofern das Geschäftsmodell solche oder ähnlich gelagerte Komponenten enthält, ist hier insbesondere darzulegen, zu begründen sowie ggf. nachzuweisen, weshalb die betroffene Komponente des Geschäftsmodells vor dem Hintergrund des strikten Aufsichtsparadigmas zulässig ist bzw. weshalb diesbezüglich keine Umgehung vorliegt, weshalb dennoch eine angemessene Beaufsichtigung möglich ist und weshalb/wie ein adäquater Kundenschutz sichergestellt ist.
Die FMA betont daher ausdrücklich, dass in jeder Konstellation mit Auslandsbezug – sei es durch gruppeninterne Auslagerungen, Vertriebskanäle, Order-Routing oder die Einschaltung ausserhalb der EU ansässiger Dienstleister – detailliert und belegbar darzulegen ist, weshalb das Geschäftsmodell kein Broker-Model im Sinne der ESMA-Opinion darstellt. Die blosse Tatsache, dass die Mutter- oder Schwestergesellschaft, an die Aufträge weitergeleitet werden, selbst keine Handelsplattform betreibt, reicht hierfür nicht aus; die ESMA stellt klar, dass dieses Argument alleine keine Rechtfertigung bietet. Eine Befreiung von dieser Darlegungspflicht kommt ausschliesslich in Betracht, wenn sämtlicher Handel, alle Broker und alle Handelspartner vollständig innerhalb der EU angesiedelt sind und jeder Auslandsbezug nachweislich ausgeschlossen wird.
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	
	2.1.1.6.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung Inhalt und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	2.1.1.6.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung Inhalt und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc175494130][bookmark: _Toc205276719]Substanz und Ressourcen 2.1.j. RTS62 (1.1.j. RTS60); SB
[Die Position unter der Sektionsüberschrift dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62 (analog RTS60)
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	2.1.
	j.
	Die personellen, finanziellen und IKT-Ressourcen, die den geplanten Krypto-Dienstleistungen zugewiesen werden, und ihres geografischen Standorts (Stellenplan), wurden ausführlich beschrieben.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	
	Die örtlichen Gegebenheiten wurden beschrieben. Es wurde begründet, weshalb sie für den Geschäftsbetrieb ausreichend (Mietvertrag wurde ggf. beigelegt).
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	
	Es wurde ein Ausblick auf nächsten drei Jahre nach Erteilung der Zulassung gegeben.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	SB
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	Das Organigramm hinsichtlich der Unternehmenssteuerung enthält alle Leitungsorgane und Schlüsselfunktionen inkl. eine Beschreibung der Verantwortungsbereiche und Funktionen sowie eine konkrete personelle Zuordnung.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	Das beigelegte Target Operating Model (TOM; oder Äquivalent) enthält eine vollständige und detaillierte Funktions- und Tätigkeitsübersicht. Es ist so angelegt, dass es eine Beurteilung der operativen Funktionen/Tätigkeiten ermöglicht. 
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	Der beigelegte Stellenplan benennt alle eigesetzten Personen samt zeitlicher/örtlicher Verfügbarkeit und Vertretungsregelungen sowie eine konkrete Zuordnung zu den in der Funktions- und Tätigkeitsübersicht des TOM gelisteten Aufgaben enthält. 
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	Die ausgelagerten Funktionen/Tätigkeiten wurde im Organigramm, im TOM und im Stellenplan berücksichtigt und als Auslagerung ausgewiesen. Es wurde in den Dokumenten im Detail Ausmass, Umfang und konkrete Tätigkeiten der ausgelagerten Funktion/Tätigkeit dargelegt. De Weiteren wurde dargestellt, welche konkreten Funktionen und Personen die jeweilige Auslagerung verantworten sowie (mit welchem Zeitaufwand) steuern und überwachen.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	Im Fällen von „dual-hatting“ wurde begründet, weshalb dies iSd SB mit den Zielen der MiCAR vereinbar ist. 
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	Es wurde aufgezeigt, dass mindestens ein Geschäftsleitungsmitglied dauerhaft im Sitzstaat (Pendlerdistanz) ansässig ist. Weiters, dass der CEO seine Tätigkeit zu 100 % der EU-Einheit widmet. Falls letzteres nicht der Fall ist, wurde begründet, weshalb dies dennoch mit den Zielen der MiCAR iSd SB vereinbar ist.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	Der Antragsteller konnte aufzeigen und nachweisen, dass er am Standort über ausreichend Personal und Ressourcen für die Leitung des Geschäfts, die Ausübung der erforderlichen Compliance- und Risk-Funktionen, die Erbringung der Dienstleistung und/oder die wirksame Kontrolle/Überwachung etwaiger Auslagerungspartner verfügt.  
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	Es wurden die Räumlichkeiten beschrieben und begründet, weshalb diese für den Geschäftsbetrieb ausreichend sind. Sofern die Räumlichkeiten angemietet sind, ist der Mietvertrag als Beilage aufzunehmen.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	Es wurde dargelegt und nachgewiesen, dass der Antragsteller über eine aktive Betriebsstätte im Inland verfügt, von der aus die angebotenen Dienstleistungen in den EWR erbracht werden. Insbesondere wurde jeglicher Zweifel hinsichtlich einer Hülle oder Umgehungskonstruktion (zB.: Broker Model) ausgeräumt.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	Es wurde dargelegt und nachgewiesen, dass die EWR-Einheit über ausreichend Entscheidungsautonomie im Sinne des SB verfügt. 
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	Insgesamt wurde nachgewiesen, dass im Inland eine substanzielle, operativ weitgehend autonome Betriebsstätte besteht, von der aus die Dienstleistung erbracht und von der wirksam und ungehindert beaufsichtigt werden kann.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	Über die soeben genannten Punkte wurden alle ggf. auf den Antragsteller anwendbaren Themen hinsichtlich Substanz und Ressourcen selbstverantwortlich geprüft, gelistet, beschrieben und begründet, weshalb den Vorgaben des SB ausreichend Rechnung getragen wurde.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
2.1.j. RTS62 (analog 1.1.j. RTS60)
2.1. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. d MiCAR legt der Antragsteller der zuständigen Behörde den Geschäftsplan für die nächsten drei Jahre nach Erteilung der Zulassung vor, der alle folgenden Informationen enthält:
j. 	ausführliche Beschreibung der personellen, finanziellen und IKT-Ressourcen, die den geplanten Krypto-Dienstleistungen zugewiesen werden, und ihres geografischen Standorts;
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Bitte nehmen Sie diesen Abschnitt äusserst ernst: Das ESMA-Supervisory-Briefing vom 31. Januar 2025 (SB; ESMA75-453128700-1263) hebt hervor, dass CASPs nur dann zugelassen werden, wenn sie nachvollziehbar belegen, wer (namentlich), wo (Mitgliedstaat/Standort) und wie viel (FTE-Quote, Dual-Heading, Remote-Anteil) Personal und Sachmittel für jede geplante Krypto-Dienstleistung einsetzen. 
Hinsichtlich Unternehmenssteuerung benötigen wir ein detailliertes Organigramm (Leitungsorgane und Schlüsselfunktionen) inkl. Verantwortungsbereiche, Funktionsbeschreibungen und konkreter personeller Besetzung. Hinsichtlich der Beurteilung der operativen Funktionen/Tätigkeiten benötigen wir ein Target Operating Model (TOM; oder Äquivalent) mitsamt einer vollständigen und detaillierten Funktions- und Tätigkeitsübersicht. Weiters benötigen wir einen Stellenplan welcher nicht nur konkret die eigesetzten Personen samt zeitlicher/örtlicher Verfügbarkeit und Vertretungsregelungen, sondern auch eine konkrete Zuordnung zu den in der Funktions- und Tätigkeitsübersicht gelisteten Aufgaben enthält. Hinsichtlich ausgelagerter Funktionen/Tätigkeiten ist zudem im Detail darzulegen, zu wieviel Prozent die Funktion/Tätigkeit ausgelagert wird, welche konkreten Tätigkeiten dies umfasst und welche Funktionen sowie welche konkreten Personen die Auslagerung verantworten sowie (mit welchem Zeitaufwand) steuern und überwachen.
Des Weiteren enthält das SB die folgenden Hinweise, die im Rahmen der Gesuchstellung darzulegen sind: Mindestens ein Geschäftsleitungsmitglied muss dauerhaft im Sitzstaat ansässig sein; der CEO soll seine Tätigkeit in der Regel zu 100 % der EU-Einheit widmen, während Dual-Hat-Funktionen nur ausnahmsweise zugelassen werden. Ein Modell, bei dem mehr Kerntätigkeiten ausserhalb der EU erledigt werden als innerhalb, wird kritisch geprüft und kann zur Ablehnung führen. Auch für ausgelagerte oder remote erbrachte Aufgaben ist darzulegen, wie die Beaufsichtigung/Kontrolle, der Datenzugriff und die Entscheidungs-Autonomie der EU-Einheit gewährleistet bleiben. Letztlich hat der Antragsteller nachzuweisen, dass im Inland eine substanzielle, operativ weitgehend autonome Betriebsstätte besteht, von der aus die Dienstleistung erbracht und wirksam beaufsichtigt werden kann.
Bitte beschreiben Sie zu diesem Zweck insb. auch die Räumlichkeiten sowie die örtlichen Gegebenheiten und begründen Sie, weshalb dies für den Geschäftsbetrieb ausreichend ist. Sofern die Räumlichkeiten angemietet sind, ist der Mietvertrag als Beilage aufzunehmen.
Bitte beachten Sie, dass neben einer detaillierten Darstellung des bei der Lizensierung angestrebten Endzustands (Ziel-Zustand) zwingend auch ein prospektiver Ausblick für die kommenden drei Jahre gegeben werden muss.
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	☐	2.1.2.1
	Organigramm Unternehmenssteuerung
	[Datum]
	[Hinweis: Die Anforderung ergibt sich aus 2.1.j. RTS62 bzw. 1.1.j. RTS60. Details siehe in obiger Hinweisbox.| Bitte Hinweisbox löschen]

	
	☐	2.1.2.2
	Target Operating Model (TOM)
	[Datum]
	[Hinweis: Die Anforderung ergibt sich aus 2.1.j. RTS62 bzw. 1.1.j. RTS60. Details siehe in obiger Hinweisbox.| Bitte Hinweisbox löschen]

	
	☐	2.1.2.3
	Stellenplan
	[Datum]
	[Hinweis: Die Anforderung ergibt sich aus 2.1.j. RTS62 bzw. 1.1.j. RTS60. Details siehe in obiger Hinweisbox.| Bitte Hinweisbox löschen]

	
	
	2.1.2.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	2.1.2.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc175494131][bookmark: _Toc205276720]Auslagerungen 2.1.k., l. & 2. RTS62 (1.1.k., l. & 2. RTS60)
[Die Position unter der Sektionsüberschrift dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62 (analog RTS60)
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	2.1. 
	k.
	Die Auslagerungsstrategie (einschließlich Notfallplänen und Ausstiegsstrategien; Art. 73 Abs. 2 MiCAR) wurde beschrieben/vorgelegt. 
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	
	Die geplanten Auslagerungsvereinbarungen des Antragstellers wurden vorgelegt und ausführlich beschrieben, einschließlich gruppeninterner Vereinbarungen. 
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	
	Es wurde, insb. durch vollständiges Ausfüllen aller untenstehender Checkboxen zu „Art. 73 MiCAR“, die Art und Weise beschrieben, wie der Antragsteller Art. 73 MiCAR umsetzen wird.
	[Ggf. Anmerkungen]
	☐

	
	
	l.
	Beschrieben/Beigelegt wurde eine Liste der Unternehmen, die ausgelagerte Dienstleistungen erbringen werden, ihres geografischen Standorts und der entsprechenden ausgelagerten Dienstleistungen (Auslagerungsliste);
Zur konkreten Ausgestaltung der Liste siehe Beilagenbox.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	2.
	Für die Zwecke von Buchstabe k macht der Antragsteller Angaben zu den Funktionen oder der für die Auslagerung verantwortlichen Person, zu den Personal- und IKT-Ressourcen, die für die Kontrolle der ausgelagerten Funktionen, Dienstleistungen oder Tätigkeiten der damit verbundenen Vereinbarungen eingesetzt werden, 
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	
	sowie zu der Risikobewertung im Zusammenhang mit der Auslagerung.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Es wurde ein Ausblick auf nächsten drei Jahre nach Erteilung der Zulassung gegeben.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	Art. 73 MiCAR
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	1
	Der Antragsteller hat dargelegt und nachgewiesen, dass er weiterhin die volle Verantwortung für die Erfüllung all seiner Verpflichtungen aus diesem Titel V MiCAR trägt und jederzeit sicherstellt, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	a.
	Die Auslagerung führt nicht zur Übertragung der Verantwortung der Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	b.
	Die Auslagerung ändert weder die Beziehung zwischen den Anbietern von Kryptowerte-Dienstleistungen und ihren Kunden noch die Pflichten der Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen gegenüber ihren Kunden.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	c.
	Die Auslagerung führt zu keiner Veränderung der Voraussetzungen für die Zulassung der Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	d.
		An der Auslagerung beteiligte Dritte arbeiten mit der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats des Anbieters von Kryptowerte-Dienstleistungen zusammen, und die Auslagerung steht der Wahrnehmung der Aufsichtsfunktionen zuständiger Behörden, einschließlich des Zugangs vor Ort zur Erlangung aller relevanten Informationen, die für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlich sind, nicht entgegen.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	e.
		Die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen verfügen über das Fachwissen und die Ressourcen, die erforderlich sind, um die Qualität der erbrachten Dienstleistungen zu bewerten, die ausgelagerten Dienstleistungen wirksam zu überwachen und die mit der Auslagerung verbundenen Risiken kontinuierlich zu steuern.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	f.
		Die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen haben direkten Zugang zu relevanten Informationen über die ausgelagerten Dienstleistungen.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	g.
	Die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen stellen sicher, dass an der Auslagerung beteiligte Dritte die Datenschutzstandards der Union erfüllen.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	2.
	Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe g wurde dargelegt, dass sichergestellt wurde, dass die Datenschutzstandards in der in Absatz 3 genannten schriftlichen Vereinbarung aufgeführt sind.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	2.
	Der Antragsteller verfügt über eine Auslagerungsstrategie, einschließlich Notfallplänen und Ausstiegsstrategien, wobei Umfang, Art und Bandbreite der erbrachten Kryptowerte-Dienstleistungen zu berücksichtigen sind und hat diese beschrieben.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	3.
	Es wurde dargelegt und nachgewiesen, dass sichergestellt wurde, dass für jede Auslagerung eine schriftliche Vereinbarung der gegenseitigen Rechte und Pflichten inkl. Kündigungsrecht festgelegt wird. 
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	4.
	Es wurde dargelegt und nachgewiesen, dass sichergestellt ist, dass den zuständigen Behörden auf Anfrage alle für die Aufsichtstätigkeit erforderlichen Informationen zur Verfügung gestellt werden.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
2.1.k., l. & 2. RTS62 (analog 1.1.k., l. & 2. RTS60)
2.1. 	1. Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. d MiCAR legt der Antragsteller der zuständigen Behörde den Geschäftsplan für die nächsten drei Jahre nach Erteilung der Zulassung vor, der alle folgenden Informationen enthält:
k. 	einer Auslagerungsstrategie des Antragstellers und eine ausführliche Beschreibung der geplanten Auslagerungsvereinbarungen des Antragstellers, einschließlich gruppeninterner Vereinbarungen, und der Art und Weise, wie der Antragsteller Art. 73 MiCAR umsetzen wird;
l. 	der Liste der Unternehmen, die ausgelagerte Dienstleistungen erbringen werden, ihres geografischen Standorts und der entsprechenden ausgelagerten Dienstleistungen;
2. Für die Zwecke von Buchstabe k macht der Antragsteller Angaben zu den Funktionen oder der für die Auslagerung verantwortlichen Person, zu den Personal- und IKT-Ressourcen, die für die Kontrolle der ausgelagerten Funktionen, Dienstleistungen oder Tätigkeiten der damit verbundenen Vereinbarungen eingesetzt werden, sowie zu der Risikobewertung im Zusammenhang mit der Auslagerung.
Art. 73 MiCAR
1. 	Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die bei der Wahrnehmung betrieblicher Aufgaben Dienstleistungen oder Tätigkeiten an Dritte auslagern, treffen alle angemessenen Vorkehrungen, um zusätzliche operationelle Risiken zu vermeiden. Sie tragen weiterhin die volle Verantwortung für die Erfüllung all ihrer Verpflichtungen aus diesem Titel und stellen jederzeit sicher, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
a. 	Die Auslagerung führt nicht zur Übertragung der Verantwortung der Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen.
b. 	Die Auslagerung ändert weder die Beziehung zwischen den Anbietern von Kryptowerte-Dienstleistungen und ihren Kunden noch die Pflichten der Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen gegenüber ihren Kunden.
c. 	Die Auslagerung führt zu keiner Veränderung der Voraussetzungen für die Zulassung der Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen.
d. 	An der Auslagerung beteiligte Dritte arbeiten mit der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats des Anbieters von Kryptowerte-Dienstleistungen zusammen, und die Auslagerung steht der Wahrnehmung der Aufsichtsfunktionen zuständiger Behörden, einschließlich des Zugangs vor Ort zur Erlangung aller relevanten Informationen, die für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlich sind, nicht entgegen.
e. 	Die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen verfügen über das Fachwissen und die Ressourcen, die erforderlich sind, um die Qualität der erbrachten Dienstleistungen zu bewerten, die ausgelagerten Dienstleistungen wirksam zu überwachen und die mit der Auslagerung verbundenen Risiken kontinuierlich zu steuern.
f. 	Die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen haben direkten Zugang zu relevanten Informationen über die ausgelagerten Dienstleistungen.
g. 	Die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen stellen sicher, dass an der Auslagerung beteiligte Dritte die Datenschutzstandards der Union erfüllen.
Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe g sind die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Datenschutzstandards in der in Absatz 3 genannten schriftlichen Vereinbarung aufgeführt sind.
2. 	Die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen verfügen über eine Auslagerungsstrategie, einschließlich Notfallplänen und Ausstiegsstrategien, wobei Umfang, Art und Bandbreite der erbrachten Kryptowerte-Dienstleistungen zu berücksichtigen sind.
3. 	Die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen legen in einer schriftlichen Vereinbarung ihre Rechte und Pflichten sowie die Rechte und Pflichten der Dritten fest, an die sie Dienstleistungen oder Tätigkeiten auslagern. In Vereinbarungen über die Auslagerung wird den Anbietern von Kryptowerte-Dienstleistungen das Recht gewährt, diese Vereinbarungen zu kündigen.
4. 	Die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen und die Dritten stellen den zuständigen und anderen maßgeblichen Behörden auf Anfrage alle Informationen zur Verfügung, die diese Behörden benötigen, um beurteilen zu können, ob die ausgelagerten Tätigkeiten den Anforderungen dieses Titels entsprechen.
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Die in 2.1.l. RTS62 bzw. 1.1.l. RTS60 beschriebene Liste ist dem Antrag verpflichtend beizulegen. Für Details siehe den Punkt „Auslagerungsliste“ in der nachfolgenden Beilagenbox. Dem Antrag sind weiters alle Auslagerungsvereinbarungen verpflichtend beizulegen und in die nachfolgende Beilagenbox einzutragen.
Bitte beachten Sie, dass die blosse Beilage einer Auslagerungsliste nicht von der Pflicht entbindet, jede Auslagerung ausführlich zu beschreiben. Sie können die Liste zwar mit Beschreibungsfeldern ergänzen oder beide Darstellungen zusammenführen; dennoch sind Umfang, Inhalt, Verantwortlichkeiten und Kontrollmechanismen für jede einzelne Auslagerung detailliert darzulegen.
Bitte lesen Sie 2.1.2. RTS62 bzw. 1.1.2. RTS60 stets im Kontext der Abschnitte Substanz & Ressourcen (2.1.j. RTS62 bzw. 1.1.j. RTS60) sowie mit dem Routing (Broker-Model). Nachzuweisen ist erstens, dass die Kern-Dienstleistungen weiterhin vom Sitzstaat im EWR aus erbracht werden und die vorgesehenen Auslagerungen die operative Substanz vor Ort nicht aushöhlen. Zweitens ist darzulegen, wie Ihre inländische Betriebsstätte mit ausreichenden personellen, finanziellen und IKT-Ressourcen jede ausgelagerte Funktion eigenständig überwacht; eine Selbstkontrolle durch den Auslagerungspartner – auch innerhalb der Gruppe – ist ausgeschlossen. Drittens ist zu belegen, dass diese Überwachungsressourcen dauerhaft verfügbar sind und der Aufsicht jederzeit uneingeschränkten Zugriff gewähren.
Bitte beachten Sie, dass neben einer detaillierten Darstellung des bei der Lizensierung angestrebten Endzustands (Ziel-Zustand) zwingend auch ein prospektiver Ausblick für die kommenden drei Jahre gegeben werden muss. 
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	☐	2.1.3.1
	Auslagerungsliste
	[Datum]
	[Hinweis: Siehe die obgenannten Ausführungen zu 2.1.k. und l. RTS62 bzw. 1.1.k und l. RTS60. Die Liste sollte für jede gelistete Einheit mindestens die folgenden Informationen umfassen: 
· Name, Anschrift und Website,
· der geografische Standort,
· die ausgelagerten Dienstleistungen,
· das Ergebnis der jeweiligen Risikoevaluation samt Begründung, der für die Auslagerung zuständigen Funktion und Person, 
· die für die Auslagerung zuständige Funktion und Person, 
· den Verweis auf den jeweiligen Auslagerungsvertrag, inkl. des jeweiligen Verweises auf das darin enthaltene Kündigungsrecht (Art. 73 Abs. 3 MiCAR), den Verweis auf die Überwachungs-, Kontroll- und Auditrechte sowie den Verweis auf die Behördenzugriffsrechte (Art. 73 Abs. 1 Bst. d MiCAR) 
· Eine Begründung, weshalb das Auslagerungsverhältnis einer aktiven Aufsicht im EWR nicht entgegensteht.
Bitte Hinweisbox löschen]

	
	
	2.1.3.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	2.1.3.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc175494133][bookmark: _Toc205276721]Geschäftsprognose 2.1.m. RTS62 (1.1.m. RTS60)
[Die Position unter der Sektionsüberschrift dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62 (analog RTS60)
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	2.1.
	m.
	Es wurde eine Rechnungslegungsprognose mit Stressszenarien auf Einzel- und gegebenenfalls konsolidierter Gruppen- und teilkonsolidierter Ebene gemäß der Richtlinie 2013/34/EU vorgelegt
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	
	Die Rechnungslegungsprognose enthält eine Planbilanz, Planerfolgsrechnung und ggf. Plancashflowrechnung.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	
	Die Stressszenarien enthalten Annahmen über schwerwiegende, realistische Szenarien.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	3.
	Es wurden in der Finanzprognose alle gruppeninternen Darlehen berücksichtigt, die vom Antragsteller und an ihn gewährt werden.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Es wurde ein Ausblick auf nächsten drei Jahre nach Erteilung der Zulassung gegeben. Konkret erstrecken sich die Rechnungslegungsprognose und die Stressszenarien auf drei Jahre.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
2.1.m. & 3. RTS62 (analog 1.1.m. & 3. RTS60)
2.1. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. d MiCAR legt der Antragsteller der zuständigen Behörde den Geschäftsplan für die nächsten drei Jahre nach Erteilung der Zulassung vor, der alle folgenden Informationen enthält:
m. 	einer Rechnungslegungsprognose mit Stressszenarien auf Einzel- und gegebenenfalls konsolidierter Gruppen- und teilkonsolidierter Ebene gemäß der Richtlinie 2013/34/EU;
3. Für die Zwecke von Buchstabe m werden in der Finanzprognose alle gruppeninternen Darlehen berücksichtigt, die vom Antragsteller und an ihn gewährt werden.
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Die Finanzprognose hat eine Planbilanz, eine Planerfolgsrechnung und ggf. eine Plancashflowrechnung zu enthalten. 
Hinweis aufgrund häufiger Nachfrage (Aktualisierung: Februar 2025; v 1.2)
Aktuell gibt es keine formalen Kriterien für die Erstellung einer Prognoserechnung. Im Grundsatz muss die Prognoserechnung so realistisch („best estimate-Ansatz“) wie möglich unter Anwendung des Vorsichtsprinzips aufgestellt werden. Die Planbilanz und Planerfolgsrechnung müssen die der Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft entsprechenden Posten umfassen. Die Prognoserechnung muss den Grundsätzen der ordnungsmässigen Rechnungslegung (20. Titel) des PGR genügen. 
Die Stresszenarien sollten Annahmen über schwerwiegende, realistische Ereignisse enthalten und potenzielle Risiken und ungünstige Bedingungen widerspiegeln, denen das Unternehmen ausgesetzt sein könnte. Faktoren wie Marktvolatilität, operationelle Risiken oder Liquiditätsengpässe sind dabei zu berücksichtigen und die Auswirkungen auf die Erfüllung der Kapitalanforderungen sind aufzuzeigen. 

Alle in der nachfolgenden Beilagenbox vorgegebenen Beilagen sind dem Antrag verpflichtend beizulegen. Die Referenzen können den entsprechenden Hinweisboxen entnommen werden.
Bitte beachten Sie, dass neben einer detaillierten Darstellung des bei der Lizensierung angestrebten Endzustands (Ziel-Zustand) zwingend auch ein prospektiver Ausblick für die kommenden drei Jahre gegeben werden muss.
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	☐	2.2.1
	Finanzprognose
	[Datum]
	[Hinweis: Während Sie im Fliesstext die Ergebnisse aus der Finanzprognose darstellen können, ersuchen wir um Einreichung der Berechnungen als Beilage. | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	
	2.2.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	2.2.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc175494134][bookmark: _Toc205276722]Gruppe 2.1.a., b. & 1. RTS62 (1.1.a., b. & 1. RTS60)
Gehört der Antragsteller einer Gruppe an 2.1.a. RTS62 bzw. 1.1.a RTS60?	 ☐ nein  	☐ ja >	
[Die Position unter der Sektionsüberschrift dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
Gibt es mit dem Antragsteller verbundene Unternehmen 2.1.b. RTS62 bzw. 1.1.b. RTS60? ☐ nein  	☐ ja >
	B.-Nr.
	Name
	Rechtsform
	Sitz
	Reguliert
	Anmerkungen

	2.3.[#]
	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[Strasse Hausnr, Postfach
PLZ, Adresse]
	☐ ja 
☐ nein
	[bei Bedarf]

	2.3.[#]
	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[Strasse Hausnr, Postfach
PLZ, Adresse]
	☐ ja 
☐ nein
	[bei Bedarf]

	2.3.[#]
	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[Strasse Hausnr, Postfach
PLZ, Adresse]
	☐ ja 
☐ nein
	[bei Bedarf]



Bestehen zwischen dem antragstellenden Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen und anderen natürlichen oder juristischen Personen enge Verbindungen Art. 63 Abs. 7 & 8 MiCAR? 
	☐ nein  	☐ ja >
Ist sichergestellt, dass diese nicht zur (Be-)Hinderung der ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufsichtsfunktion der FMA, so bspw. durch die Rechts- oder Verwaltungsvorschriften eines Drittlands denen diese unterliegen, führen Art. 63 Abs. 7 & 8 MiCAR? 
	☐ nein  > 	☐ ja
[Sofern „nein“ ausgewählt wurde, ist dies im Detail zu beschreiben und zu begründen.]

[Die Position dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check (sofern einschlägig)
	Erledigt

	
	RTS62 (analog RTS60)
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	2.1.
	a.
	Es wurde die Gruppenstrategie beschrieben oder dem Antrag beigelegt.
	
	

	
	
	
	Es wurde beschrieben, wie sich die Tätigkeiten des Antragstellers in die Gruppenstrategie einfügen (samt Interdependenzen und Wechselwirkungen) und mit den Tätigkeiten der anderen Unternehmen dieser Gruppe interagieren.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	
	Es wurde eine Übersicht (idF Übersicht) über die derzeitige und geplante Organisation sowie die Struktur der Gruppe gegeben (insb. Organigramm, siehe Beilage).
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	b.
	Sofern es mit dem Antragsteller verbundene Unternehmen gibt, wurden diese in die obgenannte Übersicht aufgenommen.  
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	
	
	Weiters wurde erläutert, wie sich die Tätigkeiten der mit dem Antragsteller verbundenen Unternehmen, einschließlich beaufsichtigter Unternehmen in der Gruppe, voraussichtlich auf die Tätigkeiten des Antragstellers auswirken werden;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	
	1.
	Sofern es mit dem Antragsteller verbundene Unternehmen gibt, wurde eine Liste der mit dem Antragsteller verbundenen Unternehmen und Angaben zu diesen beigelegt (Bitte in Beilagenbox aufnehmen), gegebenenfalls auch zu den beaufsichtigten Unternehmen, zu den von diesen erbrachten Dienstleistungen, einschließlich beaufsichtigter Dienstleistungen, zu den Tätigkeiten und Arten von Kunden sowie zu den Domänennamen aller von diesen Unternehmen betriebenen Websites.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	
	Es wurde ein Ausblick auf nächsten drei Jahre nach Erteilung der Zulassung gegeben.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
2.1.a. RTS62 (analog 1.1.a. RTS60)
2.1. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. d MiCAR legt der Antragsteller der zuständigen Behörde den Geschäftsplan für die nächsten drei Jahre nach Erteilung der Zulassung vor, der alle folgenden Informationen enthält:
a. 	wenn der Antragsteller einer Gruppe im Sinne von Artikel 2 Nummer 11 der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates angehört, eine Erläuterung, wie sich die Tätigkeiten des Antragstellers in die Gruppenstrategie einfügen und mit den Tätigkeiten der anderen Unternehmen dieser Gruppe interagieren, einschließlich einer Übersicht über die derzeitige und geplante Organisation und Struktur dieser Gruppe;
2.1.b. & 1. RTS62 (analog 1.1.b. & 1. RTS60)
2.1. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. d MiCAR legt der Antragsteller der zuständigen Behörde den Geschäftsplan für die nächsten drei Jahre nach Erteilung der Zulassung vor, der alle folgenden Informationen enthält:
b. 	eine Erläuterung, wie sich die Tätigkeiten der mit dem Antragsteller verbundenen Unternehmen, einschließlich beaufsichtigter Unternehmen in der Gruppe, voraussichtlich auf die Tätigkeiten des Antragstellers auswirken werden;
1. Für die Zwecke von Buchstabe b enthält die Erläuterung eine Liste der mit dem Antragsteller verbundenen Unternehmen und Angaben zu diesen, gegebenenfalls auch zu den beaufsichtigten Unternehmen, zu den von diesen erbrachten Dienstleistungen, einschließlich beaufsichtigter Dienstleistungen, zu den Tätigkeiten und Arten von Kunden sowie zu den Domänennamen aller von diesen Unternehmen betriebenen Websites.
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Sofern der Antragsteller einer Gruppe angehört, sind die in der nachfolgenden Beilagenbox vorgegebenen Beilagen dem Antrag verpflichtend beizulegen. Die Referenzen können den entsprechenden Hinweisboxen entnommen werden.
Bitte beachten Sie, dass neben einer detaillierten Darstellung des bei der Lizensierung angestrebten Endzustands (Ziel-Zustand) zwingend auch ein prospektiver Ausblick für die kommenden drei Jahre gegeben werden muss.
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	☐	2.3.[1]
	Organigramm der Gruppenstruktur
	[Datum]
	[Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das gegenständlich geforderte Organigramm über die Gruppenstruktur nicht deckungsgleich mit dem Organigramm über die Holdingstruktur (Beilage 8.2) sein muss. Während sich das Organigramm über die Holdingstruktur auf die Eigentumsverhältnisse (mit shares und votes) konzentriert, geht es hier um die vollständige Gruppe | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	
	2.3.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	2.3.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc175494135][bookmark: _Toc205276723]Zielmarkt 2.1.f. & g. RTS62 (1.1.f. & g. RTS60); SB
Es wird beabsichtigt, Kryptowerte-Dienstleistungen in den folgenden Rechtsordnungen für folgende Kunden zu erbringen 2.1.f. RTS62 bzw. 1.1.f. RTS60:
	
	
	Zielkunden
	

	Rechtsordnung
	Dienstleistungen
	Art(en)
	(Wohn-)Sitz(e)
	Anzahl (»)
	Anmerkungen

	Liechtenstein
	[nur dann ausfüllen, wenn sich die Zielmarktdaten pro Dienstleistung unterscheiden]
	[zB.: Private]
[zB.: Professionell]
	[zB.: Land 1, 2, …] 
[zB.: Land 1, 2, …] 
	[zB.: Anz 1]
[zB.: Anz 2]
	[hier bei Bedarf ausführen]

	[Rechtsordnung #]
	[zB.: „alle Beantragten“]
[zB.: Tausch]
[zB.: Handelsplatz]
	[zB.: Private]
[zB.: Professionell]
	[zB.: Land 1, 2, …] 
[zB.: Land 1, 2, …] 
	[zB.: Anz 1]
[zB.: Anz 2]
	[hier bei Bedarf ausführen]

	[Rechtsordnung #]
	[zB.: „alle Beantragten“]
[zB.: Tausch]
[zB.: Handelsplatz]
	[zB.: Private]
[zB.: Professionell]
	[zB.: Land 1, 2, …] 
[zB.: Land 1, 2, …] 
	[zB.: Anz 1]
[zB.: Anz 2]
	[hier bei Bedarf ausführen]



[Die Position dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]

	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62 (analog RTS60)
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	2.1.
	f.
	Die obige Liste der Länder und Gebiete in der Union und in Drittländern, in denen der Antragsteller Krypto-Dienstleistungen zu erbringen beabsichtigt, einschließlich Informationen über die angestrebte Zahl der Kunden nach geografischem Gebiet, wurde vollständig befüllt oder beigelegt.
	[Ggf. Anmerkungen]
	☐

	
	
	g.
	Die obige oder beigelegte Liste enthält Angaben zu den Arten potenzieller Kunden, auf die die Krypto-Dienstleistungen des Antragstellers abzielen.
	[Ggf. Anmerkungen]
	☐

	
	
	Es wurde ein Ausblick auf nächsten drei Jahre nach Erteilung der Zulassung gegeben.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	SB
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	☐	2.4.5 SB: Es liegt kein signifikantes Passporting (>10 Mitgliedsstaaten) vor.
☐	2.4.5 SB: Es liegt ein signifikantes Passporting (>10 Mitgliedsstaaten) vor:
	
	

	
	3.1, 3.2 & 7
	Der Antragsteller hat eine Begründung gegen „catch them all“ vorgelegt.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	3.2 & 7
	Der Antragstelle verfügt über einen priorisierten, schrittweisen Roll-out-Plan pro Zielland, inkl. den geplanten angebotenen Dienstleistungen sowie einer Prognose über die jährlich erwarteten aktiven Nutzer pro Land.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	4.2.
	Es wurde beschrieben und begründet, dass der Antragsteller über ausreichend Kenntnisse je Zielland (insb. hinsichtlich Sprache, lokale Compliance, Marketing-/Werbevorschriften etc.) verfügt.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	4.1., 4.2. & 5.1.
	Es wurde dargelegt, dass die relevanten Entscheidungs- und Kontrollfunktionen sowie die Ressourcen/IKT der geplanten Reichweite standhalten.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	3.2. & 7
	☐ 	Es gibt keine signifikanten Host-NCAs (≥ 100’000 jährlich aktive Nutzer, oder ≥ 50 % Kundenbasis, oder Zweigstelle).
☐ 	Im Falle signifikanter Host-NCAs: 
Es wurde ein Plan zur frühen Kooperation mit signifikanten Host-NCAs, inkl. Infos zu Kunden, Marketing, Dienstedifferenzierung sowie Reporting-Triggern/Meilensteinen zur Fortschrittskontrolle (bei stark grenzüberschreitender Tätigkeit erhöhte Prüfung) vorgelegt.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
2.1.f. & g. RTS62 (analog 1.1.f. & g. RTS60)
2.1. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. d MiCAR legt der Antragsteller der zuständigen Behörde den Geschäftsplan für die nächsten drei Jahre nach Erteilung der Zulassung vor, der alle folgenden Informationen enthält:
f. 	eine Liste der Länder und Gebiete in der Union und in Drittländern, in denen der Antragsteller Krypto-Dienstleistungen zu erbringen beabsichtigt, einschließlich Informationen über die angestrebte Zahl der Kunden nach geografischem Gebiet;
g. 	die Arten potenzieller Kunden, auf die die Krypto-Dienstleistungen des Antragstellers abzielen;
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Sollte die oben vorgegebene Matrix Ihre Darstellung nicht vollständig abdecken, können Sie sie entweder im Fliesstext durch eine angepasste Tabelle ersetzen oder auf ein separates Dokument verweisen.
Das ESMA-Supervisory-Briefing vom 31. Januar 2025 (SB; ESMA75-453128700-1263) erwartet beim Passporting eine länderscharfe, belastbare Planung statt pauschaler „catch-them-all“-Ansätze. Weil es keine Low-risk CASPs gibt (risikobasierter Ansatz), lösen umfangreiche grenzüberschreitende Aktivitäten eine erhöhte Prüfung und eine frühe Koordination mit signifikanten Host-NCAs aus; signifikant sind Hosts mit ≥ 100’000 jährlich aktiven Nutzern oder ≥ 50 % der Kundenbasis oder mit Zweigstelle, zusätzlich gilt > 200’000 Nutzer ausserhalb des Herkunftsstaats als Risikotreiber. Daraus folgt: Der Antragsteller legt einen Roll-out-Plan pro Zielland mit den zu erbringenden Diensten und Prognosen der jährlich aktiven Nutzer vor und verankert die erforderliche Substanz in der EU (autonome Entscheidungs-/Kontrollfunktionen, ausreichendes In-Country-Personal etc.). Die Geschäftsleitung muss die nationalen und EU-Regeln sowie die Besonderheiten der jeweiligen Zielmärkte kennen. Der Geschäftsplan enthält realistische 3-Jahres-Projektionen mit Zwischenpunkten, die es erlauben, Projektionen vs. Realität zu überwachen; diese Meilensteine bilden zugleich die Basis für das Monitoring und die abgestimmte Zusammenarbeit mit signifikanten Host-NCAs.
Bitte beachten Sie, dass neben einer detaillierten Darstellung des bei der Lizensierung angestrebten Endzustands (Ziel-Zustand) zwingend auch ein prospektiver Ausblick für die kommenden drei Jahre gegeben werden muss.
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess. 
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	
	2.4.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	2.4.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc175494136][bookmark: _Toc205276724]Marketing 2.1.i. RTS62 (1.1.i. RTS60)
[Die Position dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62 (analog RTS60)
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	2.1.
	i.
	Es wurden die geplante Vermarktungs- und Werbemaßnahmen (Hinweis: dies ist weit zu verstehen) und Vereinbarungen für die Krypto-Dienstleistungen beschrieben, einschließlich:
i. 	aller für die einzelnen Dienstleistungen zu verwendenden Vermarktungsmittel;
ii. 	der vorgesehenen Mittel zur Identifizierung des Antragstellers;
iii. 	Informationen über die relevante Kategorie der Zielkunden;
iv. 	der Arten von Kryptowerten;
v. 	der in Vermarktungs- und Werbemaßnahmen verwendeten Sprachen;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Es wurde ein Ausblick auf nächsten drei Jahre nach Erteilung der Zulassung gegeben.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
2.1.i. RTS62 (analog 1.1.i. RTS60)
2.1. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. d MiCAR legt der Antragsteller der zuständigen Behörde den Geschäftsplan für die nächsten drei Jahre nach Erteilung der Zulassung vor, der alle folgenden Informationen enthält:
i. 	geplante Vermarktungs- und Werbemaßnahmen und Vereinbarungen für die Krypto-Dienstleistungen, einschließlich:
i. 	aller für die einzelnen Dienstleistungen zu verwendenden Vermarktungsmittel;
ii. 	der vorgesehenen Mittel zur Identifizierung des Antragstellers;
iii. 	Informationen über die relevante Kategorie der Zielkunden;
iv. 	der Arten von Kryptowerten;
v. 	der in Vermarktungs- und Werbemaßnahmen verwendeten Sprachen;
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Bitte beachten Sie, dass neben einer detaillierten Darstellung des bei der Lizensierung angestrebten Endzustands (Ziel-Zustand) zwingend auch ein prospektiver Ausblick für die kommenden drei Jahre gegeben werden muss. 
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	
	2.5.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	2.5.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



 
[bookmark: _Toc175494137][bookmark: _Toc205276725]Aufsichtsrechtliche Anforderungen (Eigenmittel)
[bookmark: _Toc175494138][bookmark: _Toc205276726]Eigenmittel zum Zeitpunkt der Antragstellung 3.a. & e. RTS62
[bookmark: _Toc175494139][bookmark: _Toc205276727]Beschreibung 3.a. & e. RTS62
Anhang IV MiCAR zufolge sind die folgenden Mindestkapitalanforderungen einzuhalten:
	
	Dienstleistung Anhang IV MiCAR 
	Anforderung
	Anmerkung

	☐	Betrieb einer Handelsplattform
	150 000 CHF
	[sofern benötigt]

	☐	Verwahrung und Verwaltung 
	125 000 CHF
	[sofern benötigt]

	☐	Tausch Kryptowerten/Geldbeträge
	
	[sofern benötigt]

	☐	Tausch Kryptowerten/Kryptowerte
	
	[sofern benötigt]

	☐	Ausführung von Aufträgen 
	50 000 CHF
	[sofern benötigt]

	☐	Platzierung 
	
	[sofern benötigt]

	☐	Annahme und Übermittlung von Aufträgen 
	
	[sofern benötigt]

	☐	Beratung 
	
	[sofern benötigt]

	☐	Portfolioverwaltung 
	
	[sofern benötigt]

	☐	Transferdienstleistungen 
	
	[sofern benötigt]


Das Viertel der fixen Gemeinkosten des Vorjahres oder (für neu gegründete Unternehmen) die projizierten fixen Gemeinkosten aus der Prognose für die ersten zwölf Monate übersteigen diesen Betrag:	 ☐ nein  	☐ ja 
[Die Position dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	3.a.
	Die prudentiellen aufsichtsrechtlichen Sicherheitsvorkehrungen des Antragstellers gemäss Artikel 67 der Verordnung (EU) 2023/1114, wurden beschrieben. 
Weiters wurde beschrieben:
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	i.
	der Betrag der prudentiellen aufsichtsrechtlichen Sicherheitsvorkehrungen zum Zeitpunkt des Zulassungsantrags und der Beschreibung der Annahmen, die bei der Berechnung dieses Betrags zugrunde gelegt wurden;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	ii.
	gegebenenfalls der Betrag der prudentiellen aufsichtsrechtlichen Sicherheitsvorkehrungen, die durch Eigenmittel im Sinne von Art. 67 Abs. 4 Bst. a MiCAR abgedeckt sind;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	iii.
	gegebenenfalls der Betrag der prudentiellen aufsichtsrechtlichen Sicherheitsvorkehrungen des Antragstellers, die durch eine Versicherungspolice gemäss Art. 67 Abs. 4 Bst. b MiCAR abgedeckt sind;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
3.a. RTS62 
3. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. e MiCAR übermitteln Antragsteller der zuständigen Behörde alle folgenden Informationen:
a. 	eine Beschreibung der prudentiellen aufsichtsrechtlichen Sicherheitsvorkehrungen des Antragstellers gemäß Artikel 67 der Verordnung (EU) 2023/1114, bestehend aus:
i. 	dem Betrag der prudentiellen aufsichtsrechtlichen Sicherheitsvorkehrungen zum Zeitpunkt des Zulassungsantrags und der Beschreibung der Annahmen, die bei der Berechnung dieses Betrags zugrunde gelegt wurden;
ii. 	gegebenenfalls dem Betrag der prudentiellen aufsichtsrechtlichen Sicherheitsvorkehrungen, die durch Eigenmittel im Sinne von Artikel 67 Absatz 4 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2023/1114 abgedeckt sind;
iii. 	gegebenenfalls dem Betrag der prudentiellen aufsichtsrechtlichen Sicherheitsvorkehrungen des Antragstellers, die durch eine Versicherungspolice gemäß Artikel 67 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/1114 abgedeckt sind;
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Gemäss Art. 67 Abs. 1 MiCAR sind jedenfalls die in Anhang IV MiCAR aufgelisteten Mindestkapitalanforderungen einzuhalten. In der obigen Liste ist demnach zuerst die Art der beantragten Kryptowerte-Dienstleistung einzutragen. 
Sofern das Viertel der jährlich neu berechneten fixen Gemeinkosten des Vorjahres die in Anhang IV MiCAR gelisteten Mindestkapitalanforderungen übersteigen sollte, so hat die prudenzielle aufsichtsrechtliche Sicherheitsvorkehrung diesem Betrag zu entsprechen.
Für die Berechnung der fixen Gemeinkosten sind die Abzugsposten gemäss Art. 67 Abs. 3 MiCAR zu berücksichtigen.
Alle in der nachfolgenden Beilagenbox vorgegebenen Beilagen sind dem Antrag verpflichtend beizulegen. Die Referenzen können den entsprechenden Hinweisboxen entnommen werden.
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	☐	3.1.1.1
	Berechnungsunterlagen
	[Datum]
	[Hinweis: Pkt 3.e.RTS62 zufolge sind Unterlagen darüber beizubringen, wie der Antragsteller den Betrag gemäss Art 67 MiCAR berechnet hat. | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	
	3.1.1.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	3.1.1.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc175494140][bookmark: _Toc205276728]Nachweise 3.c. & e. RTS62
Tätigkeit des Unternehmens
	B-Nr.
	Typ  
	Tätigkeit
	Geprüft
	Nachweis
	Anmerkungen

	3.1.2.1.
	☐ Unternehmen in Gründung
	☐ 	Bescheinigung einer Bank, aus der hervorgeht, dass die Mittel auf dem Bankkonto eingezahlt sind.
	[Anmerkungen bei Bedarf]

	
	☐ Untern. 
	gegründet
	☐ Nicht tätig
	
	[Anmerkungen bei Bedarf]

	
	
	☐ tätig
	☐ ungeprüft
	☐ 	Bescheinigung der nationalen Aufsichtsbehörde über die Höhe der Eigenmittel.
	[Anmerkungen bei Bedarf]

	3.1.2.1.
	
	
	☐  geprüft
	☐ 	[Jahr 1]: [Revisionsgesellschaft]
	[Anmerkungen bei Bedarf]

	3.1.2.2.
	
	
	
	☐ 	[Jahr 1]: [Revisionsgesellschaft]
	

	3.1.2.3.
	
	
	
	☐ 	[Jahr 1]: [Revisionsgesellschaft]
	

	3.1.2.1.

	Im Falle einer Versicherung/Garantie:
[jur. Bezeichnung Aussteller]
[Datum & Ort der Gründung]
[Adresse des Hauptsitzes | Kontaktdaten]
	Es wurde beigelegt:
☐	abgeschlossene Versicherungspolice 
☐	signierter Versicherungsvertrag 
☐	vergleichbare Garantie
	[Anmerkungen bei Bedarf]


[Die Position dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	3.c. & e.
	Die obige Liste wurde vollständig ausgefüllt und die erforderlichen Nachweise beigelegt.
	[Ggf. Anmerkungen]
	☐

	
	3.c.i.
	Die Dokumentation über die Berechnung der prudentiellen aufsichtsrechtlichen Sicherheitsvorkehrungen wurde beigelegt.
	[Ggf. Anmerkungen]
	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
3.c & e. RTS62 
3. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. e MiCAR übermitteln Antragsteller der zuständigen Behörde alle folgenden Informationen:
c. 	bei Unternehmen oder anderen juristischen Personen, die bereits tätig sind, soweit verfügbar, den Jahresabschluss der letzten drei Jahre, der — sofern geprüft — von einem externen Rechnungsprüfer genehmigt wurde;
e. 	Nachweis, dass der Antragsteller die in Artikel 67 der Verordnung (EU) 2023/1114 dargelegten prudentiellen aufsichtsrechtlichen Sicherheitsvorkehrungen erfüllt, einschließlich:
i. 	in Bezug auf die Eigenmittel gemäß Artikel 67 Absatz 4 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2023/1114:
1. 	einer Dokumentation, aus der hervorgeht, wie der Antragsteller den Betrag der prudentiellen aufsichtsrechtlichen Sicherheitsvorkehrungen gemäß Artikel 67 der Verordnung (EU) 2023/1114 berechnet hat;
2. 	bei Unternehmen oder anderen juristischen Personen, die bereits tätig sind und deren Abschlüsse nicht geprüft werden, einer Bescheinigung der nationalen Aufsichtsbehörde über die Höhe der Eigenmittel des Antragstellers;
3. 	bei Unternehmen, die sich in der Gründungsphase befinden, eines von einem Kreditinstitut ausgestellten Auszugs, aus dem hervorgeht, dass die Geldbeträge auf dem Bankkonto des Antragstellers hinterlegt sind;
ii. 	in Bezug auf die Versicherungspolice oder vergleichbare Garantie gemäß Artikel 67 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/1114:
1. 	des eingetragenen Namens, des Datums der Gesellschaftseintragung oder -gründung und des Mitgliedstaats, in dem der Antragsteller eingetragen oder gegründet wurde, der Anschrift des Hauptsitzes und, falls abweichend, des Gesellschaftssitzes sowie der Kontaktdaten des Unternehmens, das zur Erbringung der Versicherungspolice oder vergleichbaren Garantie befugt ist;
2. 	einer Kopie der folgenden Unterlagen: 
- 	gezeichnete Versicherungspolice, die alle erforderlichen Elemente enthält, um Artikel 67 Absätze 5 und 6 der Verordnung (EU) 2023/1114 zu entsprechen, sofern verfügbar;
-	Versicherungsvertrag, der alle zur Einhaltung von Artikel 67 Absätze 5 und 6 der Verordnung (EU) 2023/1114 erforderlichen Elemente enthält und von einem nach Unionsrecht oder nationalem Recht zur Erbringung von Versicherungsleistungen befugten Unternehmen unterzeichnet wurde.
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Bitte beachten Sie zu 3.e.ii. RTS62: Als Nachweise sind entweder eine Kopie der gezeichneten Versicherungspolice oder des Versicherungsvertrages beizulegen (und diese in der nachfolgenden Beilagenbox einzutragen), die/der alle erforderlichen Elemente zur Erfüllung von Art. 67 Abs. 5 und 6 MiCAR enthält und von einem Unternehmen unterzeichnet ist, das nach dem Unionsrecht oder dem einzelstaatlichen Recht zur Erbringung von Versicherungen zugelassen ist. 
Bezüglich der Versicherungspolice oder der geeigneten Garantie ist zu begründen, weshalb diese als geeignet erachtet wird.
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	☐	3.1.2.1
	Dokumentation über die Berechnung der prudentiellen aufsichtsrechtlichen Sicherheitsvorkehrungen.
	[Datum]
	[Hinweis: Diese Anforderung entstammt 3.e.i.1. RTS62. Details siehe oben. | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	☐	3.1.2.[4]
	Versicherungspolice
	[Datum]
	[Hinweis: Nur bei Verwendung einer Versicherungspolice erforderlich. Andernfalls kann dieser Punkt gelöscht werden. | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	
	3.1.2.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	3.1.2.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc175494141][bookmark: _Toc205276729]Eigenmittelprognose 3.b. RTS62
[Die Position dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check
	Erledigt

	
	[Rechtsgrundlage]
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	3.b.
	Es wurden die Prognoseberechnungen und Pläne zur Bestimmung der Eigenmittel beschrieben und beigelegt.
Diese enthalten:
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	i. 
	eine Prognoseberechnung der prudentiellen aufsichtsrechtlichen Sicherheitsvorkehrungen des Antragstellers für die ersten drei Ge-schäftsjahre nach der Zulassung;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	ii.
	Planungsannahmen einschließlich Stressszenarien für die Prognose gemäß Buchstabe i und Erläuterungen zu den Zahlen;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	iii.
	die erwartete Anzahl und Art der Kunden, Volumen der Aufträge und Transaktionen und Volumen der verwahrten Kryptowerte;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
3.b. RTS62 
3. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. e MiCAR übermitteln Antragsteller der zuständigen Behörde alle folgenden Informationen:
b. 	Prognoseberechnungen und Pläne zur Bestimmung der Eigenmittel, einschließlich:
i. 	einer Prognoseberechnung der prudentiellen aufsichtsrechtlichen Sicherheitsvorkehrungen des Antragstellers für die ersten drei Geschäftsjahre nach der Zulassung;
ii. 	der Planungsannahmen einschließlich Stressszenarien für die Prognose gemäß Buchstabe i und Erläuterungen zu den Zahlen;
iii. 	der erwarteten Anzahl und Art der Kunden, Volumen der Aufträge und Transaktionen und Volumen der verwahrten Kryptowerte;
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Die Eigenmittelprognose sollte den höheren der beiden Beträge aus Art 67 Absatz 1 MiCAR berücksichtigen: entweder die vorgesehenen permanenten Mindestkapitalanforderungen gemäss erbrachter Dienstleistungen (Anhang IV MiCAR) oder ein Viertel der fixen Gemeinkosten des Vorjahres bzw. der projizierten fixen Gemeinkosten für die ersten zwölf Monate.
Alle in der nachfolgenden Beilagenbox vorgegebenen Beilagen sind dem Antrag verpflichtend beizulegen. Die Referenzen können den entsprechenden Hinweisboxen entnommen werden.
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	☐	3.2.1
	Vorausberechnungen und Pläne zur Bestimmung der Eigenmittel
	[Datum]
	[Hinweis: Zu den Spezifika siehe obige Hinweisbox. | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	
	3.2.2
	Wirtschaftsprüferbericht nach ISAE 3400 über die Vorausberechnungen
	[Datum]
	[Hinweis: Die FMA empfiehlt die Prüfung der Vorausberechnung durch einen Wirtschaftsprüfer nach ISAE 3400 | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	
	3.2.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	3.2.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc175494142][bookmark: _Toc205276730]Planung und Überwachung 3.d. RTS62
[Die Position dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check
	Erledigt

	
	[Rechtsgrundlage]
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	3.d.
	Die Planungs- und Überwachungsverfahren des Antragstellers für prudentielle aufsichtsrechtliche Sicherheitsvorkehrungen gemäß Art. 67 Abs. 1 MiCAR wurden beschrieben.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
3.d. RTS62 
3. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. e MiCAR übermitteln Antragsteller der zuständigen Behörde alle folgenden Informationen:
d. 	eine Beschreibung der Planungs- und Überwachungsverfahren des Antragstellers für prudentielle aufsichtsrechtliche Sicherheitsvorkehrungen gemäß Artikel 67 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/1114;
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Derzeit gibt es keine über den Normtext hinausgehenden Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	
	3.3.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	3.3.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc175494143][bookmark: _Toc205276731]Governance und IKS
[bookmark: _Toc175494144][bookmark: _Toc205276732]Organisationsstruktur 4.1.a. RTS62
[Die Position dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check
	Erledigt

	
	[Rechtsgrundlage]
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	4.1.a.
	Die Organisationsstruktur des Antragstellers, die gegebenenfalls die gesamte Gruppe umfasst, wurden im Detail beschrieben. 
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Die Beschreibung umfasst insb. die Angabe der Verteilung der Aufgaben und Befugnisse und die entsprechenden Berichterstattungspflichten sowie die eingerichteten internen Kontrollen
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
4.1. RTS62 
4.1. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. f und i MiCAR übermitteln Antragsteller der zuständigen Behörde folgende Informationen über ihre Regelungen für die Unternehmensführung und die internen Kontrollmechanismen:
a. 	eine ausführliche Beschreibung der Organisationsstruktur des Antragstellers, die gegebenenfalls die gesamte Gruppe umfasst, einschließlich der Angabe der Verteilung der Aufgaben und Befugnisse und der entsprechenden Berichterstattungspflichten sowie der eingerichteten internen Kontrollen, zusammen mit einem Organigramm;
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Bitte beschreiben Ihre Organisationsstruktur umfassend und konsistent: Legen Sie ein visuelles Organigramm mit klar bezeichneten Funktionen, Rollen und Berichtslinien vor und erläutern Sie ergänzend schriftlich, wo die jeweiligen Kompetenzen (z. B. im Organisationsreglement) festgelegt sind. Achten Sie darauf, dass Rollenbezeichnungen im gesamten Antrag einheitlich verwendet werden – Abweichungen sind ausdrücklich zu begründen. Verknüpfen Sie das Organigramm mit dem Stellen- bzw. Personalplan und führen Sie nachvollziehbar aus, welche natürliche Person welche Rolle in welchem Team innehat. Ergänzen Sie eine präzise Beschreibung der Verantwortlichkeiten, Berichts- und Eskalationswege, Kontrollpunkte sowie der Vier-Augen-Prinzipien; nur so lässt sich die Durchgängigkeit der Governance lückenlos prüfen.
Alle in der nachfolgenden Beilagenbox vorgegebenen Beilagen sind dem Antrag verpflichtend beizulegen. Die Referenzen können den entsprechenden Hinweisboxen entnommen werden.
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	☐	4.1.1
	Organigramm
	[Datum]
	[Hinweis: Zu den Spezifika siehe obige Hinweisbox. | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	
	4.1.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	4.1.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc175494145][bookmark: _Toc205276733]Personal - Individuelle Gewähr & funktionale Zuordnung 4.1.b. RTS62 & 7. RTS62
Die im Organigramm sowie in der Beschreibung der Organisationsstruktur angeführten wesentlichen Funktionen (Leitungs-, Schlüssel- und Kontrollfunktionen) werden konkret mit folgenden Personen besetzt: 
	
	
	
	Organ
	
	
	
	Gewährsformular

	Nr.
	Vor- & Nachname
	Funktion
	
	Geburtsdatum
	Adresse
	Staatsangehörigkeit
	

	4.2.[#]
	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	☐	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[bei Bedarf]
	☐
	4.2.[#]
	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	☐	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[bei Bedarf]
	☐
	4.2.[#]
	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	☐	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[bei Bedarf]
	☐
	4.2.[#]
	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	☐	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[bei Bedarf]
	☐
	4.2.[#]
	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	☐	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[bei Bedarf]
	☐
	4.2.[#]
	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	☐	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[bei Bedarf]
	☐


	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	4.1.b. & 7
	Die obige Liste wurde vollständig ausgefüllt; die Personen aller wesentlicher Funktionen wurden in die Liste aufgenommen.
Für jede Person wurde ein Gewährsformular eingereicht.
	[Ggf. Anmerkungen]
	☐

	
	
	Es wurde ein konkreter Stellenplan iSd in der Hinweisbox beschriebenen „Funktionale Zuordnung“ beschrieben und eingereicht. 
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	MiCAR
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	68 (5)
	Es wurde beschrieben und begründet, dass der Antragsteller Personal beschäftigt, das über die für die Wahrnehmung der ihnen übertragenen Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fachkenntnisse verfügt, wobei Umfang, Art und Bandbreite der erbrachten Kryptowerte-Dienstleistungen zu berücksichtigen sind.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
4.1.b. RTS62 & 7. RTS62 
4.1. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. f und i MiCAR übermitteln Antragsteller der zuständigen Behörde folgende Informationen über ihre Regelungen für die Unternehmensführung und die internen Kontrollmechanismen:
b. 	Personalien der Leiter interner Funktionen (Verwaltungs-, Aufsichts- und interne Kontrollfunktionen), einschließlich ihres Standorts und eines Lebenslaufs, aus dem die einschlägige Ausbildung, Berufsausbildung und Berufserfahrung hervorgehen, sowie eine Beschreibung der Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen, die für die Wahrnehmung der den Leitern interner Funktionen übertragenen Aufgaben erforderlich sind;
7.1. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. G MiCAR übermitteln Antragsteller der zuständigen Behörde für jedes Mitglied des Leitungsorgans alle folgenden Informationen:
a. 	vollständiger Name und, falls abweichend, Geburtsname;
b. 	Geburtsort und -datum, Anschrift und Kontaktdaten des derzeitigen Wohnorts und jedes anderen Wohnorts in den letzten zehn Jahren, Staatsangehörigkeit(en), nationale Identifikationsnummer und Kopie eines amtlichen Ausweisdokuments oder eines gleichwertigen Dokuments;
c. 	Einzelheiten zu der Position, die das Mitglied des Leitungsorgans innehat oder innehaben wird, einschließlich der Angabe, ob es sich um eine leitende oder nichtleitende Position handelt, des Startdatums oder des geplanten Startdatums und der Dauer des Mandats sowie einer Beschreibung der wichtigsten Pflichten und Aufgaben der Person;
d. 	Lebenslauf mit Angaben zum maßgeblichen Bildungs- und Berufsabschluss sowie zur Berufserfahrung mit Namen und Art aller Organisationen, für die das Mitglied in den letzten zehn Jahren tätig war, sowie Art und Dauer der ausgeübten Funktionen in den von ihm bekleideten Positionen, wobei insbesondere alle Tätigkeiten hervorzuheben sind, die in den Bereich der vorgesehenen Position fallen, einschließlich Berufserfahrung mit Bezug zu Finanzdienstleistungen, Kryptowerten oder anderen digitalen Vermögenswerten, DLT, Informationstechnologie, Cybersicherheit oder digitaler Innovation;
e. 	Unterlagen über den Leumund und die Erfahrung des Mitglieds, insbesondere eine Liste von Referenzpersonen, einschließlich Kontaktdaten und Empfehlungsschreiben;
f. 	Vorgeschichte des Mitglieds, insbesondere alle folgenden Angaben:
i. 	Vorstrafenfreiheit;
ii. 	Informationen über anhängige Straf- oder Ermittlungsverfahren oder Sanktionen (im Zusammenhang mit Handelsrecht, Finanzdienstleistungsrecht, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Betrug oder Berufshaftpflicht), Informationen über Vollstreckungsverfahren oder Sanktionen, Informationen über einschlägige Zivil- und Verwaltungsverfahren und Disziplinarmaßnahmen, einschließlich des Ausschlusses als Unternehmensleiter, Konkurs, Insolvenz und ähnliche Verfahren;
iii. 	Informationen über die Verweigerung, den Entzug, den Widerruf oder die Beendigung einer zur Ausübung einer Handelstätigkeit, einer unternehmerischen Tätigkeit oder einer freiberuflichen Tätigkeit erforderlichen Registrierung, Genehmigung, Mitgliedschaft oder Zulassung sowie Informationen über einen Ausschluss durch eine Regulierungsstelle oder staatliche Einrichtung oder durch einen Berufsverband oder eine Berufsvereinigung;
iv. 	Informationen über die Entlassung aus einer Vertrauensstellung oder einem Treuhandverhältnis oder einer vergleichbaren Situation;
v. 	Angaben dazu, ob eine Behörde den Leumund der Person beurteilt hat, einschließlich des Namens dieser Behörde, des Datums der Beurteilung und Angaben zum Ergebnis dieser Beurteilung;
g. 	Beschreibung etwaiger finanzieller und nichtfinanzieller Interessen oder Beziehungen des Mitglieds und seiner nahen Angehörigen zu anderen Mitgliedern des Leitungsorgans und zu Inhabern von Schlüsselfunktionen in demselben Institut, im Mutterinstitut und in Tochterunternehmen sowie bei Anteilseignern; diese Information ist aufgrund potenzieller Interessenkonflikte relevant;
h. 	bei Feststellung eines wesentlichen Interessenkonflikts eine Erklärung dazu, wie dieser Konflikt gemindert oder behoben wird, einschließlich eines Verweises auf die entsprechende Strategie für den Umgang mit Interessenkonflikten;
g. 	Informationen über den Zeitaufwand für die Erfüllung der Aufgaben des Mitglieds beim Antragsteller, einschließlich aller folgenden Angaben:
i. 	die geschätzte Zeit pro Jahr und pro Monat, die das Mitglied mindestens für die Wahrnehmung seiner Aufgaben beim Antragsteller aufwenden wird;
ii. 	eine Liste der von dem Mitglied ausgeübten sonstigen Leitungs- und Aufsichtsfunktionen, die sich auf gewerbliche und nichtgewerbliche Tätigkeiten beziehen oder die ausschließlich zum Zwecke der Verwaltung der wirtschaftlichen Interessen des betreffenden Mitglieds geschaffen wurden;
iii. 	Angaben zur Größe und Komplexität der Unternehmen oder Organisationen, in denen die unter Ziffer ii genannten Leitungs- und Aufsichtsfunktionen ausgeübt werden, einschließlich der Summe der Aktiva, auf der Grundlage des letzten verfügbaren Jahresabschlusses unabhängig davon, ob das Unternehmen notiert ist oder nicht, und der Zahl der Beschäftigten dieser Unternehmen oder Organisationen;
iv. 	eine Liste aller zusätzlichen Zuständigkeitsbereiche im Zusammenhang mit den in Ziffer ii genannten Leitungs- und Aufsichtsfunktionen, einschließlich des Vorsitzes in einem Ausschuss;
v. 	die geschätzte Zeit (in Tagen pro Jahr), die für die sonstigen unter Ziffer ii genannten Leitungs- und Aufsichtsfunktionen vorgesehen ist, und die Anzahl der Sitzungen pro Jahr, die für jedes Mandat vorgesehen sind.
1. Für die Zwecke von Buchstabe d macht der Antragsteller detaillierte Angaben zu allen übertragenen Befugnissen und internen Entscheidungsbefugnissen sowie zu den Tätigkeitsfeldern, in denen die Befugnisse ausgeübt werden.
2. Für die Zwecke von Buchstabe f Ziffern i und ii legt der Antragsteller die Informationen in Form einer amtlichen Bescheinigung vor, sofern diese von dem betreffenden Mitgliedstaat oder Drittland ausgestellt wurde, oder in Form eines anderen gleichwertigen Dokuments, sofern eine solche Bescheinigung nicht vorliegt. Amtliche Unterlagen, Bescheinigungen und Dokumente müssen innerhalb von drei Monaten vor Einreichung des Zulassungsantrags ausgestellt worden sein. Bei laufenden Ermittlungen können die Angaben in Form einer eidesstattlichen Erklärung erfolgen.
3. Für die Zwecke von Buchstabe f Ziffer iv ist der Antragsteller nicht verpflichtet, die Informationen über die vorherige Beurteilung vorzulegen, wenn die zuständige Behörde bereits über solche Informationen verfügt.
4. Für die Zwecke von Buchstabe g umfasst die Beschreibung alle finanziellen Interessen, einschließlich Kryptowerten, anderen digitalen Vermögenswerten, Darlehen, Beteiligungen, Garantien oder Sicherungsrechten, die die Person gewährt oder erhalten hat, sowie Geschäftsbeziehungen, Gerichtsverfahren und Angaben dazu, ob es sich bei der Person in den letzten zwei Jahren um eine politisch exponierte Person im Sinne des Artikels 3 Nummer 9 der Richtlinie (EU) 2015/849 handelte.
7.2. 	Ein Antragsteller, der die Zulassung als Anbieter von Krypto-Dienstleistungen gemäß Artikel 62 der Verordnung (EU) 2023/1114 beantragt, legt der zuständigen Behörde die Ergebnisse aller vom Antragsteller durchgeführten Eignungsbeurteilungen jedes einzelnen Mitglieds des Leitungsorgans und die Ergebnisse der Beurteilung der kollektiven Eignung des Leitungsorgans, einschließlich des Berichts über die Eignungsbeurteilung oder der Unterlagen über das Ergebnis der Eignungsbeurteilung, vor.
Art. 68 Abs. 5 MiCAR
5. 	Die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen beschäftigen Personal, das über die für die Wahrnehmung der ihnen übertragenen Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fachkenntnisse verfügt, wobei Umfang, Art und Bandbreite der erbrachten Kryptowerte-Dienstleistungen zu berücksichtigen sind.
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Individuelle versus kollektive Gewähr
Die Gewähr für einwandfreie Geschäftstätigkeit ist sowohl lauf individueller als auch auf kollektiver Ebene sicherzustellen. Während sich die individuelle Ebene auf die Gewähr der einzelnen Personen bezieht, bedeutet die kollektive Gewähr, dass das Leitungsorgan als Ganzes betrachtet wird; sprich: das Leitungsorgan muss auch in seiner Zusammensetzung insgesamt fachlich geeignet und zuverlässig sein. 
In dieser Sektion liegt der Fokus, neben der funktionalen Zuordnung, in der individuellen (sprich: personenbezogenen) Gewähr. Die kollektive Gewähr ist in der Sektion 7 der Antragsvorlage nachzuweisen.
Personal auf individueller Ebene / Individuelle Gewähr
In dieser Sektion wurden die inhaltlich weitgehend deckungsgleichen Anforderungen aus 4.1.b und 7. RTS62 auf individueller Ebene zusammengeführt. 
Ziel dieser Sektion ist es, eine konsolidierte Übersicht über das gesamte wesentliche Schlüsselpersonal zu erhalten. Dies umfasst sowohl die Mitglieder des Leitungsorgans (in Liechtenstein üblicherweise Geschäftsleitung und Verwaltungsrat) als auch alle Schlüssel- und Kontrollfunktionen unter- bzw. ausserhalb des Leitungsorgans. Diese über das Leitungsorgan hinausgehende Betrachtungsweise darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sämtliche Verantwortungsbereiche dem Leitungsorgan zugeordnet werden müssen, denn letztlich trägt das Leitungsorgan ausnahmslos und immer die Letztverantwortung.
Die betreffenden Personen sind in der obigen Liste einzutragen. Für jede oben eingetragene natürliche Person ist ein gesondertes Gewährsformular („Beurteilung der Gewähr für einwandfreie Geschäftstätigkeit“) auf der Antragsplattform der FMA einzureichen. Dies ist obligatorisch und bedingt daher vor der Antragstellung eine Anmeldung auf der E-Service-Plattform der FMA (sofern eine solche nicht bereits besteht). Weitere Informationen dazu finden Sie hier: https://www.fma-li.li/de/e-service/support/haufig-gestellte-fragen-faqs/antragswesen.html. Die erfolgte Einreichung des jeweiligen Gewährsformulars ist in der obigen Liste zu bestätigen.
Zu den Nachweisen in den Gewährsformularen
Bitte beachten Sie, dass die einzureichenden Nachweise nach Möglichkeit amtliche Dokumente oder Bescheinigungen der zuständigen Behörden des jeweiligen Staates sein sollten (vgl. 7.2.2. RTS62).
Sofern solche offiziellen Nachweise nicht existieren oder deren Beschaffung unzumutbar ist, ist dies nachvollziehbar darzulegen und zu begründen. In solchen Fällen kann ein gängiges Ersatzdokument (z. B. Utility Bill, welche einen Zeitraum von min. 6 Monaten bescheinigt) vorgelegt werden – aber nur, wenn kein offizieller Registerauszug verfügbar ist. Die Zulässigkeit und Aussagekraft des gewählten Ersatzdokuments ist gegenüber der FMA gesondert zu begründen. Zudem dürfen die eingereichten Nachweise nicht älter als drei Monate vor Einreichung des (Vor-)Gesuchs sein. Für jede betroffene natürliche Person ist darüber hinaus eine eigenhändig unterzeichnete Compliance-Erklärung beizulegen
Funktionale Zuordnung
Neben der individuellen Gewähr steht insbesondere die funktionale Zuordnung im Mittelpunkt. Gemäss 4.1.b RTS62 soll nachvollziehbar dargelegt werden, wie die Steuerung und Kontrolle des Unternehmens organisatorisch umgesetzt und mit ausreichend qualifizierten und verfügbaren Ressourcen hinterlegt ist.
Dazu ist ein konkreter Stellenplan beizulegen, aus dem für jede wesentliche Funktion hervorgeht:
· welche natürliche Person sie innehat,
· zu welchem Beschäftigungsausmass (in %),
· in welcher Form (Vor-Ort oder remote),
· und mit welchen Ressourcen (zeitlich, personell, technisch) diese Aufgabe tatsächlich erfüllt werden kann.
Bitte ergänzen Sie jeweils eine kurze Begründung, weshalb die Ausgestaltung der Funktion angemessen ist und wie sichergestellt wird, dass die betroffene Person ihre Aufgaben sachgerecht wahrnehmen kann.
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!
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	☐	4.2.1
	Stellenplan
	[Datum]
	[Hinweis: Zu den Spezifika siehe obige Hinweisbox unter „Funktionale Zuordnung“. | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	
	4.2.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	4.2.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc175494146][bookmark: _Toc205276734]Sicherstellung Aufgaben 4.1.c. RTS62
[Die Position dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	4.1.c.
	Die Strategien und Verfahren zur Einhaltung der MiCAR wurden ausführlich beschrieben.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Die Vorkehrungen, mit denen sichergestellt wird, dass das betreffende Personal die Verfahren kennt, die es zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner Aufgaben einhalten muss, wurden ausführlich beschrieben (insb. Schulungs- und Awarenessprogramme). 
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Die Verfahren, nach denen das Personal des Antragstellers potenzielle oder tatsächliche Verstöße gegen die MiCAR gemäß Artikel 116 besagter Verordnung melden kann, wurden ausführlich beschrieben.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	MiCAR
	

	
	68 (4)
	Es wurde dargelegt und begründet, dass die Strategien und Verfahren hinreichend wirksam sind, um die Einhaltung der MiCAR sicherzustellen.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
4.1.c. RTS62
4.1. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. f und i MiCAR übermitteln Antragsteller der zuständigen Behörde folgende Informationen über ihre Regelungen für die Unternehmensführung und die internen Kontrollmechanismen:
c. 	die Strategien und Verfahren, die hinreichend wirksam sind, um die Einhaltung der Verordnung (EU) 2023/1114 gemäß Artikel 68 Absatz 4 der genannten Verordnung zu gewährleisten, sowie eine ausführliche Beschreibung der Vorkehrungen, mit denen sichergestellt wird, dass das betreffende Personal die Verfahren kennt, die es zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner Aufgaben einhalten muss, einschließlich einer ausführlichen Beschreibung der Verfahren, nach denen das Personal des Antragstellers potenzielle oder tatsächliche Verstöße gegen die Verordnung (EU) 2023/1114 gemäß Artikel 116 besagter Verordnung melden kann;
Art. 68 Abs. 4 MiCAR
4. 	Die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen führen Strategien und Verfahren ein, die hinreichend wirksam sind, um die Einhaltung dieser Verordnung sicherzustellen.
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Bitte beachten Sie, dass dieser Abschnitt vor allem die Compliance-Funktion adressiert, jedoch nicht nur diese. Im Kern geht es um die Einhaltung sämtlicher MiCAR-Regeln und somit um alle Massnahmen und Verfahren, mit denen die Umsetzung der MiCAR sichergestellt wird. Dabei müssen keine Doppelungen mit den nachfolgenden Kapiteln zur Unternehmenssteuerung und zum Internen Kontrollsystem erfolgen – diese Schnittmengen können dort behandelt werden. Es ist schliesslich klarzustellen, dass dieser Abschnitt ausschliesslich die Einhaltung der MiCAR betrifft, nicht anderer regulatorischer Anforderungen.
Bitte beachten Sie ergänzend, dass nicht nur die Verfahren und Strategien selbst darzustellen sind, sondern auch, wie deren Umsetzung sichergestellt wird. Dazu gehört insbesondere die Vorlage von Schulungskonzepten, Awareness-Programmen und anderen Massnahmen zur regelmässigen Schulung und Sensibilisierung des Personals. Ebenfalls ist darzulegen, dass dafür ausreichend Ressourcen bereitgestellt werden. Dies schliesst eine Übersicht darüber ein, wer welche Funktion innerhalb der Compliance-Funktion konkret wahrnimmt, idealerweise mit einem Stellenplan oder einer vergleichbaren Darstellung. Schnittmengen mit bereits vorgelegten Ressourcenplänen (z. B. in vorangehenden Kapiteln) müssen nicht erneut ausgeführt werden, sofern dort klar erkennbar ist, dass alle benannten Funktionen tatsächlich besetzt sind und die Einhaltung der MiCAR damit wirksam sichergestellt ist. Diesfalls genügt ein klarer Detailverweis auf die bereits vorgelegten Ressourcenpläne (z.B. in vorangehenden Kapiteln). 
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!
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	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	4.1.d.
	Die für die Aufzeichnung der Geschäftstätigkeit und der internen Organisation des Antragstellers gemäß Art. 68 Abs. 9 MiCAR getroffenen Vorkehrungen, einschließlich der Vorkehrungen für die Aufzeichnung gemäß RTS-Aufzeichnungen, wurden ausführlich beschrieben.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Die Beschreibungen enthalten insb. auch ein Konzept für die Zugriffssteuerung und Datensicherheit.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	MiCAR
	
	

	
	68 (9)
	Es wurde nachgewiesen, dass die Führung von Aufzeichnungen über sämtliche Kryptowerte-Dienstleistungen, Tätigkeiten, Aufträge und Geschäfte sichergestellt wurde.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Es wurde dargelegt, dass die Aufzeichnungen ausreichen, um den zuständigen Behörden die Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben und die Ergreifung von Durchsetzungsmaßnahmen zu ermöglichen und sie insbesondere in die Lage zu versetzen, festzustellen, ob die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen alle Verpflichtungen erfüllen, einschließlich der Pflichten gegenüber Kunden oder potenziellen Kunden und der Pflichten zur Erhaltung der Integrität des Markts.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Es wurde dargelegt, dass die geführten Aufzeichnungen den Kunden auf Anfrage zur Verfügung gestellt und fünf Jahre (ggf. 7 Jahre) lang aufbewahrt werden.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
4.1.d. RTS62
4.1. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. f und i MiCAR übermitteln Antragsteller der zuständigen Behörde folgende Informationen über ihre Regelungen für die Unternehmensführung und die internen Kontrollmechanismen:
d. 	eine ausführliche Beschreibung der Vorkehrungen für die Aufzeichnung der Geschäftstätigkeit und der internen Organisation des Antragstellers gemäß Artikel 68 Absatz 9 der Verordnung (EU) 2023/1114, einschließlich der Vorkehrungen des Antragstellers für die Aufzeichnung gemäß der Delegierten Verordnung der Kommission zur Festlegung technischer Standards nach Artikel 68 Absatz 10 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/1114 (RTS-Aufzeichnungen);
Art. 68 Abs. 9 MiCAR
9. 	1. Die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen sorgen dafür, dass Aufzeichnungen über ihre sämtlichen Kryptowerte-Dienstleistungen, Tätigkeiten, Aufträge und Geschäfte geführt werden. Diese Aufzeichnungen müssen ausreichen, um den zuständigen Behörden die Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben und die Ergreifung von Durchsetzungsmaßnahmen zu ermöglichen und sie insbesondere in die Lage zu versetzen, festzustellen, ob die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen alle Verpflichtungen erfüllen, einschließlich der Pflichten gegenüber Kunden oder potenziellen Kunden und der Pflichten zur Erhaltung der Integrität des Markts.
2. Die im Einklang mit Unterabsatz 1 geführten Aufzeichnungen werden den Kunden auf Anfrage zur Verfügung gestellt und fünf Jahre lang aufbewahrt; wenn dies von der zuständigen Behörde vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren verlangt wird, werden sie bis zu sieben Jahre lang aufbewahrt.
RTS-Aufzeichnungen 
Auf eine vollständige Wiedergabe des RTS-Textes wird hier bewusst verzichtet, da dies weder erforderlich noch zielführend ist. Bitte entnehmen Sie bei Bedarf die genauen Bestimmungen direkt dem RTS. Nachfolgend werden jedoch exemplarisch einige ausgewählte Punkte aufgelistet, die in der Beschreibung jedenfalls adressiert werden sollten:
· Speicher- und Aufbewahrungspflicht: Aufzeichnungen müssen manipulationssicher, revisionsfähig, jederzeit zugänglich und in einem Medium geführt sein, das alle Verarbeitungsschritte nachvollziehbar macht (2. RTS-Aufzeichnungen) 
· Richtlinien & Verfahren: Nachweis, dass alle schriftlich geforderten Policies/Procedures (inkl. regelmässiger Management-Reviews) dokumentiert und archiviert werden (3. RTS-Aufzeichnungen) 
· Dokumente zu Rechten und Pflichten: Verträge mit Kunden sowie interne Dokumente zu Rechten/Pflichten sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren (4. RTS-Aufzeichnungen) 
· Safekeeping-Aufzeichnungen: Lückenlose Trennung und Identifizierung von Kunden-Assets/-Geldern, einschliesslich Details zu Drittverwahrern und verantwortlichen Personen (5. RTS-Aufzeichnungen) 
· Order-Datensätze: Für jede empfangene oder weitergeleitete Order sind die in Anhang Tabelle 2 geforderten Felder aufzuzeichnen (6. RTS-Aufzeichnungen) 
· Transaktions-Datensätze: Unmittelbar nach Ausführung einer Transaktion sind die in Anhang Tabelle 3/4 geforderten Felder zu erfassen (7. RTS-Aufzeichnungen) 
· Identifikation von Entscheidern: Personen oder Algorithmen, die Investmententscheidungen treffen oder Ausführungsbedingungen bestimmen, müssen eindeutig aufgezeichnet werden (8. & 10. RTS-Aufzeichnungen) 
· Kunden-, Gegenpartei- und Asset-IDs: Nutzung von LEI/EUID (juristische Personen), nationaler ID + CONCAT (natürliche Personen) sowie DTI oder gleichwertigem Token-Identifier für Crypto-Assets (9., 14. & 15. RTS-Aufzeichnungen)
· Drittländer & Outsourcing: Orders/Transaktionen über Drittland-Plattformen oder nicht-MiCAR-CASPs sind so zu erfassen, als hätte der Antragsteller sie selbst ausgeführt; gleiches gilt für weitergeleitete Orders (12. & 13. RTS-Aufzeichnungen) 
· Branch Activities: Wird eine Transaktion ganz oder teilweise über eine Niederlassung abgewickelt, sind Länder-Code und branch-spezifische Angaben mitzuerfassen (16. RTS-Aufzeichnungen)
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Der Sinn und Zweck der Aufzeichnungspflicht gemäss Art. 68 Abs. 9 MiCAR besteht darin, dass die Aufzeichnungen der Behörde ermöglichen müssen, ihre Aufsichtsaufgaben wahrzunehmen und gegebenenfalls Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen. Sie dienen vor allem dazu, festzustellen, ob alle Verpflichtungen des CASP erfüllt werden. 
Details zur konkreten Ausgestaltung der Aufzeichnungspflichten finden sich direkt im RTS-Aufzeichnungen. Der Gesuchsteller ist selbst dafür verantwortlich darzulegen, dass die darin genannten Anforderungen erfüllt sind, und zu begründen, warum diese ausreichend abgedeckt sind. 
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	
	4.4.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	4.4.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc175494148][bookmark: _Toc205276736]Unternehmenssteuerung & IKS 4.1.e. RTS62
[Die Position dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	4.1.e.
	Es wurden die Vorkehrungen beschrieben, die es dem Leitungsorgan ermöglichen, die Wirksamkeit der zur Einhaltung von Titel V Kapitel 2 und 3 MiCAR eingeführten Regelungen und Verfahren gemäß Art. 68 Abs. 6 MiCAR zu bewerten und regelmäßig zu überprüfen.
Die Beschreibung umfasst die folgenden Punkte:
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	i.
	Angabe der internen Kontrollfunktionen, die für die Überwachung dieser Strategien und Verfahren zuständig sind, sowie des Umfangs ihrer Verantwortungsbereiche und Berichterstattungspflichten gegenüber dem Leitungsorgan des Antragstellers;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	ii.
	Angabe der Zeitabstände, in denen die internen Kontrollfunktionen dem Leitungsorgan des Antragstellers über die Wirksamkeit dieser Strategien und Verfahren Bericht erstatten;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	iii.
	Eine Erläuterung: 1. wie der Antragsteller sicherstellt, dass die internen Kontrollfunktionen unabhängig und getrennt von den Funktionen agieren, die sie kontrollieren;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	
	Eine Erläuterung: 2. ob die internen Kontrollfunktionen Zugang zu den erforderlichen Ressourcen und Informationen haben;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	
	Eine Erläuterung: 3. ob diese internen Kontrollfunktionen dem Leitungsorgan des Antragstellers sowohl mindestens einmal jährlich als auch ad hoc Bericht erstatten können, unter anderem auch dann, wenn sie ein erhebliches Risiko feststellen, dass der Antragsteller seinen Verpflichtungen aus der MiCAR nicht nachkommt;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	iv.
	eine Beschreibung der IKT-Systeme, Sicherheitsvorkehrungen und Kontrollen, die zur Überwachung der Tätigkeiten des Antragstellers und zur Einhaltung von Titel V Kapitel 2 und 3 der MiCAR eingerichtet wurden, einschließlich der Back-up-Systeme, sowie der IKT-Systeme und Risikokontrollen, sofern diese nicht gemäß Artikel 9 der vorliegenden Verordnung übermittelt wurden;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	FMA-Mitteilung 2024/2
	
	

	
	Es wurde beschrieben und dargelegt, dass die in der FMA-Mitteilung 2024/2 festgehaltenen Vorgaben zum Umgang mit ausländischem Sanktionsrecht (insbesondere bezüglich OFAC-Sanktionen) ausdrücklich berücksichtigt werden.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	Es wurde beschrieben, wie die Einhaltung der FMA-Mitteilung 2024/2 sichergestellt wird.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
		Es wurde beschrieben, wie die sich aus ausländischem Sanktionsrecht ergebenden Risiken in regelmässigen Abständen erhoben, bewertet und mit geeigneten Massnahmen mitigiert werden und	 weshalb diese Massnahmen als angemessen und ausreichend zu betrachten sind.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
4.1.e. RTS62
4.1. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. f und i MiCAR übermitteln Antragsteller der zuständigen Behörde folgende Informationen über ihre Regelungen für die Unternehmensführung und die internen Kontrollmechanismen:
e. 	die Vorkehrungen, die es dem Leitungsorgan ermöglichen, die Wirksamkeit der zur Einhaltung von Titel V Kapitel 2 und 3 der Verordnung (EU) 2023/1114 eingeführten Regelungen und Verfahren gemäß Artikel 68 Absatz 6 der genannten Verordnung zu bewerten und regelmäßig zu überprüfen, einschließlich aller folgenden Punkte:
i. 	Angabe der internen Kontrollfunktionen, die für die Überwachung dieser Strategien und Verfahren zuständig sind, sowie des Umfangs ihrer Verantwortungsbereiche und Berichterstattungspflichten gegenüber dem Leitungsorgan des Antragstellers;
ii. 	Angabe der Zeitabstände, in denen die internen Kontrollfunktionen dem Leitungsorgan des Antragstellers über die Wirksamkeit dieser Strategien und Verfahren Bericht erstatten;
iii. 	Erläuterung:
1. 	wie der Antragsteller sicherstellt, dass die internen Kontrollfunktionen unabhängig und getrennt von den Funktionen agieren, die sie kontrollieren;
2. 	ob die internen Kontrollfunktionen Zugang zu den erforderlichen Ressourcen und Informationen haben;
3. 	ob diese internen Kontrollfunktionen dem Leitungsorgan des Antragstellers sowohl mindestens einmal jährlich als auch ad hoc Bericht erstatten können, unter anderem auch dann, wenn sie ein erhebliches Risiko feststellen, dass der Antragsteller seinen Verpflichtungen aus der Verordnung (EU) 2023/1114 nicht nachkommt;
iv. 	eine Beschreibung der IKT-Systeme, Sicherheitsvorkehrungen und Kontrollen, die zur Überwachung der Tätigkeiten des Antragstellers und zur Einhaltung von Titel V Kapitel 2 und 3 der Verordnung (EU) 2023/1114 eingerichtet wurden, einschließlich der Back-up-Systeme, sowie der IKT-Systeme und Risikokontrollen, sofern diese nicht gemäß Artikel 9 der vorliegenden Verordnung übermittelt wurden;
Art. 68 Abs. 6 MiCAR
6. 	Das Leitungsorgan der Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen bewertet und überprüft regelmäßig die Wirksamkeit der Strategien und Verfahren, die zur Erfüllung der Kapitel 2 und 3 dieses Titels eingeführt wurden, und ergreift geeignete Maßnahmen zur Behebung etwaiger diesbezüglicher Mängel.
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Während die Sektion 4.3 primär auf die Sicherstellung der Einhaltung aller relevanten Regelwerke hinsichtlich MiCAR (klassisch: Allgemeine Compliance bzw. Compliance-Funktion) fokussiert, liegt der Schwerpunkt dieser Sektion auf der generellen Unternehmenssteuerung und dem Internen Kontrollsystem (IKS). Dabei geht es nicht nur um die MiCAR, sondern um die Steuerung und Überwachung der gesamten Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Somit ist der Blick sowohl enger (konzentriert auf Governance und IKS) als auch weiter (bezieht die gesamte Geschäftstätigkeit ein) und überschneidet sich inhaltlich teilweise mit der vorigen Sektion. Eine doppelte Darstellung ist nicht erforderlich; Achten Sie aber bitte darauf, dass die Finanzmarktaufsichtsbehörde durch Ihre Beschreibung einen klaren und schnellen Überblick erhält, wie diese Systeme tatsächlich ausgestaltet sind und funktionieren.
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine äusserst wichtige Sektion des Gesuchs handelt. Wir ersuchen Sie, nicht nur die entsprechenden Weisungen, Organigramme und Matrizen einzureichen, sondern zusätzlich konkret und nachvollziehbar zu beschreiben, wie Ihre interne Unternehmenssteuerung und das IKS tatsächlich funktionieren – und zwar ohne pauschale Verweise. Ein reiner Verweis auf Dokumente reicht nicht aus und kann dazu führen, dass diese Sektion als unvollständig angesehen wird. Die FMA darf solche Darstellungen nicht selbst erarbeiten. Wir betonen dies ausdrücklich, da diese Angaben für eine rasche und präzise Nachvollziehbarkeit der Steuerungs- und Kontrollsysteme unverzichtbar sind.
Ausländische Sanktionen (Aktualisierung: Februar 2025; v 1.2)
Aus der insbesondere in Art. 68 Abs. 4, Abs. 6 und Abs. 8 MiCAR normierten Pflicht zur Einführung von „Mechanismen, Systemen und Verfahren“ zur Überwachung und Bewertung von Risiken ergibt sich die faktische Anforderung, ein Risikomanagementsystem und ein Internes Kontrollsystem einzurichten. Demzufolge haben Gesuchsteller laut Art. 62 Abs. 2 Bst. f MiCAR die Regelungen für die Unternehmensführung und gemäss Art. 62 Abs. 2 Bst. i MiCAR die Mechanismen für die interne Kontrolle und der Strategien und Verfahren des antragstellenden Anbieters von Kryptowerte-Dienstleistungen zur Ermittlung, Bewertung und Eindämmung von Risiken, einschliesslich Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken und eine Beschreibung der Strategie zur Fortführung des Geschäftsbetriebs, zu beschreiben. 
Auf Grundlage von Art. 4 RTS62 haben Gesuchsteller in Kapitel 4.5 der Antragsvorlage (Unternehmenssteuerung und IKS) sämtliche Strategien, Verfahren und Vorkehrungen zu beschreiben, die dem Leitungsorgan eine wirksame Steuerung und Kontrolle des Unternehmens ermöglichen, einschliesslich des internen Kontrollsystems (IKS) und des allgemeinen Risikomanagements. Neben der Einrichtung von Strategien, Verfahren und Kontrollen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind auch angemessene Vorkehrungen zur Beachtung der Sanktionsverordnungen gemäss ISG. 
Angesichts der besonderen Bedeutung ausländischen Sanktionsrechts für den liechtensteinischen Finanzplatz erwartet die FMA ferner, dass die in der FMA-Mitteilung 2024/2 festgehaltenen Vorgaben zum Umgang mit ausländischem Sanktionsrecht (insbesondere bezüglich OFAC-Sanktionen) ausdrücklich berücksichtigt werden. Konkret ist im Rahmen des Kapitels 4.5 der Antragsunterlagen darzulegen,
· wie die Einhaltung der FMA-Mitteilung 2024/2 sichergestellt wird,
· wie die sich aus ausländischem Sanktionsrecht ergebenden Risiken in regelmässigen Abständen erhoben, bewertet und mit geeigneten Massnahmen mitigiert werden, und
· weshalb diese Massnahmen als angemessen und ausreichend zu betrachten sind.
Die oben angeführten Vorkehrungen verstehen sich zusätzlich zu den notwendigen internen Strategien, Verfahren und Kontrollen zur Gewährleistung der Umsetzung restriktiver Massnahmen (Art. 2c ISG bzw. Art. 23 Verordnung (EU) 1113/2023), unter Berücksichtigung der EBA Leitlinie 2024/15.
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	
	4.5.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	4.5.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]




[bookmark: _Toc175494149][bookmark: _Toc205276737]Marktmissbrauch 4.1.f. RTS62
Dies Anforderung gilt für die folgenden Dienstleisterrollen.
	Dienstleistung RTS-MARKTMISSBRAUCH RZ 37.b 

	☐ Betrieb einer Handelsplattform
	☐ Tausch Kryptowerten/Kryptowerte
	☐ Annahme und Übermittlung von Aufträgen 

	☐ Tausch Kryptowerten/Geldbeträge
	☐ Ausführung von Aufträgen 
	☐ Portfolioverwaltung 



[Die Position dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check (sofern einschlägig)
	Erledigt

	
	RTS62
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	4.1.f.
	Sofern anwendbar, wurden die Vorkehrungen zur Verhinderung und Aufdeckung von Marktmissbrauch gemäß Art. 92 MiCAR ausführlich beschrieben.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Es wurde beschrieben, wie die Umsetzung und Einhaltung der RTS-Marktmissbrauch sichergestellt wird.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	MiCAR
	
	

	
	92 (1)
	1. Sofern anwendbar, wurde dargelegt und begründet, weshalb die Vorkehrungen, Systeme und Verfahren für die Vorbeugung und Aufdeckung von Marktmissbrauch wirksam sind. 
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	2. Es wurde dargelegt, dass der zuständigen Behörde unverzüglich jeder begründete Verdacht in Bezug auf einen Auftrag oder ein Geschäft, einschließlich einer Stornierung oder Änderung desselben, und anderer Aspekte der Funktionsweise der Distributed-Ledger-Technologie wie des Konsensmechanismus, gemeldet wird, wenn Umstände vorliegen könnten, die darauf hindeuten, dass Marktmissbrauch begangen wurde, begangen wird oder wahrscheinlich begangen wird.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
4.1.f. RTS62
4.1. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. f und i MiCAR übermitteln Antragsteller der zuständigen Behörde folgende Informationen über ihre Regelungen für die Unternehmensführung und die internen Kontrollmechanismen:
f. 	gegebenenfalls eine Beschreibung der Vorkehrungen zur Verhinderung und Aufdeckung von Marktmissbrauch gemäß Artikel 92 der Verordnung (EU) 2023/1114;
Art. 92 MiCAR
1. 	1. Eine Person, die beruflich Geschäfte mit Kryptowerten vermittelt oder ausführt, muss über wirksame Vorkehrungen, Systeme und Verfahren für die Vorbeugung und Aufdeckung von Marktmissbrauch verfügen. Diese Person unterliegt den Meldepflichten des Mitgliedstaats, in dem sie registriert ist oder ihre Hauptniederlassung hat, oder — im Falle einer Zweigniederlassung — des Mitgliedstaats, in dem sich die Zweigniederlassung befindet, und meldet der zuständigen Behörde unverzüglich jeden begründeten Verdacht in Bezug auf einen Auftrag oder ein Geschäft, einschließlich einer Stornierung oder Änderung desselben, und anderer Aspekte der Funktionsweise der Distributed-Ledger-Technologie wie des Konsensmechanismus, wenn Umstände vorliegen könnten, die darauf hindeuten, dass Marktmissbrauch begangen wurde, begangen wird oder wahrscheinlich begangen wird.
2. Die zuständigen Behörden, denen verdächtige Aufträge oder Geschäfte gemeldet werden, übermitteln diese Informationen unverzüglich den zuständigen Behörden der betreffenden Handelsplattformen.
2. 	[Rechtsgrundlage für RTS-Marktmissbrauch]
3. 	[Rechtsgrundlage für Leitlinie hinsichtlich der Kohärenz der Aufsichtspraktiken]
RTS-MarktmissbrauchE 
Auf eine vollständige Wiedergabe des RTS-Textes wird hier bewusst verzichtet, da dies weder erforderlich noch zielführend ist. Bitte entnehmen Sie bei Bedarf die genauen Bestimmungen direkt dem RTS. 
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Derzeit gibt es keine über den Normtext hinausgehenden Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	
	4.6.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	4.6.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc175494150][bookmark: _Toc205276738]Externer Rechnungsprüfer 4.1.g. RTS62
Wurde ein externer Rechnungsprüfer benannt 4.1.g. RTS62?	 ☐ nein  	☐ ja >	
	Name des Rechnungsprüfers:
[hier eintragen]
	Rechtsform:
[hier eintragen]

	LEI:
[hier eintragen]
	Handelsregisternummer:
[hier eintragen]
	Beilagen
☐  	4.7.1. 	 HR-Auszug 
☐  	4.7.2. 	 Ernennungsbestätigung 
	4.7.[#]. 	 [Sonstige Beilagen]

	Telefonnummer:
[hier eintragen]
	E-Mail
[hier eintragen]
	

	Sitz
	Strasse:
[hier eintragen]
	Hausnummer:
[hier eintragen]
	Postfach:
[hier eintragen]

	
	PLZ:
[hier eintragen]
	Ort:
[hier eintragen]
	Staat:
[hier eintragen]



	Detail-Check (sofern einschlägig)
	Erledigt

	
	RTS62
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	4.1.g.
	Die obige Liste wurde vollständig ausgefüllt.
	[Ggf. Anmerkungen]
	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
4.1.g. RTS62
4.1. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. f und i MiCAR übermitteln Antragsteller der zuständigen Behörde folgende Informationen über ihre Regelungen für die Unternehmensführung und die internen Kontrollmechanismen:
g. 	ob der Antragsteller externe Rechnungsprüfer bestellt hat oder bestellen wird, und, falls dies der Fall ist, deren Namen und Kontaktdaten, sofern verfügbar;
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Derzeit gibt es keine über den Normtext hinausgehenden Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



[bookmark: _Toc175494151][bookmark: _Toc205276739]Rechnungslegungsgrundsätze 4.1.h. RTS62
[Die Position dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check
	Erledigt

	
	[Rechtsgrundlage]
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	4.1.h.
	Es wurden die Rechnungslegungsmethoden und -verfahren beschrieben, nach denen der Antragsteller seine Finanzdaten erfassen und ausweisen wird, einschließlich des Anfangs- und Enddatums des angewandten Rechnungsjahres.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
4.1.h. RTS62
4.1. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. f und i MiCAR übermitteln Antragsteller der zuständigen Behörde folgende Informationen über ihre Regelungen für die Unternehmensführung und die internen Kontrollmechanismen:
h. 	die Rechnungslegungsmethoden und -verfahren, nach denen der Antragsteller seine Finanzdaten erfassen und ausweisen wird, einschließlich des Anfangs- und Enddatums des angewandten Rechnungsjahres.
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Derzeit gibt es keine über den Normtext hinausgehenden Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	
	4.8.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	4.8.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc175494152][bookmark: _Toc205276740]Interessenskonflikte 4.2. RTS62
[Die Position dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	4.2.a.
	Es wurde eine Kopie der Strategie des Antragstellers für den Umgang mit Interessenkonflikten vorgelegt. 
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	i.
	Es wurde beschrieben, wie die Strategie sicherstellt, dass der Antragsteller Interessenkonflikte gemäß Art. 72 Abs. 1 MiCAR erkennt, vermeidet und regelt und wie er Interessenkonflikte gemäß Art. 72 Abs. 2 MiCAR offenlegt;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	ii.
	Es wurde beschrieben, wie die Strategie im Hinblick auf den Umfang, die Art und das Spektrum der Krypto-Dienstleistungen, die der Antragsteller zu erbringen beabsichtigt, und die sonstigen Tätigkeiten der Gruppe, der der Antragsteller angehört, als geeignet anzusehen ist;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	iii.
	Es wurde beschrieben, wie die Strategie sicherstellt, dass die Vergütungspolitik, -verfahren und -vereinbarungen nicht zu Interessenkonflikten führen;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	4.2.b.
	Es wurde beschrieben, wie die Strategie des Antragstellers für den Umgang mit Interessenkonflikten die Einhaltung des RTS-Interessenkonflikte gewährleistet.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	i.
	Es wurden die Systeme und Vorkehrungen beschrieben, die der Antragsteller eingerichtet hat, um die Wirksamkeit der betreffenden Strategie für den Umgang mit Interessenkonflikten zu überwachen, zu bewerten und zu überprüfen und etwaige Mängel zu beheben;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	ii.
	Es wurden die Systeme und Vorkehrungen beschrieben, die der Antragsteller eingerichtet hat, um Fälle von Interessenkonflikten zu erfassen, einschließlich der Erkennung, Bewertung und Behebung sowie der Frage, ob der Fall dem Kunden gegenüber offengelegt wurde.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	MiCAR
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	72
	(2)
	Der Antragsteller legt seinen (potenziellen) Kunden an gut sichtbarer Stelle auf ihrer Website die allgemeine Art und die Quellen von Interessenkonflikten gemäß Abs. 1 sowie die zur Begrenzung dieser Interessenkonflikte getroffenen Vorkehrungen offen.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	
	(3)
	Es ist sichergestellt, dass die obgenannte Offenlegung in elektronischem Format erfolgt und je nach Status des Kunden hinreichend Details enthält, um es jedem Kunden zu ermöglichen, Entscheidungen über die Kryptowerte-Dienstleistung, in deren Zusammenhang der Interessenkonflikt auftritt, in Kenntnis der Sachlage zu treffen.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	
	(4)
	Es ist sichergestellt, dass der Antragsteller zumindest einmal jährlich seine Strategie für den Umgang mit Interessenkonflikten bewertet und überprüft und alle geeigneten Maßnahmen ergreift, um etwaige diesbezügliche Mängel zu beheben.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	RTS-Interessenskonflikte
	
	

	
	2, 3, 4 (2)
	Es wurden die in 2. (Kunden), 3. (Anbieter) und 4.2. (Gruppe) RTS-Interessenkonflikte genannten Fälle berücksichtigt.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	4, 8, 9
	Es wurde eine verschriftlichte Politik hinsichtlich Interessenkonflikte iSv Art. 72 Abs. 1 MiCAR erstellt und dem Antrag beigelegt, die insb. alle in 4., 8. und ggf. 9. RTS-Interessenkonflikte enthaltenen Grundsätzen enthält bzw. diesen entspricht.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	4 (9)
	Es wurde eine verantwortliche Person benannt und mit ausreichend Befugnissen ausgestattet.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	5
	Es wurde eine 5. RTS-Interessenkonflikte entsprechende Vergütungspolitik festgelegt.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
4.2. RTS62
4.2. 	Gemäß Art. 72 der MiCAR zur Erkennung, Vermeidung, Regelung und Offenlegung von Interessenkonflikten haben Antragsteller der zuständigen Behörde alle folgenden Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten vorzulegen:
a. 	eine Kopie der Strategie des Antragstellers für den Umgang mit Interessenkonflikten sowie eine Beschreibung, wie diese Strategie:
i. 	sicherstellt, dass der Antragsteller Interessenkonflikte gemäß Artikel 72 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/1114 erkennt, vermeidet und regelt und wie er Interessenkonflikte gemäß Artikel 72 Absatz 2 der genannten Verordnung offenlegt;
ii. 	im Hinblick auf den Umfang, die Art und das Spektrum der Krypto-Dienstleistungen, die der Antragsteller zu erbringen beabsichtigt, und die sonstigen Tätigkeiten der Gruppe, der der Antragsteller angehört, als geeignet anzusehen ist;
iii. 	sicherstellt, dass die Vergütungspolitik, -verfahren und -vereinbarungen nicht zu Interessenkonflikten führen;
b. 	wie die Strategie des Antragstellers für den Umgang mit Interessenkonflikten die Einhaltung der Delegierten Verordnung der Kommission zur Festlegung technischer Standards nach Artikel 72 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2023/1114 gewährleistet, einschließlich Informationen über die Systeme und Vorkehrungen, die der Antragsteller eingerichtet hat, um:
i. 	die Wirksamkeit der betreffenden Strategie für den Umgang mit Interessenkonflikten zu überwachen, zu bewerten und zu überprüfen und etwaige Mängel zu beheben;
ii. 	Fälle von Interessenkonflikten zu erfassen, einschließlich der Erkennung, Bewertung und Behebung sowie der Frage, ob der Fall dem Kunden gegenüber offengelegt wurde.

Art. 72 MiCAR
1. 	Die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen entwickeln und verfolgen unter Berücksichtigung des Umfangs, der Art und der Bandbreite der erbrachten Kryptowerte-Dienstleistungen wirksame Strategien und Verfahren zur Ermittlung, Vermeidung, Regelung und Offenlegung von Interessenkonflikten zwischen
a. 	ihnen und:
i. 	ihren Anteilseignern oder Gesellschaftern, 
ii. 	Personen, die durch Kontrolle eine direkte oder indirekte Verbindung zu den Anbietern von Kryptowerte-Dienstleistungen oder ihren Anteilseignern oder Gesellschaftern aufweisen, 
iii. 	den Mitgliedern ihrer Führungsgremien, 
iv. 	ihren Beschäftigten oder 
v. 	ihren Kunden oder
b. 	zwei oder mehr Kunden, zwischen denen ein Interessenkonflikt besteht.
2. 	Die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen legen ihren Kunden und potenziellen Kunden an gut sichtbarer Stelle auf ihrer Website die allgemeine Art und die Quellen von Interessenkonflikten gemäß Absatz 1 sowie die zur Begrenzung dieser Interessenkonflikte getroffenen Vorkehrungen offen.
3. 	Die in Absatz 2 genannte Offenlegung muss in elektronischem Format erfolgen und je nach Status des Kunden hinreichend Details enthalten, um es jedem Kunden zu ermöglichen, Entscheidungen über die Kryptowerte-Dienstleistung, in deren Zusammenhang der Interessenkonflikt auftritt, in Kenntnis der Sachlage zu treffen.
4. 	Die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen bewerten und überprüfen zumindest einmal jährlich ihre Strategie für den Umgang mit Interessenkonflikten und ergreifen alle geeigneten Maßnahmen, um etwaige diesbezügliche Mängel zu beheben.
5. 	[Rechtsgrundlage für RTS-Interessenskonflikte]

RTS-Interessenskonflikte 
Auf eine vollständige Wiedergabe des RTS-Textes wird hier bewusst verzichtet, da dies weder erforderlich noch zielführend ist. Bitte entnehmen Sie bei Bedarf die genauen Bestimmungen direkt dem RTS. Nachfolgend werden jedoch exemplarisch einige ausgewählte Punkte aufgelistet, die in der Beschreibung jedenfalls adressiert werden sollten:
· Es sind die in 2. (Kunden), 3. (Anbieter) und 4.2. (Gruppe) RTS-Interessenkonflikte genannten Fälle zu berücksichtigen.
· Die obgenannte Politik hinsichtlich Interessenkonflikte iSv Art. 72 Abs. 1 MiCAR hat den in Art. 4 RTS-Interessenkonflikte genannten Grundsätzen zu entsprechen.
· Die Politik ist schriftlich festzulegen (Weisung, Policy oder Richtlinie; siehe 4.9.1. der Beilagenbox). 
· Die umfassende Zuständigkeit hat beim Leitungsorgan zu liegen.
· Es sind wirksame Regeln und Kommunikationskanäle der erforderlichen Awareness einzurichten. 
· Für jede Kryptowerte-Dienstleistung und Tätigkeit: eine Beschreibung der Umstände, die zu einem Interessenkonflikt führen können.
· Es sind Strategien, Verfahren und Massnahmen, hinsichtlich der Erkennung, Verhinderung, Bewältigung und Offenlegung von Interessenkonflikten festzulegen. 
· (4.4.) Diese sind so zu gestalten, dass verbundene Personen ihre Tätigkeiten mit einem Mass an Objektivität und Unabhängigkeit ausüben, das dem Umfang, der Art und dem Spektrum der von dem Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen und der Gruppe, zu der er gehört, erbrachten Kryptowerte-Dienstleistungen angemessen ist, wobei auch das Risiko einer Schädigung der Interessen eines oder mehrerer Kunden oder der Interessen des Anbieters von Kryptowerte-Dienstleistungen zu berücksichtigen ist.
· (4.5.) Hinsichtlich Interessenkonflikte in Bezug auf Kunden sind die Grundsätze in 4.5. RTS-Interessenkonflikte einzuhalten.
· (4.6.) Hinsichtlich Interessenkonflikte in Bezug auf Kunden sind die Grundsätze in 4.6. RTS-Interessenkonflikte einzuhalten.
· (4.7.) Die Strategien, Verfahren und Massnahmen haben mit hinreichender Sicherheit eine Verhinderung oder angemessene Risikominderung zu gewährleisten. Ist dies nicht der Fall, sind zusätzliche spezifische Massnahmen (ggf.) auf Gruppenebene vorzusehen. Eine entsprechende Überprüfung hat fortlaufend zu erfolgen. Es ist ein entsprechender Prozess aufzunehmen.
· (4.8.) Sie haben Vorkehrungen zu enthalten, die angemessene und unabhängige Ressourcen für die Umsetzung, den Betrieb und die Überprüfung gewährleisten. 
· (4.8.) Es ist festzulegen, über welche Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen das betreffende Personal verfügen muss.
· (4.8.) Es wird festgelegt, dass dieses Personal Zugang zu allen für die Wahrnehmung seiner Aufgaben relevanten Informationen hat.
· (4.9.) Es sind Grundsätze für die jährlichen Berichte und ad hoc Berichte festzulegen. Die Berichte müssen mindestens den Inhalt in 9.2.a.-c. RTS-Interessenkonflikte aufweisen. 
· Es sind die in 6. (Umfang der persönlichen Transaktion), 7. (Persönliche Transaktion), 8. (Offenlegung) und ggf. 9. (Platzierung) RTS-Interessenkonflikte enthaltenen spezifischen Bestimmungen zu berücksichtigen und in der Politik hinsichtlich Interessenkonflikte aufzunehmen.
· Einen klaren Hinweis auf die Organisations- und Managementstruktur.
· Es ist 9. RTS-Interessenkonflikte zufolge, eine verantwortliche Person zu benennen.
· Es ist eine 5. RTS-Interessenkonflikte folgende Vergütungspolitik festzulegen.
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Während Art. 72 MiCAR die Grundzüge der Politik hinsichtlich Interessenkonflikte festlegt, enthält die RTS-Interessenkonflikte Detailvorgaben, die einzuhalten sind. 
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	☐	4.9.1
	Strategie/Politik Interessenskonflikte
	[Datum]
	[Hinweis: Gemäss 4.2.a. RTS62 ist eine Kopie der Strategie des Antragstellers für den Umgang mit Interessenkonflikte vorzulegen. Darin sind die Punkte 4.2.a. und b. RTS62 sicherzustellen. Für Detail siehe oben. | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	
	4.9.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	4.9.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]


 
[bookmark: _Toc175494153][bookmark: _Toc205276741]Business Continuity Plan 5. RTS62 (2. RTS60)
[Die Position dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	5.1.
	Der Plan zur Fortführung des Geschäftsbetriebs wurde vorgelegt und ausführlich beschrieben.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Es wurden die Schritte beschrieben, die zu ergreifen sind, um die Kontinuität und Regelmäßigkeit der Erbringung der Krypto-Dienstleistungen des Antragstellers sicherzustellen.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	5.2.
	a.
	Es wurden Einzelheiten beschrieben, die belegen, dass der Plan zur Fortführung des Geschäftsbetriebs geeignet ist und dass Vorkehrungen zur Einhaltung und regelmäßigen Überprüfung dieses Plans getroffen wurden;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	b.
	In Bezug auf kritische oder wichtige Funktionen, die von Drittdienstleistern unterstützt werden, wurde beschrieben, wie die Fortführung des Geschäftsbetriebs sichergestellt wird, wenn die Qualität der Bereitstellung solcher Funktionen auf ein inakzeptables Niveau sinkt oder wenn diese Funktionen ganz ausfallen.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	c.
	Es wurde beschrieben, wie die Fortführung des Geschäftsbetriebs im Falle des Todes eines Verantwortlichen in einer Schlüsselposition gewährleistet wird, und gegebenenfalls Informationen über politische Risiken im Sitzland des Dienstleisters.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	BCM-RTS
	
	

	
	2
	Die organisatorischen Vorkehrungen hinsichtlich des BCM wurden 2. RTS-BCM folgend unter anderem so eingerichtet, dass angemessene Ressourcen zur Verfügung stehen, es in der Verantwortung des Leitungsorgans liegt und wirksame interne Kommunikationskanäle eingerichtet werden.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	3
	Die Politik über die Geschäftskontinuität wurde 3. RTS-BCM folgend verschriftlicht (vorgelegt), wird auf einem dauerhaften Datenträger aufbewahrt und regelmässig überprüft. Sie entspricht insbesondere den in 3.2. RTS-BCM enthaltenen Vorgaben (Definition, Aktivierungskriterien, Zuständigkeiten, Verhältnis allgemeines zu IKT-BCM, Wirksamkeitsprüfung).
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	4
	Die Pläne für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs iSv 4. RTS-BCM, die mindestens die Inhalte von 4.2. RTS-BCM enthalten (Ausfallsszenarien, Massnahmen zur Wiederherstellung, Verlagerung der Geschäftsfunktionen, Sicherung Geschäftsdaten, Kundenkommunikation iSv 3.), wurden erstellt und eingereicht. Sie wurden in die Beilagenbox aufgenommen.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	5
	In der Politik über die Geschäftskontinuität wurde festgehalten/sichergestellt, dass regelmässige Testungen iSv 5. RTS-BCM vorgenommen werden.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	6
	Es wurde festgehalten/sichergestellt, dass die Politik über die Geschäftskontinuität regelmässig neu bewertet und aktualisiert wird; auch im Hinblick auf die Erhebung der Komplexität (6.1. RTS-BCM).
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
5. RTS62 (analog 2. RTS60)
1. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. I MiCAR legen die Antragsteller der zuständigen Behörde eine ausführliche Beschreibung des Plans zur Fortführung des Geschäftsbetriebs vor, einschließlich der Schritte, die zu ergreifen sind, um die Kontinuität und Regelmäßigkeit der Erbringung der Krypto-Dienstleistungen des Antragstellers sicherzustellen.
2. 	Die in Absatz 1 genannte Beschreibung umfasst Folgendes:
a. 	Einzelheiten, die belegen, dass der Plan zur Fortführung des Geschäftsbetriebs geeignet ist und dass Vorkehrungen zur Einhaltung und regelmäßigen Überprüfung dieses Plans getroffen wurden;
b. 	in Bezug auf kritische oder wichtige Funktionen, die von Drittdienstleistern unterstützt werden, Informationen darüber, wie die Fortführung des Geschäftsbetriebs sichergestellt wird, wenn die Qualität der Bereitstellung solcher Funktionen auf ein inakzeptables Niveau sinkt oder wenn diese Funktionen ganz ausfallen;
c. 	Informationen darüber, wie die Fortführung des Geschäftsbetriebs im Falle des Todes eines Verantwortlichen in einer Schlüsselposition gewährleistet wird, und gegebenenfalls Informationen über politische Risiken im Sitzland des Dienstleisters. 
Art. 68 Abs. 7 MiCAR
7. 	1. Die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen ergreifen alle angemessenen Maßnahmen, um für die Kontinuität und Regelmäßigkeit der Erbringung ihrer Kryptowerte-Dienstleistungen zu sorgen. Zu diesem Zweck setzen die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen angemessene und verhältnismäßige Ressourcen und Verfahren ein, einschließlich widerstandsfähiger und sicherer IKT-Systeme gemäß den Anforderungen der Verordnung (EU) 2022/2554.
2. Die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen legen eine Strategie für die Fortführung des Geschäftsbetriebs fest, die IKT-Geschäftsfortführungspläne sowie IKT-Reaktions- und Wiederherstellungspläne gemäß den Artikeln 11 und 12 der Verordnung (EU) 2022/2554 umfasst, mit denen im Falle einer Unterbrechung ihrer IKT-Systeme und -Verfahren die Bewahrung wesentlicher Daten und Funktionen und die Aufrechterhaltung der Kryptowerte-Dienstleistungen oder, wenn dies nicht möglich ist, zeitnah die Wiederherstellung dieser Daten und Funktionen und die Wiederaufnahme der Kryptowerte-Dienstleistungen sichergestellt werden soll.
10. 	[Rechtsgrundlage für RTS-BCM]
RTS-BCM
Auf eine vollständige Wiedergabe des RTS-Textes wird hier bewusst verzichtet, da dies weder erforderlich noch zielführend ist. Bitte entnehmen Sie bei Bedarf die genauen Bestimmungen direkt dem RTS. Nachfolgend werden jedoch exemplarisch einige ausgewählte Punkte aufgelistet, die in der Beschreibung jedenfalls adressiert werden sollten:
· Board-Verantwortung & jährliche Review: Leitungsorgan billigt die BCM-Strategie, trägt die Gesamtverantwortung und prüft sie mindestens jährlich.
· Angemessene Ressourcen & interne Kommunikation: BCM muss mit ausreichendem Personal/Budget ausgestattet sein; Änderungen sind allen Mitarbeitenden über wirksame Kanäle mitzuteilen.
· Schriftliche BCM-Strategie (Art. 3): Auf dauerhaftem Datenträger, mit Geltungsbereich, Aktivierungskriterien, Zuständigkeiten und Kohärenz zum IKT-BCM/IKT-RRP.
· Geschäftsfortführungspläne (Art. 4): Szenarien, Wiederherstellungs-Maßnahmen & -fristen, Back-up-Standort, Datensicherung, Kundenkommunikation.
· Kommunikation bei DLT-Störungen: Pflicht zu zeitnahen Updates an Kunden/Behörden mit voraussichtlicher Wiederaufnahme, Risiken, Gegenmaßnahmen.
· Auslagerungen abgedeckt: BCM-Pläne müssen Störungen ausgelagerter kritischer Funktionen explizit adressieren.
· Regelmäßige Tests (Art. 5): Jahresweise, realistische Szenarien; Ergebnisse schriftlich festhalten, ans Board berichten, normale Abläufe nicht beeinträchtigen.
· Jährliche Selbstbewertung (Art. 6): Umfang, Art, Bandbreite der Services; Kriterien nach Anhang + weitere relevante Kriterien; Ergebnis fließt in Updates ein.
· Risikobasierter Ansatz: Strategie muss Komplexität, DLT-Abhängigkeit und potenzielle Markt-/Kundenauswirkungen berücksichtigen.
· Dokumentation & Nachweis: Alle Pläne, Tests, Reviews und Selbstbewertungen müssen nachvollziehbar dokumentiert und bei Bedarf der Aufsicht vorgelegt werden.
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Auch wenn der RTS62 dies nicht ausdrücklich nennt, ist das zuvor Beschriebene gemäss RTS-BCM umzusetzen, wobei insbesondere die erwartete Komplexität nach 6.1. RTS-BCM zu berücksichtigen ist. Dabei sind insbesondere die im Normtext ausgewählten, nicht abschliessenden sowie zusammengefassten Punkte aus dem RTS-BCM zu beachten.
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	☐	5.1
	Politik über die Geschäftskontinuität
	[Datum]
	[Hinweis: Plan zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs, einschliesslich der Massnahmen, die ergriffen werden sollen, um die Kontinuität und Regelmässigkeit der Erbringung der Kryptowerte-Dienstleistung des Antragstellers zu gewährleisten gemäss 5.1. RTS62 bzw. 2.1. RTS60 | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	
	5.[#]
	[Alle Pläne für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs]
	[Datum]
	[Info um welchen Plan es sich handelt]

	
	
	5.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]


 
1 [bookmark: _Toc174557556][bookmark: _Toc205276742]Sorgfaltspflichten 6. RTS62 (3. RTS60)
[Die Position dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.] 
Wurde die Geschäftstätigkeit bereits ausgeführt?	 ☐ nein  	☐ ja >	
	DLT-System
	Client-Software
	Protokollversion
	verwendete (eigene) Public Keys 
zur Dienstleistungserbringung
	privat
	öffentlich

	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	☐	☐
	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	☐	☐
	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	☐	☐
	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	☐	☐
	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	☐	☐
	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	☐	☐


	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	6.
	Das Sorgfaltspflichtregime wurde entsprechend der Vorgaben bzw. mit dem Inhalt von 6. RTS62 (siehe Hinweisbox unten) beschrieben. 
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Die obige Liste wurde vollständig ausgefüllt und/oder es wurde dem Antrag eine entsprechende Liste beigelegt.
	[Ggf. Anmerkungen]
	☐

	
	
	Alle Pflichtbeilagen wurden in die Beilagenbox aufgenommen und dem Antrag beigelegt.
	[Ggf. Anmerkungen]
	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
6. RTS62 (analog 3. RTS60)
6.	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. I MiCAR übermitteln Antragsteller der zuständigen Behörde Informationen über ihre internen Kontrollmechanismen, Strategien und Verfahren zur Einhaltung der nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/849 und des Risikobewertungsrahmens zur Eindämmung der Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, einschließlich aller folgenden Angaben:
a. 	Beurteilung der mit seiner Geschäftstätigkeit verbundenen inhärenten Risiken und Restrisiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung durch den Antragsteller, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit:
i. 	dem Kundenstamm des Antragstellers;
ii. 	erbrachten Dienstleistungen;
iii. 	verwendeten Vertriebskanälen;
iv. 	dem räumlichen Tätigkeitsgebiet;
b. 	Maßnahmen, die der Antragsteller ergriffen hat oder ergreifen wird, um den ermittelten Risiken vorzubeugen und geltende Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erfüllen, einschließlich des Risikobewertungsprozesses, der Strategien und Verfahren des Antragstellers zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und der Strategien und Verfahren zur Aufdeckung und Meldung verdächtiger Transaktionen oder Tätigkeiten;
c. 	ausführliche Informationen darüber, wie diese internen Kontrollmechanismen, Strategien und Verfahren im Hinblick auf Umfang, Art, inhärentes Risiko der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Spektrum der erbrachten Krypto-Dienstleistungen und Komplexität des Geschäftsmodells als geeignet und verhältnismäßig anzusehen sind und wie diese Mechanismen, Strategien und Verfahren die Einhaltung der Richtlinie (EU) 2015/849 und der Verordnung (EU) 2023/1113 gewährleisten;
d. 	die Identität der Person, die für die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verantwortlich ist, sowie Nachweise über die Kenntnisse, Fähigkeiten und Berufserfahrung dieser Person;
e. 	Vorkehrungen sowie personelle und finanzielle Ressourcen, mit denen sichergestellt wird, dass das Personal des Antragstellers in Fragen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und im Hinblick auf spezifische Risiken im Zusammenhang mit Kryptowerten hinreichend geschult ist (jährliche Angaben);
f. 	Kopie der Strategien, Verfahren und Systeme des Antragstellers zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus;
g. 	Häufigkeit der Beurteilung der Eignung und Wirksamkeit dieser internen Kontrollmechanismen, Strategien und Verfahren sowie die für diese Beurteilung verantwortliche Person oder Funktion.
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Die in der nachfolgenden Beilagenbox vorgegebenen Beilagen sind dem Antrag verpflichtend beizulegen. Die Referenzen können den entsprechenden Hinweisboxen entnommen werden.
Bitte beachten Sie, dass die internen Kontrollen, Strategien und Verfahren und dazugehörigen internen Arbeitsanweisungen und Manuale angemessen ausgestaltet und finalisiert sein müssen. Die schlichte Beschreibung geplanter bzw. nicht konkretisierter Strategien, Verfahren und Kontrollen, lassen keine Beurteilung des Antrages zu.
Bitte beschreiben Sie Punkt 6.c. RTS62 bzw. 3.c. RTS60 folgend zudem, wie die der FMA vorgelegten Mechanismen, Systeme und Verfahren angesichts des Umfangs, der Art, des inhärenten Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisikos, des Spektrums der angebotenen Krypto- Vermögensdienstleistungen und der Komplexität des Geschäftsmodells angemessen und verhältnismässig sind und wie sie die Einhaltung der Richtlinie (EU) 2015/849 und der Verordnung (EU) 2023/1113 durch den Antragsteller gewährleisten. 
Beschreiben Sie des weiteren Punkt 6.g. RTS62 bzw. 3.h. RTS60 folgend, die Häufigkeit der Bewertung der Angemessenheit und Wirksamkeit der Mechanismen, Systeme, Strategien und Verfahren sowie die für diese Bewertung zuständige Person oder Funktion.
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	☐	6.1.
	Strategien & Verfahren 
	[Datum]
	[Hinweis: Diese Anforderung ergibt sich insb. aus Pkt. 6.f. RTS62 bzw. 3.f. RTS60: Beizubringen ein Exemplar der Strategien, Verfahren und Systeme des Antragstellers zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus; Bitte um Angabe des Stellenplans in VZÄ (für sämtliche AML Funktionen und Mitarbeiter sowie Auslagerungen). Bei Auslagerungen ist auf die (anteilige) Tätigkeit des Auslagerungsdienstleisters für den Antragsteller abzustellen | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	☐	6.2.
	Business & Customer Risk Assessment & risikobasierte Massnahmen
	[Datum]
	[Hinweis: Diese Anforderung ergibt sich insb. aus Pkt. 6.a. RTS62 bzw. 3.a. RTS60: Beizubringen ist die Beurteilung der mit seiner Geschäftstätigkeit verbundenen inhärenten Risiken und Restrisiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung durch den Antragsteller (anhand unternehmensspezifischer Kennzahlen), einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit: i. 	dem Kundenstamm des Antragstellers; ii. erbrachten Dienstleistungen/Produkte; iii. verwendeten Vertriebskanälen; iv. 	dem räumlichen Tätigkeitsgebiet (geografisches Risiko). Sofern noch keine Geschäftstätigkeit besteht, hat die Risikoanalyse vorläufig auf Basis der im Business Case (Pkt 5.) getroffenen Annahmen und Prognosen zu erfolgen.| Bitte Hinweisbox löschen]
[Hinweis: Diese Anforderung ergibt sich insb. aus Pkt. 6.b. RTS62 bzw. 3.b. RTS60: Beizubringen sind die Massnahmen (in Form von an das Geschäftsmodell und den angebotenen Dienstleistungen angepasste Arbeits- und Handlungsanweisungen) sowie detaillierte (Prozess-)Beschreibungen), die der Antragsteller ergriffen hat oder ergreifen wird, um den festgestellten Risiken vorzubeugen und die geltenden Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten, einschliesslich des Risikobewertungsverfahrens auf Unternehmens- und Kundenebene des Antragstellers, der Strategien und Verfahren zur Einhaltung der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden sowie der Strategien und Verfahren zur Aufdeckung und Meldung verdächtiger Transaktionen oder Aktivitäten. 
Beizubringen sind zumindest Arbeits- und Handlungsanweisungen bzw. (Prozess-)Beschreibungen betreffend:
· Massnahmen zur Feststellung und Überprüfung der Identität des Kunden und der wirtschaftlich berechtigten Personen (inkl. Sicherungsmassnahmen bei non-face-to-face onboarding, siehe FMA-Wegleitung 2019/7 sowie EBA Leitlinien EBA/GL/2022/15);
· Darstellung der verwendeten Risikofaktoren und (Berechnungs-)Methodik für die Risikoeinstufung auf Kundenebene;
· Erstellung des Geschäftsprofils (insbesondere Informationen und Nachweise zu „source of funds” und “source of wealth”;
· Beschreibung der Methodik und (automatisierte) Systeme zur risikoadäquaten Überwachung der Geschäftsbeziehung und laufende Überprüfung von Wallet-Adressen und Transaktionen (sowohl für Transaktionen in Fiat-Geld (gesetzliche Zahlungsmittel) als auch Kryptowerte), sog. «real-time-monitoring», in Abhängigkeit vom Geschäftsmodell und -Umfang. Ein schlichter Verweis auf die Verwendung eines Blockchain Analysetools ist nicht ausreichend;
· Meldepflichten (inkl. internes Eskalationsprozedere);
· Massnahmen zur Einhaltung der Verordnung (EU) 2023/1113 unter Angabe der eingesetzten Systeme und einer Prozessbeschreibung;
· Aufbewahrungspflichten;
· Informationsaustausch (gruppenweit);
· Interne Organisation (inkl. gruppenweit anzuwendende Strategien und Verfahren)
· Kontroll- und Überwachungsprozesse des Untersuchungsbeauftragten (insbesondere Beschreibung der internen Kontrollmechanismen von manuellen und IT-technischen Prozessen im sorgfaltspflichtrechtlichen und sanktionsrechtlichen Bereich)
| Bitte Hinweisbox löschen]

	
	☐	6.3.
	Meldung der Funktionen nach SPG

	[Datum]
	[Hinweis: Diese Anforderung ergibt sich insb. aus Pkt. 6.d. und g. RTS62 bzw. 3.d. und h. RTS60: Beizubringen ist die Identität der Person(en), die dafür verantwortlich sind, dass der Antragsteller die Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung einhält, sowie Nachweiseüber die Fähigkeiten und das Fachwissen dieser Person(en) […] sowie die für diese Bewertung zuständige Person(en) oder Funktion. Bitte verwenden Sie das von der FMA bereitgestellte Formular für die Mitteilung der Funktionen gemäss SPG und SPV: siehe https://www.fma-li.li/de/regulierung/geldwaschereibekampfung/meldepflichten/einsetzung-und-wechsel-der-internen-funktionen.html | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	☐	6.4.
	Schulungsplan 
	[Datum]
	[Hinweis: Diese Anforderung ergibt sich insb. aus Pkt. 6.e. RTS62 bzw. 3.e. RTS60: Beizubringen sind die Vorkehrungen sowie personelle und finanzielle Ressourcen, die sicherstellen, dass das Personal des Antragstellers in Fragen der Geldwäschebekämpfung und der Terrorismusfinanzierung (jährliche Angaben) sowie in Bezug auf spezifische Risiken im Zusammenhang mit Kryptoanlagen hinreichend geschult wird | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	☐	6.5
	Zusammenfassendes Dokument
(nur für notifizierende Finanzinstitute gemäss Art. 60 MiCAR)
	[Datum]
	[Hinweis: Diese Anforderung ergibt sich aus Pkt. 3.g. RTS60: Beizubringen ist ein zusammenfassendes Dokument, in dem die Änderungen dargelegt werde, die infolge der geplanten Kryptwerte-Dienstleistungen, an den Strategien, Verfahren und System zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismus vorgenommen wurden | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	☐	6.6
	SPG-Checkliste
	[Datum]
	[Hinweis: Bitte fügen Sie dem Antrag die ausgefüllte SPG-Checkliste bei. | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	
	6.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc175494155][bookmark: _Toc205276743]Kollektive Gewähr 7.2. RTS62
[Die Position dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.] 
	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	7.2.
	Es wurde der Bericht über die Eignungsbeurteilung oder der Unterlagen über das Ergebnis der Eignungsbeurteilung vorgelegt.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Es wurde das Ergebnis der Beurteilung der kollektiven Eignung des Leitungsorgans beschrieben und ausführlich begründet, weshalb das Leitungsorgan als geeignet angesehen wird.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
7.2. RTS62 
7.2. 	Ein Antragsteller, der die Zulassung als Anbieter von Krypto-Dienstleistungen gemäß Art. 62 MiCAR beantragt, legt der zuständigen Behörde die Ergebnisse aller vom Antragsteller durchgeführten Eignungsbeurteilungen jedes einzelnen Mitglieds des Leitungsorgans und die Ergebnisse der Beurteilung der kollektiven Eignung des Leitungsorgans, einschließlich des Berichts über die Eignungsbeurteilung oder der Unterlagen über das Ergebnis der Eignungsbeurteilung, vor.
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Individuelle versus kollektive Gewähr
Die Gewähr für einwandfreie Geschäftstätigkeit ist sowohl lauf individueller als auch auf kollektiver Ebene sicherzustellen. Während sich die individuelle Ebene auf die Gewähr der einzelnen Personen bezieht, bedeutet die kollektive Gewähr, dass das Leitungsorgan als Ganzes betrachtet wird; sprich: das Leitungsorgan muss auch in seiner Zusammensetzung insgesamt fachlich geeignet und zuverlässig sein. 
Während die individuelle Gewähr im Rahmen der Sektion 4.2 der Antragsvorlage (Personal) bereits behandelt wurde, liegt der Fokus in dieser Sektion auf der kollektiven Gewähr. Dies umfasst insb. die kollektive Zuverlässigkeit und fachlichen Eignung des Leitungsorgans sowie des Antragstellers selbst.
Kollektive Gewähr
Bitte führen Sie in dieser Sektion aus, weshalb das Leitungsorgan insgesamt (also in seiner Gesamtbesetzung) als zuverlässig und fachlich geeignet im Hinblick auf für spezifische Geschäftstätigkeit des Antragstellers erachtet wird. Bitte legen Sie dem Antrag die Beurteilung der kollektiven Eignung des Leitungsorgans bei und nehmen Sie diese in das nachfolgende Beilagenverzeichnis auf. 
Bitte reichen Sie zudem ein Gewährsformular für juristische Personen für den Antragsteller, mitsamt einer firmenmässig unterzeichneten Compliance-Erklärung (Rechtsträger), ein.

Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	☐	7. 1
	Beurteilung der kollektiven Eignung des Leitungsorgans
	[Datum]
	[Hinweis: siehe oben | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	☐	7. 2
	Gewährsformular für juristische Personen für den Antragsteller
	[Datum]
	[Hinweis: siehe oben | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	
	7.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	7.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc175494156][bookmark: _Toc205276744]Qualifizierte Beteiligte 8. RTS62 & 1. RTS-Übernahme
[bookmark: _Toc205276745]Eigentümerstruktur 8.a. RTS62
[Die Position dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.] 
	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	8.a.
	Es wurde ein detailliertes Organigramm der Beteiligungsstruktur des Antragstellers, einschließlich der Aufschlüsselung seines Kapitals und seiner Stimmrechte und der Namen der Anteilseigner oder Gesellschafter mit qualifizierten Beteiligungen, mitsamt detaillierter Beschreibung eingereicht.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	In der Beschreibung wurden alle vertraglichen und faktischen Beziehungen grafisch dargestellt (zB.: mittels verbindender Pfeile und entsprechenden Erläuterungsboxen). 
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	In der Beschreibung wurden alle bestehenden Mandatsverträge und sonstigen vertraglichen Verbindungen grafisch dargestellt (zB.: mittels entsprechender Pfeile zwischen den beiden Parteien). 
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Das Organigramm wurde so gestaltet, dass die FMA die Eigentümerstruktur ohne weitere Informationen/Erklärungen versteht.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
8.a. RTS62 
8. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. h MiCAR übermitteln Antragsteller der zuständigen Behörde alle folgenden Informationen:
a. 	ein detailliertes Organigramm der Beteiligungsstruktur des Antragstellers, einschließlich der Aufschlüsselung seines Kapitals und seiner Stimmrechte und der Namen der Anteilseigner oder Gesellschafter mit qualifizierten Beteiligungen;
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Das unten in der Beilagenbox enthaltene Organigramm ist dem Antrag verpflichtend beizulegen. Es hat grafisch so aufbereitet zu sein, dass es alle indirekten und direkten Berechnungen der shares und votes enthält. Weiters sind alle vertraglichen und faktischen Beziehungen grafisch darzustellen (zB.: mittels verbindender Pfeile und entsprechenden Erläuterungsboxen). Zuletzt sind darin auch alle bestehenden Mandatsverträge und sonstigen vertraglichen Verbindungen grafisch darzustellen (zB.: mittels entsprechender Pfeile zwischen den beiden Parteien). Das Organigramm ist so zu gestalten, dass die FMA die Eigentümerstruktur ohne weitere Informationen/Erklärungen versteht.
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	☐	8.1.1
	Organigramm der Eigentümerstruktur 
	[Datum]
	[Hinweis: Details siehe oben. | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	
	8.1.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	8.1.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc205276746]Juristische Personen, Stiftungen und Fonds 8.b. & d. RTS62 & 1.-4. RTS-Übernahme
Die nachfolgende Liste enthält alle im beigelegten Organigramm der Holdingstruktur als direkt oder indirekt qualifiziert beteiligt gelisteten juristischen Personen, Stiftungen/Trusts und AIF/OGAW. Für jede der im folgenden gelisteten Person wurde ein jeweils einschlägiges, gesondertes Gewährsformular ausgefüllt und dem Antrag beigelegt. 
	
	
	
	
	Vereinbarung
	
	
	
	8.d. Nachweis
	Gewährsformular

	Nr.
	Vor- & Nachname
	% share
	% vote
	
	Geburtsdatum
	Adresse
	Staatsangehörigkeit
	
	

	8.2.[#]
	[hier eintragen]
	[#.##]
	
	☐	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[bei Bedarf]
	☐	☐
	8.2.[#]
	[hier eintragen]
	[#.##]
	
	☐	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[bei Bedarf]
	☐	☐
	8.2.[#]
	[hier eintragen]
	[#.##]
	
	☐	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[bei Bedarf]
	☐	☐
	8.2.[#]
	[hier eintragen]
	[#.##]
	
	☐	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[bei Bedarf]
	☐	☐
	8.2.[#]
	[hier eintragen]
	[#.##]
	
	☐	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[bei Bedarf]
	☐	☐


	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	8.
	Die obige Liste wurde vollständig ausgefüllt.
	[Ggf. Anmerkungen]
	☐

	
	
	b.
	Für jeden qB (Rechtsträger) wurden ggf. die in den Artikeln 1 bis 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2025/414 (RTS-Übernahme) der Kommission genannten Informationen und Unterlagen bereitgestellt.
	
	☐

	
	
	d.
	Für jeden qB (Rechtsträger) wurden Angaben zur Anzahl und Art der gezeichneten oder zu zeichnenden Anteile oder sonstigen Beteiligungen, deren Nennwert, etwaige gezahlte oder zu zahlende Prämien, etwaige Sicherungsrechte oder Belastungen, einschließlich der Identität der gesicherten Parteien gemacht.
	[Ggf. Anmerkungen]
	☐

	
	
	Für jeden relevanten Rechtsträger, der keine natürlich Person ist, wurde ein gesondertes Gewährsformular für juristische Personen, Stiftungen und/oder Fonds ausgefüllt und dem Antrag beigelegt.
	[Ggf. Anmerkungen]
	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
8.b. & d. RTS62 
8. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. h MiCAR übermitteln Antragsteller der zuständigen Behörde alle folgenden Informationen:
b. 	für jeden Anteilseigner oder Gesellschafter, der eine direkte oder indirekte qualifizierte Beteiligung am Antragsteller hält, gegebenenfalls die in den Artikeln 1 bis 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2025/414 (RTS-Übernahme) der Kommission genannten Informationen und Unterlagen;
d. 	für jeden Anteilseigner oder Gesellschafter, der eine direkte oder indirekte qualifizierte Beteiligung am Antragsteller hält, Angaben zur Anzahl und Art der gezeichneten oder zu zeichnenden Anteile oder sonstigen Beteiligungen, deren Nennwert, etwaige gezahlte oder zu zahlende Prämien, etwaige Sicherungsrechte oder Belastungen, einschließlich der Identität der gesicherten Parteien;
1. - 4. RTS-Übernahme
Auf eine vollständige Wiedergabe des RTS-Textes wird hier bewusst verzichtet, da dies weder erforderlich noch zielführend ist. Bitte entnehmen Sie bei Bedarf die genauen Bestimmungen direkt dem RTS. 
Grundsätzlich liegt es in der Verantwortung des Antragstellers zu prüfen, welche Bestimmungen aus dem RTS-Übernahme auf ihn anwendbar und daher der FMA im Rahmen der Gesuchstellung einzureichen sind. Die FMA behält sich das Recht auf jegliche Nachforderungen diesbezüglich vor.
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Die gegenständliche Sektion fokussiert sich der Struktur halber auf juristische Personen, teilt sich aber die Rechtsgrundlagen im RTS62 mit den natürlichen Personen.
Für jede oben eingetragene juristische Person, Stiftung/Trust oder AIF/OGAW ist ein gesondertes Gewährsformular („Beurteilung der Gewähr für einwandfreie Geschäftstätigkeit“) für juristische Personen mitsamt einer firmenmässig gezeichneten „Compliance-Erklärung (Rechtsträger)“ einzureichen, wobei es jeweils eine gesonderte Vorlage für „juristische Personen“, für „Stiftungen/Trusts“ und für „AIF/OGAW“ gibt. Bitte beachten Sie, dass es derzeit noch kein Formular für Staatsfonds gibt. Bitte wenden Sie sich an die FMA sofern es sich um einen Staatsfonds handeln sollte.
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!
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Die nachfolgende Liste enthält alle im beigelegten Organigramm der Holdingstruktur enthaltenen natürlichen Personen. Für jede der folgenden natürlichen Personen wurde ein Gewährsformular auf der Antragsplattform ausgefüllt. 
	
	
	qual. Beteiligt
	wirtsch. Berechtigt
	
	
	Vereinbarung
	
	
	
	8.d. Nachweis
	Gewährsformular

	Nr.
	Vor- & Nachname
	
	
	% share
	% vote
	
	Geburtsdatum
	Adresse
	Staats-
angehörigkeit
	
	

	8.3.[#]
	[hier eintragen]
	☐	☐	[#.##]
	[#.##]
	☐	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[bei Bedarf]
	☐	☐
	8.3.[#]
	[hier eintragen]
	☐	☐	[#.##]
	[#.##]
	☐	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[bei Bedarf]
	☐	☐
	8.3.[#]
	[hier eintragen]
	☐	☐	[#.##]
	[#.##]
	☐	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[bei Bedarf]
	☐	☐
	8.3.[#]
	[hier eintragen]
	☐	☐	[#.##]
	[#.##]
	☐	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[bei Bedarf]
	☐	☐
	8.3.[#]
	[hier eintragen]
	☐	☐	[#.##]
	[#.##]
	☐	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[bei Bedarf]
	☐	☐
	8.3.[#]
	[hier eintragen]
	☐	☐	[#.##]
	[#.##]
	☐	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[bei Bedarf]
	☐	☐

 
	Detail-Check
	Erledigt

	
	[Rechtsgrundlage]
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	8.
	Die obige Liste wurde vollständig ausgefüllt.
	[Ggf. Anmerkungen]
	☐

	
	
	In die obige Liste wurden alle natürlichen Personen eingetragen, die als wirtschaftlich Berechtigte gemäss Art. 3 Abs. 6 Bst. a Ziff. i. oder Art. 3 Abs. 6 Bst. c der Richtlinie (EU) 2015/849 zu qualifizieren sind.
	[Ggf. Anmerkungen]
	

	
	
	b.
	Für jeden qB (Natürliche Person) wurden ggf. die in den Artikeln 1 bis 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2025/414 (RTS-Übernahme) der Kommission genannten Informationen und Unterlagen bereitgestellt.
	[Ggf. Anmerkungen]
	☐

	
	
	d.
	Für jeden qB (Natürliche Person) wurden Angaben zur Anzahl und Art der gezeichneten oder zu zeichnenden Anteile oder sonstigen Beteiligungen, deren Nennwert, etwaige gezahlte oder zu zahlende Prämien, etwaige Sicherungsrechte oder Belastungen, einschließlich der Identität der gesicherten Parteien gemacht.
	[Ggf. Anmerkungen]
	☐

	
	
	Für jede relevante natürliche Person wurde ein gesondertes Gewährsformular im Antragswesen des eService-Portals eingereicht.
	[Ggf. Anmerkungen]
	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
8.b. & d. RTS62 
8. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. h MiCAR übermitteln Antragsteller der zuständigen Behörde alle folgenden Informationen:
b. 	für jeden Anteilseigner oder Gesellschafter, der eine direkte oder indirekte qualifizierte Beteiligung am Antragsteller hält, gegebenenfalls die in den Artikeln 1 bis 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2025/414 (RTS-Übernahme) der Kommission genannten Informationen und Unterlagen;
d. 	für jeden Anteilseigner oder Gesellschafter, der eine direkte oder indirekte qualifizierte Beteiligung am Antragsteller hält, Angaben zur Anzahl und Art der gezeichneten oder zu zeichnenden Anteile oder sonstigen Beteiligungen, deren Nennwert, etwaige gezahlte oder zu zahlende Prämien, etwaige Sicherungsrechte oder Belastungen, einschließlich der Identität der gesicherten Parteien;
1. - 4. RTS-Übernahme
Auf eine vollständige Wiedergabe des RTS-Textes wird hier bewusst verzichtet, da dies weder erforderlich noch zielführend ist. Bitte entnehmen Sie bei Bedarf die genauen Bestimmungen direkt dem RTS. 
Grundsätzlich liegt es in der Verantwortung des Antragstellers zu prüfen, welche Bestimmungen aus dem RTS-Übernahme auf ihn anwendbar und daher der FMA im Rahmen der Gesuchstellung einzureichen sind. Die FMA behält sich das Recht auf jegliche Nachforderungen diesbezüglich vor.
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Die gegenständliche Sektion fokussiert sich der Struktur halber auf natürliche Personen, teilt sich aber die Rechtsgrundlagen im RTS62 mit den juristischen Personen.
Bitte tragen Sie sämtliche natürlichen Personen ein, die als wirtschaftlich Berechtigte gemäss Art 3(6)(a)(i) oder 3(6)(c) der Richtlinie (EU) 2015/849 zu qualifizieren sind, inklusive Angabe der ausschlaggebenden Eigentums-, Stimm- oder sonstige Kontrollrechte dieser Personen. Sofern, neben den direkten oder indirekten qualifizierten Beteiligten, keine weiteren wirtschaftlich Berechtigten Personen (etwa über sonstige Kontrollrechte oder faktische Kontrolle) bestehen, ist dies nachfolgend explizit zu bestätigen.
Für jede oben eingetragene natürliche Person ist ein gesondertes Gewährsformular („Beurteilung der Gewähr für einwandfreie Geschäftstätigkeit“) auf der Antragsplattform der FMA einzureichen. Dies ist obligatorisch und bedingt daher vor der Antragstellung eine Anmeldung auf der E-Service-Plattform der FMA (sofern eine solche nicht bereits besteht). Weitere Informationen dazu finden Sie hier: https://www.fma-li.li/de/e-service/support/haufig-gestellte-fragen-faqs/antragswesen.html.
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!
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Es wird bestätigt, dass es ausserhalb der obgenannten juristischen und natürlichen Personen keine weiteren direkten oder indirekten qualifizierten Beteiligten (etwa über sonstige Kontrollrechte oder faktische Kontrolle) gibt.	☐ nein >	   ☐ ja
[Bitte um Ausführung, sofern „nein“ angekreuzt wurde] 
Es wird bestätigt, dass es ausserhalb der obgenannten wirtschaftlich berechtigten Personen keine weiteren wirtschaftlich Berechtigten gibt.	☐ nein >	   ☐ ja
[Bitte um Ausführung, sofern „nein“ angekreuzt wurde] 

	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	8.b. & d.
	Die obigen Fragen wurden korrekt und vollständig beantwortet.
	[Ggf. Anmerkungen]
	☐

	
	
	☐ 	Der Ausschluss konnte nicht bestätigt werden:
Es wurde im Detail beschrieben und ggf. nachgewiesen, weshalb dies der Fall ist.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
8.b. & d. RTS62 
8. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. h MiCAR übermitteln Antragsteller der zuständigen Behörde alle folgenden Informationen:
b. 	für jeden Anteilseigner oder Gesellschafter, der eine direkte oder indirekte qualifizierte Beteiligung am Antragsteller hält, gegebenenfalls die in den Artikeln 1 bis 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2025/414 (RTS-Übernahme) der Kommission genannten Informationen und Unterlagen;
d. 	für jeden Anteilseigner oder Gesellschafter, der eine direkte oder indirekte qualifizierte Beteiligung am Antragsteller hält, Angaben zur Anzahl und Art der gezeichneten oder zu zeichnenden Anteile oder sonstigen Beteiligungen, deren Nennwert, etwaige gezahlte oder zu zahlende Prämien, etwaige Sicherungsrechte oder Belastungen, einschließlich der Identität der gesicherten Parteien;
1. - 4. RTS-Übernahme
Auf eine vollständige Wiedergabe des RTS-Textes wird hier bewusst verzichtet, da dies weder erforderlich noch zielführend ist. Bitte entnehmen Sie bei Bedarf die genauen Bestimmungen direkt dem RTS. 
Grundsätzlich liegt es in der Verantwortung des Antragstellers zu prüfen, welche Bestimmungen aus dem RTS-Übernahme auf ihn anwendbar und daher der FMA im Rahmen der Gesuchstellung einzureichen sind. Die FMA behält sich das Recht auf jegliche Nachforderungen diesbezüglich vor.
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Diese Sektion entspringt den identen Rechtsgrundlagen hinsichtlich des RTS62 und dient lediglich der Bestätigung. 
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	
	8.4.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	8.4.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc205276749]Erwerbsabsicht und Mittelherkunft 8.e. RTS62, 6.(b., d., e.) & 8.1. RTS-Übernahme
[Die Position dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.] 
	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	8.e.
	Alle Informationen gemäß Artikel 6 Buchstaben b, d und e und Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2025/414 (RTS-Übernahme) wurden sinngemäss dargelegt.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	RTS-Übernahme
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	☐

	
	6.
	Die nachfolgenden Punkte sind mangels Erwerber entweder sinngemäss auf den Antragsteller oder im Hinblick auf einen vormaligen Erwerb anzuwenden. Sie wurden dementsprechend umformuliert:
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	
	b. 
	Es wurden Einzelheiten zu den vormaligen Erwerbsabsichten, einschließlich der strategischen Investitionen oder Portfolioinvestitionen, dargelegt.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	
	d.
	Es wurden etwaige mit anderen Parteien abgestimmte Maßnahmen zu einem vormaligen Erwerb beschrieben, unter anderem eine Beschreibung des Beitrags dieser anderen Parteien zur Finanzierung, der Art der Beteiligung an den Finanzvereinbarungen und der künftigen organisatorischen Regelungen.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	
	e.
	Es wurde der Inhalt möglicher Vereinbarungen des Anteilseigners mit anderen Anteilseignern in Bezug auf einen vormaligen Erwerb beschrieben.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	8.
	Die nachfolgenden Punkte sind mangels Erwerber entweder sinngemäss auf den Antragsteller oder im Hinblick auf einen vormaligen Erwerb anzuwenden. Sie wurden dementsprechend umformuliert:
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	
	a. Es wurde dargelegt, aus welchen laufenden oder früheren Geschäftstätigkeiten alle für das Eigenkapital und die laufende Finanzierung vorgesehenen Mittel stammen (belegt durch Jahresabschlüsse, Kontoauszüge, Steuererklärungen u. Ä.)(Mittelherkunft).
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	c. Es wurde dargelegt, welche Kapitalmarktinstrumente oder sonstigen Finanzierungsquellen Sie künftig nutzen wollen.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	f. Es wurde dargelegt, welche Darlehen (inkl. Kreditgeber, Laufzeiten, Konditionen, Sicherheiten und Rückzahlungsquellen) bestehen bzw. aufgenommen werden sollen – samt zusätzlicher Angaben zur Herkunft der Mittel, Rechtsform, Sitz und Weisungsrechten des Kreditgebers, sofern dieser kein beaufsichtigtes Kredit- oder Finanzinstitut ist – sowie sämtliche Kryptowerte und die zugrunde liegende DLT-Infrastruktur (Wallet-Typ, Speicherort, Dienstleister, Distributed-Ledger-Adressen des Originators und Begünstigten) und das für Zahlungsflüsse verwendete Netzwerk.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	g. Es wurden alle finanziellen Vereinbarungen mit bestehenden oder künftigen Anteilseignern offengelegt, sodass die Behörde schlüssig prüfen kann, dass keine Geldwäscherei- oder Terrorismusfinanzierungsrisiken bestehen.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
8.e. RTS62 
8. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. h MiCAR übermitteln Antragsteller der zuständigen Behörde alle folgenden Informationen:
e. 	Informationen gemäß Artikel 6 Buchstaben b, d und e und Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2025/414 (RTS-Übernahme). 
6.b., d., e. & 8.1. RTS-Übernahme
6. 	In Bezug auf die geplante Übernahme hat der interessierte Erwerber der für das Zielunternehmen zuständigen Behörde folgende Informationen vorzulegen:
b. 	Einzelheiten zu den Absichten des interessierten Erwerbers in Bezug auf die geplante Übernahme, einschließlich der strategischen Investitionen oder Portfolioinvestitionen;
d. 	etwaige mit anderen Parteien abgestimmte Maßnahmen, unter anderem eine Beschreibung des Beitrags dieser anderen Parteien zur Finanzierung der geplanten Übernahme, der Art der Beteiligung an den Finanzvereinbarungen im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme und der künftigen organisatorischen Regelungen im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme;
e. 	den Inhalt möglicherweise geplanter Vereinbarungen des Anteilseigners mit anderen Anteilseignern in Bezug auf das Zielunternehmen;
8. 1.	1. Der interessierte Erwerber macht gegenüber der für das Zielunternehmen zuständigen Behörde ausführliche Angaben zu den einzelnen Finanzierungsquellen für die geplante Übernahme, die unter anderem Folgendes umfassen:
a. 	eine ausführliche Beschreibung der Tätigkeit, aus der die Gelder und Vermögenswerte für den Erwerb stammen, belegt durch einschlägige Unterlagen, einschließlich Jahresabschlüssen, Kontoauszügen, Steuererklärungen und sonstigen Unterlagen oder Informationen, die der zuständigen Behörde den Nachweis erbringen, dass durch die geplante Übernahme keine Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung versucht wird; 
b. 	detaillierte Angaben zu etwaigen Vermögenswerten, einschließlich Kryptowerten, die zur Finanzierung der geplanten Übernahme veräußert werden sollen, einschließlich der Bedingungen der Veräußerung, des Preises, der Bewertung und Einzelheiten zu den Merkmalen dieser Vermögenswerte, sowie Informationen darüber, wann, wie und von wem sie erworben wurden;
c. 	detaillierte Angaben zum Zugang zu Kapitalquellen und Finanzmärkten, unter anderem detaillierte Angaben zu den zu emittierenden Finanzinstrumenten;
d. 	wenn die für den Erwerb der Beteiligung verwendeten Mittel aufgenommen wurden, Angaben zur Verwendung der aufgenommenen Mittel, einschließlich der Namen der relevanten Kreditgeber und Einzelheiten zu den gewährten Fazilitäten, einschließlich Laufzeiten, Bedingungen, Verpfändungen und Garantien, sowie Angaben zu den Einnahmequellen, die zur Rückzahlung dieser Darlehen verwendet werden sollen;
e. 	Einzelheiten zur Art der Zahlung der geplanten Übernahme und zu dem zur Übertragung der Mittel außer E-Geld-Token verwendeten Netzwerk;
f. 	Einzelheiten zu den Kryptowerten und der damit verbundenen DLT, die für den Erwerb der Beteiligung verwendet wurden, zu jeder elektronischen Geldbörse, einschließlich der Art oder des Typs der elektronischen Geldbörse, ob es sich um eine gehostete oder selbstverwaltete elektronische Geldbörse handelt, wo die Kryptowerte, die für den Erwerb der Beteiligung verwendet oder in offizielle Währung umgetauscht wurden, oder die Mittel für den Zugang zu diesen Kryptowerten gespeichert wurden, zu den verwendeten Anbietern von Kryptowerte-Dienstleistungen und zu den Distributed-Ledger-Adressen oder Konten des Originators und des Begünstigten;
g. 	Angaben zu etwaigen Finanzvereinbarungen mit anderen Personen, die Anteilseigner des Zielunternehmens sind oder sein werden.
2. Für die Zwecke des Buchstabens d hat der interessierte Erwerber, wenn es sich bei dem Kreditgeber nicht um ein Kreditinstitut oder ein zur Kreditgewährung zugelassenes Finanzinstitut handelt, umfassende Informationen und Belege über die Herkunft der aufgenommenen Mittel vorzulegen, einschließlich der Tätigkeit des Kreditgebers, seiner Rechtsform und seines Wohnsitzes sowie etwaiger Vertragsklauseln, die den Kreditgeber ermächtigen, dem Kreditnehmer Weisungen über die qualifizierte Beteiligung zu erteilen.
8. 2.	Handelt es sich bei dem interessierten Erwerber um einen Trust, legt er der für das Zielunternehmen zuständigen Behörde Informationen über die Methode der Finanzierung des Trusts und die Ressourcen vor, die die finanzielle Solidität des Trusts zur Unterstützung des Anbieters von Kryptowerte-Dienstleistungen gewährleisten.
Hinweise & Ergänzungen der FMA
8.e. RTS62 verweist auf Informationen gemäß Artikel 6 Buchstaben b, d und e und Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2025/414 (RTS-Übernahme). Dabei handelt es sich um Informationen über den geplanten Erwerb bzw zur Finanzierung des geplanten Erwerbs. Diese Punkte können bei einem Antragsteller, der bereits über das Unternehmen verfügt, naturgemäss nicht direkt angewendet werden. Die erforderlichen Punkte sind der FMA daher sinngemäss darzulegen. 
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	
	8.4.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	8.4.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc175494157][bookmark: _Toc205276750]IKT-Systeme und Sicherheitsvorkehrungen 9. RTS62 (4. RTS60)
[Die Position dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.] 
	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	9.
	Die IKT-Systeme und Sicherheitsvorkehrungen wurden entsprechend der Vorgaben bzw. mit dem Inhalt von 9. RTS62 beschrieben. 
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Alle Pflichtbeilagen wurden in die Beilagenbox aufgenommen und dem Antrag beigelegt.
	
	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
9. RTS62 (analog 4. RTS60)
9. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. j MiCAR übermitteln Antragsteller der zuständigen Behörde folgende Informationen:
a. 	technische Dokumentation der IKT-Systeme, der DLT-Infrastruktur, auf die gegebenenfalls zurückgegriffen wird, und der Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich einer Beschreibung der Vorkehrungen und der eingesetzten IKT-Ressourcen und des eingesetzten Personals, die zur Einhaltung der Verordnung (EU) 2022/2554 des Europäischen Parlaments und des Rates getroffen wurden, wie nachfolgend erläutert: 
i. 	eine Beschreibung, wie der Antragsteller als Teil seines Gesamtrisikomanagementsystems einen soliden, umfassenden und gut dokumentierten IKT-Risikomanagementrahmen sicherstellt, einschließlich einer ausführlichen Beschreibung der IKT-Systeme, -Protokolle und -Instrumente und der Art und Weise, wie die Verfahren, Strategien und Systeme des Antragstellers zum Schutz der Sicherheit, Integrität, Verfügbarkeit, Authentizität und Vertraulichkeit der Daten den Vorschriften der Verordnungen (EU) 2022/2554 und (EU) 2016/679 entsprechen; 
ii. 	eine Aufstellung der IKT-Dienstleistungen, die kritische oder wichtige Funktionen unterstützen und vom Antragsteller entwickelt oder gewartet werden, und der IKT-Dienstleistungen, die kritische oder wichtige Funktionen unterstützen und von Drittdienstleistern erbracht werden, eine Beschreibung der entsprechenden vertraglichen Vereinbarungen (Identität und geografischer Standort der Dienstleister, Beschreibung der ausgelagerten Tätigkeiten oder IKT-Dienstleistungen mit ihren wichtigsten Merkmalen, Kopie der vertraglichen Vereinbarungen) und wie diese Vereinbarungen Artikel 73 der Verordnung (EU) 2023/1114 und Kapitel V der Verordnung (EU) 2022/2554 entsprechen; 
iii. 	eine Beschreibung der Verfahren, Strategien, Vorkehrungen und Systeme des Antragstellers für die Sicherheit und das Management von Sicherheitsvorfällen;
b. 	falls verfügbar, eine Beschreibung einer Cybersicherheitsprüfung, die von einem externen Cybersicherheitsprüfer mit ausreichender Erfahrung gemäß der Delegierten Verordnung der Kommission zur Festlegung technischer Standards nach Artikel 26 Absatz 11 Unterabsatz 4 der Verordnung (EU) 2022/2554 durchgeführt wurde und idealerweise die folgenden Prüfungen oder Tests abdeckt: 
i. 	Vorkehrungen für die organisatorische Cybersicherheit, die physische Sicherheit und den Lebenszyklus einer sicheren Softwareentwicklung;
ii. 	Bewertungen und Scans von Schwachstellen sowie Bewertungen der Netzwerksicherheit; 
iii. 	Konfigurationsüberprüfungen von IKT-Assets, die kritische und wichtige Funktionen im Sinne des Artikels 3 Nummer 22 der Verordnung (EU) 2022/2554 unterstützen; 
iv. 	Penetrationstests im Sinne von Artikel 3 Nummer 17 der Verordnung (EU) 2022/2554 für IKT-Assets, die kritische und wichtige Funktionen unterstützen, und zwar in Übereinstimmung mit allen folgenden Prüftestansätzen:
1. 	Black-Box: Dem Prüfer liegen keine anderen Informationen als die IP-Adressen und URL vor, die mit dem Prüfobjekt in Verbindung stehen. Dieser Phase geht in der Regel die Ermittlung von Informationen und die Identifizierung des Zielobjekts voraus, indem DNS-Dienste (Domain Name System) abgefragt werden, nach offenen Ports gesucht wird, Filtersysteme ausfindig gemacht werden usw.; 
2. 	Grey-Box-Phase: Die Prüfer verfügen über die Kenntnisse eines Standardbenutzers des Informationssystems (rechtmäßige Authentifizierung, „Standard“-Arbeitsplatz usw.). Die Kennungen können zu verschiedenen Benutzerprofilen gehören, damit unterschiedliche Berechtigungsstufen getestet werden können; 
3. 	White-Box-Phase: Die Prüfer verfügen vor Beginn der Analyse über so viele technische Informationen wie möglich (Architektur, Quellcode, Telefonkontakte, Kennungen usw.) und haben zudem Zugang zu technischen Kontakten, die mit dem Zielobjekt in Verbindung stehen; 
v. 	wenn der Antragsteller intelligente Verträge verwendet und/oder entwickelt, eine Überprüfung des Quellcodes dieser Verträge auf Cybersicherheit; 
c. 	eine Beschreibung der durchgeführten Prüfungen der IKT-Systeme, sofern vorhanden, einschließlich genutzter DLT-Infrastruktur und Sicherheitsvorkehrungen; 
d. 	eine nicht fachsprachliche Beschreibung der unter den Buchstaben a und b genannten einschlägigen Informationen. 
DORA
Auf eine vollständige Wiedergabe der DORA wird aus nachvollziehbaren Gründen bewusst verzichtet, da dies weder erforderlich noch zielführend wäre. Bitte entnehmen Sie bei Bedarf die genauen Bestimmungen direkt der DORA. 
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Gemäss 9.d. RTS62 bzw. 4.d. RTS60 hat eine Beschreibung der unter den Bst a. und b. genannten relevanten Informationen in nichttechnischer Sprache zu erfolgen. Wir empfehlen, im Fliesstext der Antragsvorlage den Überblick über die in den Bst. a und b geforderten Informationen in nichttechnischer Sprache zu geben und für Details auf die verpflichtend beizulegenden Unterlagen zu verweisen. Weiters kann im Fliesstext eine Beschreibung der durchgeführten Audits der IKT-Systeme, einschliesslich der verwendeten DLT-Infrastruktur und der Sicherheitsvorkehrungen nach Punkt 9.c. RTS62 bzw. 4.c. RTS60 erfolgen. Die Audits sind, sofern der Antragsteller über solche verfügt, dem Antrag verpflichtend beizulegen.
Die in der nachfolgenden Beilagenbox vorgegebenen Beilagen sind dem Antrag verpflichtend beizulegen. Die Referenzen können den entsprechenden Hinweisboxen entnommen werden.
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	☐	9.1.
	Technische Beschreibung der IKT-Systeme 
	[Datum]
	[Hinweis: Diese Anforderung ergibt sich insb. aus 9.a. RTS62 bzw. 4.a. RTS60, wonach der Gesuchssteller das Folgende beizubringen hat:  die technische Dokumentation der IKT-Systeme und der DLT-Infrastruktur, auf die gegebenenfalls zurückgegriffen wird. | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	☐	9.2.
	Beschreibung der Vorkehrungen zur Einhaltung der DORA
	[Datum]
	[Hinweis: Diese Anforderung ergibt sich insb. aus 9.a. RTS62 bzw. 4.a. RTS60, wonach der Gesuchssteller das Folgende beizubringen hat: ei ne Beschreibung der Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich einer Beschreibung der Vorkehrungen und der eingesetzten IKT-Ressourcen und des eingesetzten Personals, die zur Einhaltung der Verordnung (EU) 2022/2554 des Europäischen Parlaments und des Rates getroffen wurden.  | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	☐	9.3.
	IKT-Risikomanagementrahmen 
	[Datum]
	[Hinweis: Diese Anforderung ergibt sich insb. aus 9.a.i. RTS62 bzw. 4.a.i. RTS60, wonach der Gesuchssteller das Folgende beizubringen hat: eine Beschreibung, wie der Antragsteller als Teil seines Gesamtrisikomanagementsystems einen soliden, umfassenden und gut dokumentierten IKT-Risikomanagementrahmen sicherstellt, einschließlich einer ausführlichen Beschreibung der IKT-Systeme, -Protokolle und -Instrumente und der Art und Weise, wie die Verfahren, Strategien und Systeme des Antragstellers zum Schutz der Sicherheit, Integrität, Verfügbarkeit, Authentizität und Vertraulichkeit der Daten den Vorschriften der Verordnungen (EU) 2022/2554 und (EU) 2016/679 entsprechen. | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	☐	9.4.
	Liste kritischer Funktionen
	[Datum]
	[Hinweis: Diese Anforderung ergibt sich insb. aus 9.a.ii. RTS62 bzw. 4.a.ii. RTS60, wonach der Gesuchssteller das Folgende beizubringen hat: eine Aufstellung der IKT-Dienstleistungen, die kritische oder wichtige Funktionen unterstützen und vom Antragsteller entwickelt oder gewartet werden, und der IKT-Dienstleistungen, die kritische oder wichtige Funktionen unterstützen und von Drittdienstleistern erbracht werden, eine Beschreibung der entsprechenden vertraglichen Vereinbarungen (Identität und geografischer Standort der Dienstleister, Beschreibung der ausgelagerten Tätigkeiten oder IKT-Dienstleistungen mit ihren wichtigsten Merkmalen, Kopie der vertraglichen Vereinbarungen) und wie diese Vereinbarungen Artikel 73 der Verordnung (EU) 2023/1114 und Kapitel V der Verordnung (EU) 2022/2554 entsprechen; | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	☐	9.5.
	Beschreibung des Incident-Managements
	[Datum]
	[Hinweis: Diese Anforderung ergibt sich insb. aus 9.a.iii. RTS62 bzw. 4.a.iii. RTS60, wonach der Gesuchssteller das Folgende beizubringen hat: eine Beschreibung der Verfahren, Strategien, Vorkehrungen und Systeme des Antragstellers für die Sicherheit und das Management von Sicherheitsvorfällen; | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	☐	9.6.
	Ggf. Cybersicherheitsaudit
	[Datum]
	[Hinweis: Diese Anforderung ergibt sich insb. aus 9.b. RTS62 bzw. 4.b. RTS60, wonach der Gesuchssteller das Folgende beizubringen hat: falls verfügbar, eine Beschreibung einer Cybersicherheitsprüfung, die von einem externen Cybersicherheitsprüfer mit ausreichender Erfahrung gemäß der Delegierten Verordnung der Kommission zur Festlegung technischer Standards nach Artikel 26 Absatz 11 Unterabsatz 4 der Verordnung (EU) 2022/2554 durchgeführt wurde und idealerweise die in i. bis v. leg cit gelisteten Prüfungen oder Tests abdeckt: | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	
	9.7.[#]
	Ggf. IKT-Audit [Jahr | # | …]
	[Datum]
	[Hinweis: Diese Anforderung ergibt sich insb. aus 9.c. RTS62 bzw. 4.c. RTS60, wonach der Gesuchssteller das Folgende beizubringen hat: eine Beschreibung der durchgeführten Prüfungen der IKT-Systeme, sofern vorhanden, einschließlich genutzter DLT-Infrastruktur und Sicherheitsvorkehrungen; | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	
	9.8. [#]
	Nicht fachsprachliche Beschreibung
	[Datum]
	[Hinweis: Diese Anforderung ergibt sich insb. aus 9.d. RTS62 bzw. 4.d. RTS60, wonach der Gesuchssteller das Folgende beizubringen hat: 	
eine nicht fachsprachliche Beschreibung der unter den Buchstaben a und b genannten einschlägigen Informationen. | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	
	9.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	9.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc205276751][bookmark: _Toc175494158]Trennung von Kryptowerten und Geldbeträgen 10. RTS62 (5. RTS60)
Es wird beabsichtigt, Kryptowerte, die Mittel für den Zugang zu Kryptowerten oder Geldbeträge von Kunden, die keine E-Geld-Token sind, zu halten:	☐ nein	   ☐ ja >
[Bitte um Ausführung, sofern „ja“ angekreuzt wurde] 
	Detail-Check (sofern einschlägig)
	Erledigt

	
	RTS62 (analog RTS60)
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	10.1.
	Die Verfahren für die Trennung der Kryptowerte und Geldbeträge von Kunden wurden ausführlich beschrieben.
Die Beschreibung umfasst die nachfolgenden Punkte, wobei sich die Beschreibung bei E-Geld-Instituten und Zahlungsinstituten auf die Trennung der Kryptowerte beschränkt.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	a.
	i. 	Angaben zur Sicherstellung, dass Geldbeträge der Kunden nicht für den eigenen Bedarf verwendet werden;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	
	
	ii. 	Angaben zur Sicherstellung, dass Kryptowerte der Kunden nicht für den eigenen Bedarf verwendet werden;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	
	
	iii. 	Angaben zur Sicherstellung, dass die Wallets, in denen die Kryptowerte der Kunden aufbewahrt werden, sich von den eigenen Wallets des Antragstellers unterscheiden;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	
	b.
	Eine ausführliche Beschreibung des Genehmigungssystems für kryptografische Schlüssel und des Schutzes kryptografischer Schlüssel, einschließlich Multi-Signatur-Wallets;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	c.
	Angaben dazu, wie der Antragsteller Kryptowerte seiner Kunden trennt, auch von Kryptowerten anderer Kunden, wenn Wallets Kryptowerte von mehreren Kunden enthalten (Gemeinschaftskonten);
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	d.
	eine Beschreibung des Verfahrens, mit dem sichergestellt wird, dass Geldbeträge von Kunden, bei denen es sich nicht um E-Geld-Token handelt, bis zum Ende des Geschäftstages, der auf den Tag folgt, an dem diese Geldbeträge eingegangen sind, bei einer Zentralbank oder einem Kreditinstitut hinterlegt und auf einem Konto verwahrt werden, das getrennt von den Konten geführt wird, auf denen Geldbeträge des Antragstellers deponiert sind;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	e.
	falls der Antragsteller nicht beabsichtigt, Geldbeträge bei der zuständigen Zentralbank zu hinterlegen, Angaben dazu, anhand welcher Faktoren der Antragsteller die Kreditinstitute auswählt, bei denen er die Geldbeträge seiner Kunden hinterlegt, einschließlich der Diversifizierungsstrategie des Antragstellers, falls vorhanden, und der Häufigkeit der Überprüfung der Auswahl der Kreditinstitute, bei denen er die Geldbeträge seiner Kunden hinterlegt;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	f.
	Angaben dazu, wie der Antragsteller dafür sorgt, dass die Kunden in klarer, prägnanter und verständlicher Sprache über die wichtigsten Aspekte der Systeme, Strategien und Verfahren des Antragstellers im Hinblick auf die Einhaltung von Art. 70 Abs. 1, 2 und 3 MiCAR informiert werden.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	Art. 70 MiCAR
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	(1)
	Sofern Kryptowerte von Kunden oder die Mittel für den Zugang zu solchen Kryptowerten gehalten werden: Beschreibung der Vorkehrungen und Begründung deren Angemessenheit, um insbesondere im Falle der Insolvenz die Eigentumsrechte der Kunden zu schützen und zu verhindern, dass die Kryptowerte von Kunden für eigene Rechnung verwendet werden.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	(2)
	Sofern das Geschäftsmodell oder die Kryptowerte-Dienstleistungen das Halten von Geldbeträgen von Kunden erfordert, bei denen es sich nicht um E-Geld-Token handelt: Beschreibung und Begründung der Angemessenheit der Vorkehrungen, um die Eigentumsechte der Kunden zu schützen und zu verhindern, dass Geldbeträge von Kunden für eigene Rechnung verwendet werden.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	(4)
	Sofern Zahlungsdienste erbracht werden: Ist sichergestellt, dass die Kunden über 
a. 	die Art dieser Dienste und die dafür geltenden Geschäftsbedingungen, einschließlich Verweisen auf das geltende nationale Recht und die Rechte der Kunden; 
b. 	darüber, ob diese Dienste unmittelbar von ihnen oder von einem Dritten erbracht werden.  
	
	

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
10. RTS62 (analog 5. RTS60)
10.1. Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. k MiCAR übermitteln Antragsteller, die beabsichtigen, Kryptowerte von Kunden oder die Mittel für den Zugang zu solchen Kryptowerten oder Geldbeträge von Kunden, die keine E-Geld-Token sind, zu halten, der zuständigen Behörde eine ausführliche Beschreibung ihrer Verfahren für die Trennung der Kryptowerte und Geldbeträge von Kunden, die Folgendes umfasst:
a. 	Angaben dazu, wie der Antragsteller dafür sorgt, dass:
i. 	Geldbeträge der Kunden nicht für den eigenen Bedarf verwendet werden;
ii. 	Kryptowerte der Kunden nicht für den eigenen Bedarf verwendet werden;
iii. 	die Wallets, in denen die Kryptowerte der Kunden aufbewahrt werden, sich von den eigenen Wallets des Antragstellers unterscheiden;
b. 	eine ausführliche Beschreibung des Genehmigungssystems für kryptografische Schlüssel und des Schutzes kryptografischer Schlüssel, einschließlich Multi-Signatur-Wallets;
c. 	Angaben dazu, wie der Antragsteller Kryptowerte seiner Kunden trennt, auch von Kryptowerten anderer Kunden, wenn Wallets Kryptowerte von mehreren Kunden enthalten (Gemeinschaftskonten);
d. 	eine Beschreibung des Verfahrens, mit dem sichergestellt wird, dass Geldbeträge von Kunden, bei denen es sich nicht um E-Geld-Token handelt, bis zum Ende des Geschäftstages, der auf den Tag folgt, an dem diese Geldbeträge eingegangen sind, bei einer Zentralbank oder einem Kreditinstitut hinterlegt und auf einem Konto verwahrt werden, das getrennt von den Konten geführt wird, auf denen Geldbeträge des Antragstellers deponiert sind;
e. 	falls der Antragsteller nicht beabsichtigt, Geldbeträge bei der zuständigen Zentralbank zu hinterlegen, Angaben dazu, anhand welcher Faktoren der Antragsteller die Kreditinstitute auswählt, bei denen er die Geldbeträge seiner Kunden hinterlegt, einschließlich der Diversifizierungsstrategie des Antragstellers, falls vorhanden, und der Häufigkeit der Überprüfung der Auswahl der Kreditinstitute, bei denen er die Geldbeträge seiner Kunden hinterlegt;
f. 	Angaben dazu, wie der Antragsteller dafür sorgt, dass die Kunden in klarer, prägnanter und verständlicher Sprache über die wichtigsten Aspekte der Systeme, Strategien und Verfahren des Antragstellers im Hinblick auf die Einhaltung von Artikel 70 Absätze 1, 2 und 3 der Verordnung (EU) 2023/1114 informiert werden.
10.2. Gemäß Art. 70 Abs. 5 MiCAR stellen Anbieter von Krypto-Dienstleistungen, bei denen es sich um E-Geld-Institute oder Zahlungsinstitute handelt, die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Informationen nur in Bezug auf die Trennung der Kryptowerte der Kunden zur Verfügung.
Art. 70 MiCAR
1. 	Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die Kryptowerte von Kunden oder die Mittel für den Zugang zu solchen Kryptowerten halten, treffen angemessene Vorkehrungen, um insbesondere im Falle der Insolvenz des Anbieters von Kryptowerte-Dienstleistungen die Eigentumsrechte der Kunden zu schützen und zu verhindern, dass die Kryptowerte von Kunden für eigene Rechnung verwendet werden. 
2. 	Erfordern das Geschäftsmodell oder die Kryptowerte-Dienstleistungen das Halten von Geldbeträgen von Kunden, bei denen es sich nicht um E-Geld-Token handelt, so treffen die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen angemessene Vorkehrungen, um die Eigentumsechte der Kunden zu schützen und zu verhindern, dass Geldbeträge von Kunden für eigene Rechnung verwendet werden. 
3. 	1. Die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen zahlen diese Geldbeträge bis zum Ende des Werktags, der auf den Tag folgt, an dem die Geldbeträge der Kunden, bei denen es sich nicht um E-Geld-Token handelt, eingegangen sind, bei einem Kreditinstitut oder einer Zentralbank ein.
2. Die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die einem Kreditinstitut oder bei einer Zentralbank gehaltenen Geldbeträge von Kunden, bei denen es sich nicht um E-Geld-Token handelt, auf Konten geführt werden, die separat von Konten identifizierbar sind, auf denen Geldbeträge der Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen geführt werden. 
4. 	1. Die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen können selbst oder über einen Dritten Zahlungsdienste im Zusammenhang mit den von ihnen angebotenen Kryptowerte-Dienstleistungen erbringen, sofern der Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen selbst oder der Dritte im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2015/2366 für die Erbringung dieser Dienstleistungen zugelassen ist.
2. Werden Zahlungsdienste erbracht, unterrichten die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen ihre Kunden über Folgendes:
a. 	die Art dieser Dienste und die dafür geltenden Geschäftsbedingungen, einschließlich Verweisen auf das geltende nationale Recht und die Rechte der Kunden; 
b. 	darüber, ob diese Dienste unmittelbar von ihnen oder von einem Dritten erbracht werden. 
 5. 	Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, bei denen es sich um E-Geld-Institute, Zahlungsinstitute oder Kreditinstitute handelt.
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Bitte fügen Sie dem Antrag entsprechende Weisungen, Beschreibungen, Aufklärungsblätter, Prozessvisualisierungen, etc. bei und tragen Sie die Beilagen in die untenstehende Beilagenbox ein.
Über den Normtext hinaus gibt es derzeit keine Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	
	12.1.1.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	12.1.1.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc205276752]Beschwerdewesen 11. RTS62
[Die Position dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.] 
Nachfolgende Person(en) ist/sind für die Ressourcen des Beschwerdemanagements zuständig:
	
	
	Wurde bereits ein Gewährsformular ausgefüllt?
	Bitte ausfüllen, falls noch kein Gewährsformular vorliegt.
	Lebenslauf
	Nachweise

	Nr.
	Vor- & Nachname
	Ja
	Nein >
	Geburtsdatum
	Adresse
	Staatsangehörigkeit
	
	

	11.1.[#]
	[hier eintragen]
	☐	☐	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[bei Bedarf]
	☐	☐
	11.1.[#]
	[hier eintragen]
	☐	☐	[hier eintragen]
	[hier eintragen]
	[bei Bedarf]
	☐	☐


	Detail-Check
	Erledigt

	
	RTS62
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	11.
	Die Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wurden ausführlich beschrieben.
Diese umfassen die folgenden Angaben:
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	a.
	Angaben zu den personellen und technischen Ressourcen, die für die Bearbeitung von Beschwerden bereitgestellt werden;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	b.
	Die obige Liste wurde vollständig ausgefüllt. Es wurde jeweils ein ausführlicher Lebenslauf mit Angaben über den einschlägigen Bildungs- und Berufsabschluss und die Berufserfahrung, zum Nachweis der Kenntnisse, Fähigkeiten und Berufserfahrung für die Wahrnehmung der dieser Person übertragenen Aufgaben, beigelegt.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	
	c.
	Angaben dazu, wie der Antragsteller die Einhaltung der Delegierten Verordnung der Kommission zur Festlegung technischer Standards nach Art. 71 Abs. 5 MiCAR (RTS-Beschwerden) sicherstellt;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	
	d.
	Angaben dazu, wie der Antragsteller Kunden oder potenzielle Kunden über die Möglichkeit informieren wird, kostenlos eine Beschwerde einzureichen, sofern diese Informationen auf der Website des Antragstellers oder auf einem anderen relevanten digitalen Gerät, das von Kunden für den Zugang zu den Krypto-Dienstleistungen verwendet werden kann, verfügbar sind, und Inhalt der bereitgestellten Informationen;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	e.
	die Aufzeichnungsregelung des Antragstellers im Zusammenhang mit Beschwerden;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	f.
	die in den Verfahren des Antragstellers für die Bearbeitung von Beschwerden vorgesehene Frist für die Untersuchung, Beantwortung und gegebenenfalls die Ergreifung von Maßnahmen als Reaktion auf die eingegangenen Beschwerden;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	g.
	Angaben dazu, wie der Antragsteller die Kunden oder potenziellen Kunden über die verfügbaren Abhilfemaßnahmen informieren wird;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	
	h.
	die wichtigsten Verfahrensschritte des Antragstellers bei der Entscheidung über eine Beschwerde und die Art und Weise, wie der Antragsteller diese Entscheidung dem Kunden oder potenziellen Kunden, der die Beschwerde eingereicht hat, mitteilen wird.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
11. RTS62 
11. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. l der MiCAR übermitteln Antragsteller der zuständigen Behörde eine ausführliche Beschreibung ihrer Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden, die Folgendes umfasst:
a. 	Angaben zu den personellen und technischen Ressourcen, die für die Bearbeitung von Beschwerden bereitgestellt werden;
b. 	Angaben zu der Person, die für die Ressourcen des Beschwerdemanagements zuständig ist, einschließlich eines ausführlichen Lebenslaufs mit Angaben über den einschlägigen Bildungs- und Berufsabschluss und die Berufserfahrung, zum Nachweis der Kenntnisse, Fähigkeiten und Berufserfahrung für die Wahrnehmung der dieser Person übertragenen Aufgaben;
c. 	Angaben dazu, wie der Antragsteller die Einhaltung der Delegierten Verordnung der Kommission zur Festlegung technischer Standards nach Artikel 71 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2023/1114 (RTS-Beschwerden) sicherstellt;
d. 	Angaben dazu, wie der Antragsteller Kunden oder potenzielle Kunden über die Möglichkeit informieren wird, kostenlos eine Beschwerde einzureichen, sofern diese Informationen auf der Website des Antragstellers oder auf einem anderen relevanten digitalen Gerät, das von Kunden für den Zugang zu den Krypto-Dienstleistungen verwendet werden kann, verfügbar sind, und Inhalt der bereitgestellten Informationen;
e. 	die Aufzeichnungsregelung des Antragstellers im Zusammenhang mit Beschwerden;
f. 	die in den Verfahren des Antragstellers für die Bearbeitung von Beschwerden vorgesehene Frist für die Untersuchung, Beantwortung und gegebenenfalls die Ergreifung von Maßnahmen als Reaktion auf die eingegangenen Beschwerden;
g. 	Angaben dazu, wie der Antragsteller die Kunden oder potenziellen Kunden über die verfügbaren Abhilfemaßnahmen informieren wird;
h. 	die wichtigsten Verfahrensschritte des Antragstellers bei der Entscheidung über eine Beschwerde und die Art und Weise, wie der Antragsteller diese Entscheidung dem Kunden oder potenziellen Kunden, der die Beschwerde eingereicht hat, mitteilen wird.
RTS-Beschwerden
Auf eine vollständige Wiedergabe des RTS-Beschwerden wird hier bewusst verzichtet, da dies weder erforderlich noch zielführend ist. Bitte entnehmen Sie bei Bedarf die genauen Bestimmungen direkt dem RTS. Nachfolgend werden jedoch exemplarisch einige ausgewählte Punkte aufgelistet, die in der Beschreibung jedenfalls adressiert werden sollten:
· Öffentlich zugängliche Beschwerdeprozedur: Klar beschrieben, gebührenfrei, mehrsprachig – samt Standard-Formular online.
· Governance & Ressourcen: Ein konfliktfreies Complaint-Team mit direkter Berichtslinie zum Leitungsorgan; Board genehmigt und überwacht das Verfahren.
· Ablauf & Fristen: Eingang sofort bestätigen; vollständige Bearbeitung ≤ 2 Monate (Verlängerung nur mit Begründung).
· Dokumentation & Datenanalyse: Jede Beschwerde elektronisch erfassen, Kennzahlen laufend auswerten und für Prozessverbesserungen nutzen.
· Schulung & Kommunikation: Relevantes Personal regelmässig schulen; Antworten in der Sprache des Beschwerdeführers und klar verständlich.
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Gemäss Art. 11.c RTS62 sind auch Angaben darüber erforderlich, wie der Antragsteller die Einhaltung der Anforderungen aus dem RTS-Beschwerden sicherstellt. Dieser ist keineswegs zu unterschätzen, da er verhältnismässig umfangreiche Vorgaben enthält. Der Gesuchsteller ist selbst dafür verantwortlich darzulegen, dass die darin genannten Anforderungen erfüllt sind, und zu begründen, warum diese ausreichend abgedeckt sind.
Die Angaben zu Art. 11.b. RTS62 sind in obige Liste einzutragen. Bitte beachten Sie, dass dies nicht die Beschreibung der eingesetzten Ressourcen ersetzt.
Bitte fügen Sie dem Antrag entsprechende Weisungen, Beschreibungen, Aufklärungsblätter, Prozessvisualisierungen, etc. bei und tragen Sie die Beilagen in die untenstehende Beilagenbox ein.
Über den Normtext hinaus gibt es derzeit keine Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	
	11.[2]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	11.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]






[bookmark: _Toc175494159][bookmark: _Toc205276753]Dienstleisterspezifischer Antragsteil
[bookmark: _Toc175494160][bookmark: _Toc205276754]Verwahrung- und Verwaltung 12. RTS62 (6. RTS60)
Diese Dienstleistung wird beantragt:	 ☐ nein  	☐ ja >	
	Hinweis: Falls diese Dienstleistung beantragt wird, ist dieser Abschnitt gemäss den unten angegebenen Punkten zu befüllen sowie die entsprechenden Informationen zu beschreiben/vorzulegen.
Sofern diese Dienstleistung nicht beantragt wird, bitten wir Sie die nachfolgenden Punkte dieses Abschnittes (diese Hinweisbox und alles danach) zu löschen. 
WICHTIG: Bitte löschen Sie nicht die Überschrift und die Frage oberhalb dieser Hinweisbox! Die Struktur soll jedenfalls beibehalten werden!
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



[Die Position dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check (sofern einschlägig)
	Erledigt

	
	RTS62 (analog RTS60)
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	12.
	Die folgenden Informationen/Unterlagen wurden beschrieben/übermittelt:
	
	

	
	
	a.
	die Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Art der den Kunden angebotenen Verwahrung samt den in den Beilagenboxen genannten Unterlagen.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	b.
	die Verwahrungs- und Verwaltungsgrundsätze des Antragstellers, einschließlich einer Beschreibung der ermittelten Quellen operationeller Risiken und IKT-Risiken für die Verwahrung und Kontrolle der Kryptowerte oder der Mittel für den Zugang zu den Kryptowerten der Kunden, zusammen mit einer Beschreibung der folgenden Punkte:
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	
	i. 	Strategien und Verfahren sowie eine Beschreibung der Vorkehrungen zur Einhaltung von Art. 75 Abs. 8 MiCAR;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	
	ii. 	Strategien und Verfahren sowie eine Beschreibung der Systeme und Kontrollen zur Steuerung operationeller Risiken und IKT-Risiken, auch wenn die Verwahrung und Verwaltung von Kryptowerten für Kunden an einen Dritten ausgelagert werden;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	
	iii. 	Strategien und Verfahren in Bezug auf die Systeme, mit denen die Ausübung der mit den Kryptowerten verbundenen Rechte durch die Kunden sichergestellt wird, sowie eine Beschreibung dieser Systeme;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	
	iv. 	Verfahren und eine Beschreibung der Systeme, mit denen die Rückgabe von Kryptowerten oder der Mittel für den Zugang für die Kunden sichergestellt wird;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	c.
	Informationen darüber, wie die Kryptowerte und die Mittel für den Zugang zu solchen Kryptowerten für Kunden ermittelt werden;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	d.
	Informationen über Vorkehrungen zur Minimierung des Risikos des Verlusts von Kryptowerten oder von Mitteln für den Zugang zu Kryptowerten;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	e.
	wenn der Anbieter von Krypto-Dienstleistungen die Verwahrung und Verwaltung von Kryptowerten für Kunden an Dritte übertragen hat, zusätzlich:
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	
	i.  Angaben zur Identität von Dritten, die Kryptowerte verwahren und verwalten, sowie deren Status gemäß Art. 59 oder Art. 60 MiCAR;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	
	ii.  eine Beschreibung aller Funktionen im Zusammenhang mit der Verwahrung und Verwaltung von Kryptowerten, die vom Anbieter von Krypto-Dienstleistungen übertragen wurden, eine Liste etwaiger Beauftragter bzw. Unterbeauftragter und etwaiger Interessenkonflikte, die sich aus einer solchen Beauftragung ergeben könnten;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	
	iii. eine Beschreibung, wie der Antragsteller beabsichtigt, die Übertragung oder Weiterübertragung von Befugnissen zu überwachen.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	Art. 75 Abs. 1, 3 & 8 MiCAR
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	(1)
	Die beigelegte Vereinbarung mit den Kunden über Pflichten und Aufgaben des Dienstleisters enthalten:
	
	☐

	
	
	a.
		Angaben zur Identität der Vertragspartner,
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	b.
		Angaben zur Art der erbrachten Kryptowerte-Dienstleistung und eine Beschreibung dieser Dienstleistung,
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	c.
	die Verwahrstrategie,
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	d.
		Angaben zu den Mitteln für die Kommunikation zwischen dem Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen und dem Kunden, einschließlich des Authentifizierungssystems des Kunden,
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	e.
	eine Beschreibung der vom Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen verwendeten Sicherheitssysteme,
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	f.
	Angaben zu den vom Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen erhobenen Gebühren, Kosten und Entgelten,
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	g.
	einen Hinweis auf das anwendbare Recht.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	(3)
	1.
	Die Verwahrstrategie wurde beigelegt (siehe Beilagenbox). 
	
	☐

	
	
	
	Es wurde beschrieben und begründet, dass diese interne Vorschriften und Verfahren enthält, anhand derer die sichere Aufbewahrung oder Kontrolle solcher Kryptowerte oder der Mittel für den Zugang zu den Kryptowerten sichergestellt wird.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	
	2.
	Es wurde beschrieben und begründet, dass durch die Verwahrstrategie das Risiko des Verlusts der Kryptowerte der Kunden, der mit diesen Kryptowerten verbundenen Rechte oder der Mittel für den Zugang zu den Kryptowerten aufgrund von Betrug, Cyberbedrohungen oder Fahrlässigkeit minimiert wird.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	3.
	Es ist sichergestellt, dass den Kunden wird auf Anfrage eine Zusammenfassung der Verwahrstrategie in elektronischem Format zur Verfügung gestellt wird.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	(8)
	1.
	Es wurde beschrieben und begründet, dass sichergestellt wurde, dass Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die Kryptowerte für Kunden verwahren oder verwalten, ihren Kunden für Verluste von Kryptowerten oder der Mittel für den Zugang zu diesen Kryptowerten, die infolge von Vorfällen erlitten werden, die diesen Anbietern von Kryptowerte-Dienstleistungen zuzuschreiben sind, haften. […]
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
12. RTS62 (analog 6. RTS60)
12. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. m MiCAR übermitteln Antragsteller, die beabsichtigen, Kryptowerte für Kunden zu verwahren und zu verwalten, der zuständigen Behörde alle folgenden Informationen:
a. 	eine Beschreibung der Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Art der den Kunden angebotenen Verwahrung, eine Kopie der Standardvereinbarung des Antragstellers über die Verwahrung und Verwaltung von Kryptowerten für Kunden gemäß Artikel 75 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/1114 und eine Kopie der Zusammenfassung der Verwahrungsgrundsätze, die den Kunden gemäß Artikel 75 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2023/1114 zur Verfügung gestellt werden;
b. 	die Verwahrungs- und Verwaltungsgrundsätze des Antragstellers, einschließlich einer Beschreibung der ermittelten Quellen operationeller Risiken und IKT-Risiken für die Verwahrung und Kontrolle der Kryptowerte oder der Mittel für den Zugang zu den Kryptowerten der Kunden, zusammen mit einer Beschreibung der folgenden Punkte:
i. 	Strategien und Verfahren sowie eine Beschreibung der Vorkehrungen zur Einhaltung von Artikel 75 Absatz 8 der Verordnung (EU) 2023/1114;
ii. 	Strategien und Verfahren sowie eine Beschreibung der Systeme und Kontrollen zur Steuerung operationeller Risiken und IKT-Risiken, auch wenn die Verwahrung und Verwaltung von Kryptowerten für Kunden an einen Dritten ausgelagert werden;
iii. 	Strategien und Verfahren in Bezug auf die Systeme, mit denen die Ausübung der mit den Kryptowerten verbundenen Rechte durch die Kunden sichergestellt wird, sowie eine Beschreibung dieser Systeme;
iv. 	Verfahren und eine Beschreibung der Systeme, mit denen die Rückgabe von Kryptowerten oder der Mittel für den Zugang für die Kunden sichergestellt wird;
c. 	Informationen darüber, wie die Kryptowerte und die Mittel für den Zugang zu solchen Kryptowerten für Kunden ermittelt werden;
d. 	Informationen über Vorkehrungen zur Minimierung des Risikos des Verlusts von Kryptowerten oder von Mitteln für den Zugang zu Kryptowerten;
e. 	wenn der Anbieter von Krypto-Dienstleistungen die Verwahrung und Verwaltung von Kryptowerten für Kunden an Dritte übertragen hat, zusätzlich:
i. 	Angaben zur Identität von Dritten, die Kryptowerte verwahren und verwalten, sowie deren Status gemäß Artikel 59 oder Artikel 60 der Verordnung (EU) 2023/1114;
ii. 	eine Beschreibung aller Funktionen im Zusammenhang mit der Verwahrung und Verwaltung von Kryptowerten, die vom Anbieter von Krypto-Dienstleistungen übertragen wurden, eine Liste etwaiger Beauftragter bzw. Unterbeauftragter und etwaiger Interessenkonflikte, die sich aus einer solchen Beauftragung ergeben könnten;
iii. 	eine Beschreibung, wie der Antragsteller beabsichtigt, die Übertragung oder Weiterübertragung von Befugnissen zu überwachen.
Art. 75 Abs. 1, 3 & 8 MiCAR (Auszug: beschränkt auf die direkt von 12. RTS62 adressierten Bestimmungen)
1. 	Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die Kryptowerte für Kunden verwahren oder verwalten, schließen mit ihren Kunden eine Vereinbarung, in der ihre Pflichten und Aufgaben festgelegt werden. Eine solche Vereinbarung muss zumindest Folgendes enthalten:
a. 	Angaben zur Identität der Vertragspartner,
b. 	Angaben zur Art der erbrachten Kryptowerte-Dienstleistung und eine Beschreibung dieser Dienstleistung,
c. 	die Verwahrstrategie,
d. 	Angaben zu den Mitteln für die Kommunikation zwischen dem Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen und dem Kunden, einschließlich des Authentifizierungssystems des Kunden,
e. 	eine Beschreibung der vom Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen verwendeten Sicherheitssysteme,
f. 	Angaben zu den vom Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen erhobenen Gebühren, Kosten und Entgelten,
g. 	einen Hinweis auf das anwendbare Recht.
3. 	1. Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die Kryptowerte für Kunden verwahren oder verwalten, legen eine Verwahrstrategie mit internen Vorschriften und Verfahren fest, anhand derer die sichere Aufbewahrung oder Kontrolle solcher Kryptowerte oder der Mittel für den Zugang zu den Kryptowerten sichergestellt wird.
2. Mit der in Unterabsatz 1 genannten Verwahrstrategie wird das Risiko des Verlusts der Kryptowerte der Kunden, der mit diesen Kryptowerten verbundenen Rechte oder der Mittel für den Zugang zu den Kryptowerten aufgrund von Betrug, Cyberbedrohungen oder Fahrlässigkeit minimiert.
3. Den Kunden wird auf Anfrage eine Zusammenfassung der Verwahrstrategie in elektronischem Format zur Verfügung gestellt.
8. 	1. Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die Kryptowerte für Kunden verwahren oder verwalten, haften ihren Kunden für Verluste von Kryptowerten oder der Mittel für den Zugang zu diesen Kryptowerten, die infolge von Vorfällen erlitten werden, die diesen Anbietern von Kryptowerte-Dienstleistungen zuzuschreiben sind. [Die Haftung der Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen ist auf den Marktwert der verloren gegangenen Kryptowerte zum Zeitpunkt des Verlusts begrenzt.]
2. [Zu den nicht dem Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen zuzuschreibenden Vorfällen gehören alle Ereignisse, bei denen der Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen nachweist, dass sie unabhängig von der Erbringung der betreffenden Dienstleistung oder von den Tätigkeiten des Anbieters von Kryptowerte-Dienstleistungen aufgetreten sind, etwa ein mit dem Betrieb des Distributed Ledger verbundenes Problem, über das der Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen keine Kontrolle hat.]
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Für die gegenständlichen Zwecke werden nur die direkt vom RTS62 adressierten Bestimmungen aus Art. 75 MiCAR wiedergegeben. Eine vollständige Widergabe würden den Rahmen sprengen und über die gegenständlichen Zwecke hinausgehen. Gleichwohl ist im Rahmen des (Vor-)Gesuchs die Einhaltung aller Vorgaben aus Art. 75 MiCAR im Detail zu beschreiben und ggf. nachzuweisen.
Bitte fügen Sie dem Antrag entsprechende Weisungen, Beschreibungen, Aufklärungsblätter, Prozessvisualisierungen, etc. bei und tragen Sie die Beilagen in die untenstehende Beilagenbox ein.
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	☐	12.1.2.1
	Standardvereinbarung Verwahrung und Verwaltung 
	[Datum]
	[Hinweis: Diese Anforderung ergibt sich aus Pkt. 12.a. RTS62 bzw. 6.a. RTS60: eine Kopie der Standardvereinbarung des Antragstellers über die Verwahrung und Verwaltung von Kryptowerten für Kunden gemäß Artikel 75 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/1114 | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	☐	12.1.2.2
	Zusammenfassung Verwahrungsgrundsätze
	[Datum]
	[Hinweis: Diese Anforderung ergibt sich insb. aus Pkt. 12.a. RTS62 bzw. 6.a. RTS60: eine Kopie der Zusammenfassung der Verwahrungsgrundsätze, die den Kunden gemäß Artikel 75 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2023/1114 zur Verfügung gestellt werden | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	☐	12.1.2.3
	Verwahrstrategie
	[Datum]
	[Hinweis: Diese Anforderung ergibt sich insb. aus Art. 75 Abs. 3. MiCAR: Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die Kryptowerte für Kunden verwahren oder verwalten, legen eine Verwahrstrategie mit internen Vorschriften und Verfahren fest, anhand derer die sichere Aufbewahrung oder Kontrolle solcher Kryptowerte oder der Mittel für den Zugang zu den Kryptowerten sichergestellt wird. Bitte Hinweisbox löschen]

	
	
	12.1.2.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	12.1.2.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc175494163][bookmark: _Toc205276755]Handelsplattform 13. RTS62 (7. RTS60)
Diese Dienstleistung wird beantragt:	 ☐ nein  	☐ ja >	
	Hinweis: Falls diese Dienstleistung beantragt wird, ist dieser Abschnitt gemäss den unten angegebenen Punkten zu befüllen sowie die entsprechenden Informationen zu beschreiben/vorzulegen.
Sofern diese Dienstleistung nicht beantragt wird, bitten wir Sie die nachfolgenden Punkte dieses Abschnittes (diese Hinweisbox und alles danach) zu löschen. 
WICHTIG: Bitte löschen Sie nicht die Überschrift und die Frage oberhalb dieser Hinweisbox! Die Struktur soll jedenfalls beibehalten werden!
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



[Die Position dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check (sofern einschlägig)
	Erledigt

	
	RTS62 (analog RTS60)
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	13.1.
	Die folgenden Informationen/Unterlagen wurden beschrieben/übermittelt:
	
	☐

	
	
	a.
	die Vorschriften für die Zulassung von Kryptowerten zum Handel;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	b.
	das Genehmigungsverfahren für die Zulassung von Kryptowerten zum Handel, einschließlich der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	c.
	die Liste aller Kategorien von Kryptowerten, die nicht zum Handel zugelassen werden, und die Gründe für diesen Ausschluss;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	d.
	die Strategien, Verfahren und Gebühren für die Zulassung zum Handel, gegebenenfalls zusammen mit einer Beschreibung der Mitgliedschaft, der Rabatte und der damit verbundenen Bedingungen;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	e.
	die Vorschriften für die Auftragsausführung, einschließlich etwaiger Stornierungsverfahren für ausgeführte Aufträge und Verfahren für die Offenlegung dieser Informationen gegenüber Marktteilnehmern;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	f.
	die Strategien, Verfahren und Methoden zur Beurteilung der Eignung von Kryptowerten gemäß Art. 76 Abs. 2 MiCAR;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	g.
	die Systeme, Verfahren und Vorkehrungen, die eingerichtet wurden, um Art. 76 Abs. 7 der MiCAR zu entsprechen;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	h.
	die Art und Weise der Veröffentlichung von Geld- und Briefkursen, die Tiefe der Handelsinteressen zu den Preisen, die über ihre Handelsplattformen für Kryptowerte gehandelt werden, sowie den Kurs, das Volumen und den Zeitpunkt der Geschäfte, die in Bezug auf Kryptowerte, die auf ihrer Handelsplattform gehandelt werden, getätigt werden, gemäß Art. 76 Abs. 9 und 10 MiCAR;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	i.
	die Gebührenstrukturen und eine Darlegung, wie diese Gebührenstrukturen mit Art. 76 Abs. 13 MiCAR in Einklang stehen;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	j.
	die Systeme, Verfahren und Vorkehrungen, die getroffen wurden, um der zuständigen Behörde Daten über alle Aufträge zur Verfügung zu stellen, oder den Mechanismus, der sicherstellt, dass die zuständige Behörde Zugang zum Auftragsbuch und zu allen anderen Handelssystemen hat;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	k.
	in Bezug auf die Abwicklung von Transaktionen zusätzlich:
	
	☐

	
	
	
	i. ob die endgültige Abwicklung von Transaktionen über den Distributed Ledger oder außerhalb des Distributed Ledger eingeleitet wird;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	
	ii. den Zeitrahmen, innerhalb dessen die endgültige Abwicklung von Kryptowerte-Transaktionen eingeleitet wird;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	
	iii. die Art und Weise, wie die Verfügbarkeit von Geldbeträgen und Kryptowerten überprüft werden kann;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	
	iv. die Art und Weise, wie die relevanten Angaben zu Transaktionen bestätigt werden können;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	
	v. die vorgesehenen Maßnahmen zur Begrenzung gescheiterter Abwicklungen;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	
	vi. den Zeitpunkt, zu dem die Abwicklung endgültig ist, und den Zeitpunkt, zu dem die endgültige Abwicklung nach der Ausführung der Transaktion eingeleitet wird;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	l.
	die Strategien, Verfahren und Systeme zur Aufdeckung und Verhinderung von Marktmissbrauch, einschließlich Informationen über die Mitteilungen an die zuständige Behörde über mögliche Fälle von Marktmissbrauch.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	Art. 76 Abs. 2, 7, 9, 10 & 13 MiCAR
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	(2)
	Es wurde sichergestellt, dass die Kryptowerte den Betriebsvorschriften der Handelsplattform entsprechen.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Die Eignung der Kryptowerte wurde unter Berücksichtigung der Erfahrung, der Erfolgsbilanz und des Leumunds des Emittenten (inkl. Entwicklungsteam) bewertet, insbesondere hinsichtlich:
· der Zuverlässigkeit der verwendeten technischen Lösungen und
· der potenziellen Verbindung zu illegalen oder betrügerischen Tätigkeiten
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	(7)
	Der Antragsteller verfügt über wirksame Systeme, Verfahren und Vorkehrungen, die sicherstellen, dass ihre Handelssysteme
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	a. 
	widerstandsfähig sind,
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	b. 
	über ausreichende Kapazitäten verfügen, um Spitzenvolumina an Aufträgen und Mitteilungen zu bewältigen,
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	c. 
	in der Lage sind, unter extremen Stressbedingungen auf den Märkten einen ordnungsgemäßen Handel sicherzustellen,
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	d. 
	in der Lage sind, Aufträge abzulehnen, die vorab festgelegte Volumen- und Preisschwellen überschreiten oder eindeutig fehlerhaft sind,
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	e. 
	vollständig geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Bedingungen gemäß den Buchstaben a bis d erfüllt sind,
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	f. 
	wirksamen Vorkehrungen zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs unterliegen, um im Falle eines Ausfalls des Handelssystems die Kontinuität ihrer Dienstleistungen sicherzustellen,
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	g. 
	in der Lage sind, Marktmissbrauch zu verhindern oder aufzudecken,
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	h. 
	hinreichend robust sind, um zu verhindern, dass sie zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung missbraucht werden.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	(9)
	Der Antragsteller veröffentlicht alle Geld- und Briefkurse sowie die Tiefe der Handelsinteressen zu diesen Preisen, die über ihre Handelsplattformen angezeigt werden.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Es ist sichergestellt, dass die obgenannten Informationen während der Handelszeiten kontinuierlich öffentlich zugänglich gemacht werden.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	(10)
	Der Antragsteller veröffentlicht Kurs, Volumen und Zeitpunkt der Geschäfte mit auf den Handelsplattformen gehandelten Kryptowerten; soweit technisch möglich, in Echtzeit.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	(13)
	Der Antragsteller hat sichergestellt, dass seine Gebührenstrukturen transparent, redlich und nichtdiskriminierend sind und dass sie keine Anreize schaffen, Aufträge so zu platzieren, zu ändern oder zu stornieren oder Geschäfte in einer Weise auszuführen, dass dies zu marktstörenden Handelsbedingungen oder Marktmissbrauch nach Titel VI beiträgt.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
13. RTS62 (analog 7. RTS60)
13.1. Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. n MiCAR übermitteln Antragsteller, die beabsichtigen, eine Handelsplattform für Kryptowerte zu betreiben, der zuständigen Behörde alle folgenden Informationen:
a. 	die Vorschriften für die Zulassung von Kryptowerten zum Handel;
b. 	das Genehmigungsverfahren für die Zulassung von Kryptowerten zum Handel, einschließlich der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849;
c. 	die Liste aller Kategorien von Kryptowerten, die nicht zum Handel zugelassen werden, und die Gründe für diesen Ausschluss;
d. 	die Strategien, Verfahren und Gebühren für die Zulassung zum Handel, gegebenenfalls zusammen mit einer Beschreibung der Mitgliedschaft, der Rabatte und der damit verbundenen Bedingungen;
e. 	die Vorschriften für die Auftragsausführung, einschließlich etwaiger Stornierungsverfahren für ausgeführte Aufträge und Verfahren für die Offenlegung dieser Informationen gegenüber Marktteilnehmern;
f. 	die Strategien, Verfahren und Methoden zur Beurteilung der Eignung von Kryptowerten gemäß Artikel 76 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2023/1114;
g. 	die Systeme, Verfahren und Vorkehrungen, die eingerichtet wurden, um Artikel 76 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2023/1114 zu entsprechen;
h. 	die Art und Weise der Veröffentlichung von Geld- und Briefkursen, die Tiefe der Handelsinteressen zu den Preisen, die über ihre Handelsplattformen für Kryptowerte gehandelt werden, sowie den Kurs, das Volumen und den Zeitpunkt der Geschäfte, die in Bezug auf Kryptowerte, die auf ihrer Handelsplattform gehandelt werden, getätigt werden, gemäß Artikel 76 Absätze 9 und 10 der Verordnung (EU) 2023/1114;
i. 	die Gebührenstrukturen und eine Darlegung, wie diese Gebührenstrukturen mit Artikel 76 Absatz 13 der Verordnung (EU) 2023/1114 in Einklang stehen;
j. 	die Systeme, Verfahren und Vorkehrungen, die getroffen wurden, um der zuständigen Behörde Daten über alle Aufträge zur Verfügung zu stellen, oder den Mechanismus, der sicherstellt, dass die zuständige Behörde Zugang zum Auftragsbuch und zu allen anderen Handelssystemen hat;
k. 	in Bezug auf die Abwicklung von Transaktionen zusätzlich:
i. 	ob die endgültige Abwicklung von Transaktionen über den Distributed Ledger oder außerhalb des Distributed Ledger eingeleitet wird;
ii. 	den Zeitrahmen, innerhalb dessen die endgültige Abwicklung von Kryptowerte-Transaktionen eingeleitet wird;
iii. 	die Art und Weise, wie die Verfügbarkeit von Geldbeträgen und Kryptowerten überprüft werden kann;
iv. 	die Art und Weise, wie die relevanten Angaben zu Transaktionen bestätigt werden können;
v. 	die vorgesehenen Maßnahmen zur Begrenzung gescheiterter Abwicklungen;
vi. 	den Zeitpunkt, zu dem die Abwicklung endgültig ist, und den Zeitpunkt, zu dem die endgültige Abwicklung nach der Ausführung der Transaktion eingeleitet wird;
l. 	die Strategien, Verfahren und Systeme zur Aufdeckung und Verhinderung von Marktmissbrauch, einschließlich Informationen über die Mitteilungen an die zuständige Behörde über mögliche Fälle von Marktmissbrauch.
13.2. Antragsteller, die beabsichtigen, eine Handelsplattform für Kryptowerte zu betreiben, legen der zuständigen Behörde eine Kopie der Betriebsvorschriften der Handelsplattform sowie aller Verfahren und Systeme zur Aufdeckung und Verhinderung von Marktmissbrauch vor.
Art. 76 Abs. 2, 7, 9, 10 & 13 MiCAR (Auszug: beschränkt auf die direkt von 13. RTS62 adressierten Bestimmungen)
2. 	Vor der Zulassung von Kryptowerten zum Handel stellen Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die eine Handelsplattform für Kryptowerte betreiben, sicher, dass die Kryptowerte den Betriebsvorschriften der Handelsplattform entsprechen, und bewerten die Eignung des betreffenden Kryptowerts. Bei der Bewertung der Eignung eines Kryptowerts bewerten die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die eine Handelsplattform betreiben, insbesondere die Zuverlässigkeit der verwendeten technischen Lösungen und die potenzielle Verbindung zu illegalen oder betrügerischen Tätigkeiten, und berücksichtigen dabei die Erfahrung, die Erfolgsbilanz und den Leumund des Emittenten dieser Kryptowerte und seines Entwicklungsteams. Die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die eine Handelsplattform betreiben, bewerten auch die Eignung der in Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstaben a bis d genannten Kryptowerte, bei denen es sich nicht um vermögenswertereferenzierte Token oder E-Geld-Token handelt.
7. 	Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die eine Handelsplattform für Kryptowerte betreiben, müssen über wirksame Systeme, Verfahren und Vorkehrungen verfügen, um sicherzustellen, dass ihre Handelssysteme
a. 	widerstandsfähig sind,
b. 	über ausreichende Kapazitäten verfügen, um Spitzenvolumina an Aufträgen und Mitteilungen zu bewältigen,
c. 	in der Lage sind, unter extremen Stressbedingungen auf den Märkten einen ordnungsgemäßen Handel sicherzustellen,
d. 	in der Lage sind, Aufträge abzulehnen, die vorab festgelegte Volumen- und Preisschwellen überschreiten oder eindeutig fehlerhaft sind,
e. 	vollständig geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Bedingungen gemäß den Buchstaben a bis d erfüllt sind,
f. 	wirksamen Vorkehrungen zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs unterliegen, um im Falle eines Ausfalls des Handelssystems die Kontinuität ihrer Dienstleistungen sicherzustellen,
g. 	in der Lage sind, Marktmissbrauch zu verhindern oder aufzudecken,
h. 	hinreichend robust sind, um zu verhindern, dass sie zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung missbraucht werden.
9. 	Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die eine Handelsplattform für Kryptowerte betreiben, veröffentlichen alle Geld- und Briefkurse sowie die Tiefe der Handelsinteressen zu diesen Preisen, die über ihre Handelsplattformen angezeigt werden. Die betreffenden Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen machen diese Informationen während der Handelszeiten kontinuierlich öffentlich zugänglich.
10. 	Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die eine Handelsplattform für Kryptowerte betreiben, veröffentlichen Kurs, Volumen und Zeitpunkt der Geschäfte mit auf ihren Handelsplattformen gehandelten Kryptowerten. Sie veröffentlichen diese Einzelheiten für alle Transaktionen, soweit technisch möglich, in Echtzeit.
13. 	Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die eine Handelsplattform für Kryptowerte betreiben, stellen sicher, dass ihre Gebührenstrukturen transparent, redlich und nichtdiskriminierend sind und dass sie keine Anreize schaffen, Aufträge so zu platzieren, zu ändern oder zu stornieren oder Geschäfte in einer Weise auszuführen, dass dies zu marktstörenden Handelsbedingungen oder Marktmissbrauch nach Titel VI beiträgt.
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Für die gegenständlichen Zwecke werden nur die direkt vom RTS62 adressierten Bestimmungen aus Art. 76 MiCAR wiedergegeben. Eine vollständige Widergabe würden den Rahmen sprengen und über die gegenständlichen Zwecke hinausgehen. Gleichwohl ist im Rahmen des (Vor-)Gesuchs die Einhaltung aller Vorgaben aus Art. 76 MiCAR im Detail zu beschreiben und ggf. nachzuweisen.
Das Exemplar der Betriebsvorschriften für die Handelsplattform sowie aller Strategien und Verfahren zur Aufdeckung und Verhinderung von Marktmissbrauch nach Pkt. 13.2. RTS62 bzw. 7.2. RTS60 ist dem Antrag verpflichtend beizulegen. Siehe Beilagenbox.
Bitte fügen Sie dem Antrag entsprechende Weisungen, Beschreibungen, Aufklärungsblätter, Prozessvisualisierungen, etc. bei und tragen Sie die Beilagen in die untenstehende Beilagenbox ein.
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	☐	12.2.1
	Betriebsvorschriften 
	[Datum]
	[Hinweis: Diese Anforderung ergibt sich aus Pkt. 13.2. RTS62 bzw. 7.2. RTS60: Dem Antrag ist ein Exemplar der Betriebsvorschriften für die Handelsplattform sowie aller Strategien und Verfahren zur Aufdeckung und Verhinderung von Marktmissbrauch nach beizulegen. | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	
	12.2.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	12.2.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc175494164][bookmark: _Toc205276756]Tausch 14. RTS62 (8. RTS60)
Diese Dienstleistung wird beantragt:	 ☐ nein  	☐ ja >	
	Hinweis: Falls diese Dienstleistung beantragt wird, ist dieser Abschnitt gemäss den unten angegebenen Punkten zu befüllen sowie die entsprechenden Informationen zu beschreiben/vorzulegen.
Sofern diese Dienstleistung nicht beantragt wird, bitten wir Sie die nachfolgenden Punkte dieses Abschnittes (diese Hinweisbox und alles danach) zu löschen. 
WICHTIG: Bitte löschen Sie nicht die Überschrift und die Frage oberhalb dieser Hinweisbox! Die Struktur soll jedenfalls beibehalten werden!
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



[Die Position dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check (sofern einschlägig)
	Erledigt

	
	RTS62 (analog RTS60)
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	14.
	Die folgenden Informationen/Unterlagen wurden beschrieben/übermittelt:
	
	☐

	
	
	a. 
	die in Art. 77 Abs. 1 MiCAR festgelegte Geschäftspolitik (siehe Beilagenbox).
	
	☐

	
	
	b. 
	gemäß Art. 77 Abs. 2 MiCAR eine Beschreibung der Methode zur Bestimmung des Preises der Kryptowerte, die der Antragsteller zum Tausch gegen einen Geldbetrag oder gegen andere Kryptowerte vorschlägt, einschließlich der Art und Weise, wie sich das Volumen und die Marktvolatilität von Kryptowerten auf den Preismechanismus auswirken. 
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	Art. 77 Abs. 1 & 2 MiCAR
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	(1)
	Es wurde dargelegt, dass der Antragsteller eine nichtdiskriminierende Geschäftspolitik verfolgt, mit der insbesondere festgelegt wird, welche Art von Kunden er akzeptiert und welche Bedingungen diese Kunden zu erfüllen haben.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	(2)
	Der Antragsteller veröffentlicht einen festen Preis der Kryptowerte oder eine Methode zur Bestimmung des Preises der Kryptowerte, welchen er zum Tausch gegen einen Geldbetrag oder gegen andere Kryptowerte vorschlägt, sowie eine festgelegte anzuwendende Obergrenze für den zu tauschenden Betrag.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
14. RTS62 (analog 8. RTS60)
14. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. o MiCAR übermitteln Antragsteller, die beabsichtigen, Kryptowerte gegen einen Geldbetrag oder andere Kryptowerte zu tauschen, der zuständigen Behörde alle folgenden Informationen:
a. 	eine Beschreibung der gemäß Artikel 77 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/1114 festgelegten Geschäftspolitik;
b. 	gemäß Artikel 77 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2023/1114 eine Beschreibung der Methode zur Bestimmung des Preises der Kryptowerte, die der Antragsteller zum Tausch gegen einen Geldbetrag oder gegen andere Kryptowerte vorschlägt, einschließlich der Art und Weise, wie sich das Volumen und die Marktvolatilität von Kryptowerten auf den Preismechanismus auswirken. 
Art. 77 Abs. 1 & 2 MiCAR (Auszug: beschränkt auf die direkt von 14. RTS62 adressierten Bestimmungen)
1. 	Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die Kryptowerte gegen einen Geldbetrag oder gegen andere Kryptowerte tauschen, verfolgen eine nichtdiskriminierende Geschäftspolitik, mit der insbesondere festgelegt wird, welche Art von Kunden sie akzeptieren und welche Bedingungen diese Kunden zu erfüllen haben.
2. 	Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die Kryptowerte gegen einen Geldbetrag oder gegen andere Kryptowerte tauschen, veröffentlichen einen festen Preis der Kryptowerte oder eine Methode zur Bestimmung des Preises der Kryptowerte, die sie zum Tausch gegen einen Geldbetrag oder gegen andere Kryptowerte vorschlagen, sowie die von diesem Anbieter für Kryptowerte-Dienstleistungen festgelegte anzuwendende Obergrenze für den zu tauschenden Betrag.
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Für die gegenständlichen Zwecke werden nur die direkt vom RTS62 adressierten Bestimmungen aus Art. 77 MiCAR wiedergegeben. Eine vollständige Widergabe würden den Rahmen sprengen und über die gegenständlichen Zwecke hinausgehen. Gleichwohl ist im Rahmen des (Vor-)Gesuchs die Einhaltung aller Vorgaben aus Art. 77 MiCAR im Detail zu beschreiben und ggf. nachzuweisen.
Bitte fügen Sie dem Antrag entsprechende Weisungen, Beschreibungen, Aufklärungsblätter, Prozessvisualisierungen, etc. bei und tragen Sie die Beilagen in die untenstehende Beilagenbox ein. 
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	
	12.3.1
	Geschäftspolitik
	[Datum]
	[Hinweis: Diese Anforderung ergibt sich aus Pkt. 14.a. RTS62 bzw. 8.a. RTS60 iVm Art. 77 Abs. 1 MiCAR: Dem Antrag ist eine Beschreibung der gemäß Art. 77 Abs. 1 MiCAR festgelegten Geschäftspolitik beizulegen. | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	
	12.3.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	12.3.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc175494165][bookmark: _Toc205276757]Auftragsausführung 15. RTS62 (9. RTS60)
Diese Dienstleistung wird beantragt:	 ☐ nein  	☐ ja >	
	Hinweis: Falls diese Dienstleistung beantragt wird, ist dieser Abschnitt gemäss den unten angegebenen Punkten zu befüllen sowie die entsprechenden Informationen zu beschreiben/vorzulegen.
Sofern diese Dienstleistung nicht beantragt wird, bitten wir Sie die nachfolgenden Punkte dieses Abschnittes (diese Hinweisbox und alles danach) zu löschen. 
WICHTIG: Bitte löschen Sie nicht die Überschrift und die Frage oberhalb dieser Hinweisbox! Die Struktur soll jedenfalls beibehalten werden!
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



[Die Position dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check (sofern einschlägig)
	Erledigt

	
	RTS62 (analog RTS60)
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	15
	Es wurden die Grundsätze der Auftragsausführung übermittelt und beschrieben, die insbesondere die folgenden Punkte umfassen:
	
	☐

	
	
	a. 
	die Vorkehrungen, mit denen sichergestellt wird, dass der Kunde vor Ausführung des Auftrags den Grundsätzen der Auftragsausführung zugestimmt hat;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	b. 
	eine Liste der Handelsplattformen für Kryptowerte, auf die sich der Antragsteller bei der Ausführung von Aufträgen stützen wird, und der Kriterien für die Bewertung der in den Grundsätzen der Auftragsausführung enthaltenen Handelsplätze gemäß Art. 78 Abs. 6 MiCAR;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	c. 
	welche Handelsplattformen der Antragsteller für die einzelnen Arten von Kryptowerten nutzen will, und eine Bestätigung, dass der Antragsteller für die Weiterleitung von Kundenaufträgen an eine bestimmte Handelsplattform für Kryptowerte weder eine Vergütung noch Rabatte oder sonstige nicht monetäre Vorteile erhält;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	d. 
	wie bei der Ausführung Preis, Kosten, Schnelligkeit, Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung, Umfang, Art und Bedingungen der Verwahrung von Kryptowerten oder andere relevante Faktoren berücksichtigt werden, die als Teil aller notwendigen Schritte zur Erzielung des bestmöglichen Ergebnisses für den Kunden betrachtet werden;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	e. 
	gegebenenfalls die Vorkehrungen für die Unterrichtung der Kunden darüber, dass der Antragsteller Aufträge außerhalb einer Handelsplattform ausführen wird, und wie der Antragsteller die vorherige ausdrückliche Zustimmung seiner Kunden einholen wird, bevor er solche Aufträge ausführt;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	f. 
	wie der Kunde darauf hingewiesen wird, dass spezifische Anweisungen eines Kunden den Antragsteller möglicherweise daran hindern, im Einklang mit den Vorkehrungen, die der Antragsteller im Rahmen seiner Grundsätze der Auftragsausführung getroffen und umgesetzt hat, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um das bestmögliche Ergebnis bei der Ausführung dieser Aufträge in Bezug auf die von diesen Anweisungen betroffenen Elemente zu erzielen;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	g. 
	das Auswahlverfahren für Handelsplätze, angewandte Ausführungsstrategien, die zur Analyse der erreichten Ausführungsqualität herangezogenen Vorkehrungen und wie der Antragsteller kontrolliert und überprüft, ob für die Kunden die bestmöglichen Ergebnisse erzielt wurden;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	h. 
	die Vorkehrungen, mit denen verhindert werden soll, dass die Mitarbeiter des Antragstellers Informationen über Kundenaufträge missbräuchlich verwenden;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	i. 
	die Vorkehrungen und Verfahren, mit denen der Antragsteller den Kunden Informationen über seine Grundsätze der Auftragsausführung übermittelt und sie über alle wesentlichen Änderungen seiner Grundsätze der Auftragsausführung informiert;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	j. 
	die Vorkehrungen zum Nachweis der Einhaltung von Art. 78 MiCAR gegenüber der zuständigen Behörde auf Verlangen dieser zuständigen Behörde.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	Art. 78 MiCAR
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	(1)
	1.
	Der Antragsteller hat dargelegt, dass er alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen hat, um bei der Ausführung von Aufträgen das bestmögliche Ergebnis für ihre Kunden zu erzielen (ausgenommen spezifische Anweisungen; siehe Uabs. 2).
Es wurden dabei die Faktoren Preis, Kosten, Schnelligkeit, Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung, Umfang, Art der Auftragsausführung und Bedingungen der Verwahrung von Kryptowerten sowie jegliche sonstigen für die Auftragsausführung relevanten Faktoren berücksichtigt.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	(2)
	Der Antragsteller verfügt hinsichtlich Abs. 1 über wirksame Vorkehrungen für die Auftragsausführung und hat diese umgesetzt.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Der Antragsteller verfügt hinsichtlich Abs. 1 über Grundsätze der Auftragsausführung und hat diese umgesetzt.  
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Die Grundsätze der Auftragsausführung sehen ua eine umgehende, redliche und zügige Ausführung von Kundenaufträgen vor und verhindern den Missbrauch von Informationen über Kundenaufträge durch Mitarbeiter der Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	(3)
	Der Antragsteller stellt seinen Kunden angemessene und eindeutige Informationen über die in Abs. 2 genannten Grundsätze inkl. wesentliche Änderungen zur Verfügung. 
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	In diesen Informationen wird klar, ausführlich und auf eine für Kunden verständliche Weise erläutert, wie die Kundenaufträge von den Anbietern von Kryptowerte-Dienstleistungen auszuführen sind. 
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Es ist sichergestellt, dass der Antragsteller die vorherige Zustimmung jedes Kunden zu den Grundsätzen der Auftragsausführung einholt.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	(4)
	Der Antragsteller ist in der Lage, seine Kunden auf Anfrage nachzuweisen, dass er ihre Aufträge im Einklang mit den Grundsätzen der Auftragsausführung ausgeführt hat.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Der Antragsteller ist in der Lage, der zuständigen Behörde auf Antrag nachzuweisen, dass er die Bedingungen dieses Artikels erfüllt.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	(5)
	Sofern die Grundsätze die Ausführung außerhalb der Handelsplattform erlauben: Der Antragsteller informiert seine Kunden über diese Möglichkeit und holt vor einer solchen Ausführung die vorherige ausdrückliche Zustimmung der Kunden in Form entweder einer allgemeinen Zustimmung oder einer Zustimmung in Bezug auf einzelne Geschäfte ein.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	(6)
	Der Antragsteller überwacht die Wirksamkeit seiner Vorkehrungen zur Auftragsausführung und der Grundsätze der Auftragsausführung, um etwaige diesbezügliche Mängel zu ermitteln und bei Bedarf zu beheben. 
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Der Antragsteller prüft regelmäßig, ob die in den Grundsätzen der Auftragsausführung genannten Handelsplätze das bestmögliche Ergebnis für die Kunden erbringen oder ob die Vorkehrungen zur Auftragsausführung geändert werden müssen.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Der Antragsteller informiert seine Kunden […] über alle wesentlichen Änderungen hinsichtlich der Vorkehrungen zur Auftragsausführung oder ihrer Grundsätze der Auftragsausführung.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
15. RTS62 (analog 9. RTS60)
15. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. p MiCAR übermitteln Antragsteller, die beabsichtigen, Aufträge über Kryptowerte für Kunden auszuführen, der zuständigen Behörde ihre Grundsätze der Auftragsausführung, die Folgendes umfassen:
a. 	die Vorkehrungen, mit denen sichergestellt wird, dass der Kunde vor Ausführung des Auftrags den Grundsätzen der Auftragsausführung zugestimmt hat;
b. 	eine Liste der Handelsplattformen für Kryptowerte, auf die sich der Antragsteller bei der Ausführung von Aufträgen stützen wird, und der Kriterien für die Bewertung der in den Grundsätzen der Auftragsausführung enthaltenen Handelsplätze gemäß Artikel 78 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2023/1114;
c. 	welche Handelsplattformen der Antragsteller für die einzelnen Arten von Kryptowerten nutzen will, und eine Bestätigung, dass der Antragsteller für die Weiterleitung von Kundenaufträgen an eine bestimmte Handelsplattform für Kryptowerte weder eine Vergütung noch Rabatte oder sonstige nicht monetäre Vorteile erhält;
d. 	wie bei der Ausführung Preis, Kosten, Schnelligkeit, Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung, Umfang, Art und Bedingungen der Verwahrung von Kryptowerten oder andere relevante Faktoren berücksichtigt werden, die als Teil aller notwendigen Schritte zur Erzielung des bestmöglichen Ergebnisses für den Kunden betrachtet werden;
e. 	gegebenenfalls die Vorkehrungen für die Unterrichtung der Kunden darüber, dass der Antragsteller Aufträge außerhalb einer Handelsplattform ausführen wird, und wie der Antragsteller die vorherige ausdrückliche Zustimmung seiner Kunden einholen wird, bevor er solche Aufträge ausführt;
f. 	wie der Kunde darauf hingewiesen wird, dass spezifische Anweisungen eines Kunden den Antragsteller möglicherweise daran hindern, im Einklang mit den Vorkehrungen, die der Antragsteller im Rahmen seiner Grundsätze der Auftragsausführung getroffen und umgesetzt hat, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um das bestmögliche Ergebnis bei der Ausführung dieser Aufträge in Bezug auf die von diesen Anweisungen betroffenen Elemente zu erzielen;
g. 	das Auswahlverfahren für Handelsplätze, angewandte Ausführungsstrategien, die zur Analyse der erreichten Ausführungsqualität herangezogenen Vorkehrungen und wie der Antragsteller kontrolliert und überprüft, ob für die Kunden die bestmöglichen Ergebnisse erzielt wurden;
h. 	die Vorkehrungen, mit denen verhindert werden soll, dass die Mitarbeiter des Antragstellers Informationen über Kundenaufträge missbräuchlich verwenden;
i. 	die Vorkehrungen und Verfahren, mit denen der Antragsteller den Kunden Informationen über seine Grundsätze der Auftragsausführung übermittelt und sie über alle wesentlichen Änderungen seiner Grundsätze der Auftragsausführung informiert;
j. 	die Vorkehrungen zum Nachweis der Einhaltung von Artikel 78 der Verordnung (EU) 2023/1114 gegenüber der zuständigen Behörde auf Verlangen dieser zuständigen Behörde.
Art. 78 MiCAR 
1. 	1. Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die Aufträge über Kryptowerte für Kunden ausführen, ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um bei der Ausführung von Aufträgen das bestmögliche Ergebnis für ihre Kunden zu erzielen, und berücksichtigen dabei die Faktoren Preis, Kosten, Schnelligkeit, Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung, Umfang, Art der Auftragsausführung und Bedingungen der Verwahrung von Kryptowerten sowie jegliche sonstigen für die Auftragsausführung relevanten Faktoren.
2. Ungeachtet des Unterabsatzes 1 sind Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die Aufträge über Kryptowerte für Kunden ausführen, nicht verpflichtet, die in Unterabsatz 1 genannten erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, wenn sie Aufträge über Kryptowerte nach den spezifischen Anweisungen ihrer Kunden ausführen.
2. 	Um die Einhaltung von Absatz 1 sicherzustellen, müssen Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die Aufträge über Kryptowerte für Kunden ausführen, wirksame Vorkehrungen für die Auftragsausführung treffen und umsetzen. Sie legen insbesondere Grundsätze der Auftragsausführung fest, die es ihnen erlauben, Absatz 1 einzuhalten, und setzen diese Grundsätze um. Die Grundsätze der Auftragsausführung sehen unter anderem eine umgehende, redliche und zügige Ausführung von Kundenaufträgen vor und verhindern den Missbrauch von Informationen über Kundenaufträge durch Mitarbeiter der Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen.
3. 	Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die Aufträge über Kryptowerte für Kunden ausführen, stellen ihren Kunden angemessene und eindeutige Informationen über ihre in Absatz 2 genannten Grundsätze der Auftragsausführung und jegliche wesentlichen Änderungen dieser Grundsätze zur Verfügung. In diesen Informationen wird klar, ausführlich und auf eine für Kunden verständliche Weise erläutert, wie die Kundenaufträge von den Anbietern von Kryptowerte-Dienstleistungen auszuführen sind. Die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen holen die vorherige Zustimmung jedes Kunden zu den Grundsätzen der Auftragsausführung ein.
4. 	Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die Aufträge über Kryptowerte für Kunden ausführen, müssen in der Lage sein, ihren Kunden auf Anfrage nachzuweisen, dass sie ihre Aufträge im Einklang mit ihren Grundsätzen der Auftragsausführung ausgeführt haben, und der zuständigen Behörde auf Antrag nachzuweisen, dass sie die Bedingungen dieses Artikels erfüllen.
5. 	Wenn die Grundsätze der Auftragsausführung vorsehen, dass Kundenaufträge außerhalb einer Handelsplattform ausgeführt werden könnten, informieren die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die Aufträge über Kryptowerte für Kunden ausführen, ihre Kunden über diese Möglichkeit und holen vor der Ausführung ihrer Aufträge außerhalb einer Handelsplattform die vorherige ausdrückliche Zustimmung ihrer Kunden in Form entweder einer allgemeinen Zustimmung oder einer Zustimmung in Bezug auf einzelne Geschäfte ein.
6. 	Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die Aufträge über Kryptowerte für Kunden ausführen, müssen die Wirksamkeit ihrer Vorkehrungen zur Auftragsausführung und ihrer Grundsätze der Auftragsausführung überwachen, damit sie etwaige diesbezügliche Mängel ermitteln und bei Bedarf beheben können. Insbesondere prüfen sie regelmäßig, ob die in den Grundsätzen der Auftragsausführung genannten Handelsplätze das bestmögliche Ergebnis für die Kunden erbringen oder ob die Vorkehrungen zur Auftragsausführung geändert werden müssen. Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die Aufträge über Kryptowerte für Kunden ausführen, informieren ihre Kunden, mit denen sie Geschäftsbeziehungen unterhalten, über alle wesentlichen Änderungen ihrer Vorkehrungen zur Auftragsausführung oder ihrer Grundsätze der Auftragsausführung.
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Bitte fügen Sie dem Antrag entsprechende Weisungen, Beschreibungen, Aufklärungsblätter, Prozessvisualisierungen, etc. bei und tragen Sie die Beilagen in die untenstehende Beilagenbox ein.
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	
	
	Grundsätze der Auftragsausführung
	
	[Hinweis: Diese Anforderung ergibt sich aus Pkt. 15. RTS62 bzw. 9. RTS60 iVm Art. 78 Abs. 2 MiCAR: Es wurden die Grundsätze der Auftragsausführung übermittelt | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	
	12.4.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	12.4.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc175494166][bookmark: _Toc205276758]Beratung und Portfolio-Management 16. RTS62 (10. RTS60)
Diese Dienstleistung wird beantragt:	 ☐ nein  	☐ ja >	
	Hinweis: Falls diese Dienstleistung beantragt wird, ist dieser Abschnitt gemäss den unten angegebenen Punkten zu befüllen sowie die entsprechenden Informationen zu beschreiben/vorzulegen.
Sofern diese Dienstleistung nicht beantragt wird, bitten wir Sie die nachfolgenden Punkte dieses Abschnittes (diese Hinweisbox und alles danach) zu löschen. 
WICHTIG: Bitte löschen Sie nicht die Überschrift und die Frage oberhalb dieser Hinweisbox! Die Struktur soll jedenfalls beibehalten werden!
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



[Die Position dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check (sofern einschlägig)
	Erledigt

	
	RTS62 (analog RTS60)
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	16.
	Die folgenden Informationen/Unterlagen wurden beschrieben/übermittelt:
	
	☐

	
	
	a.
	eine ausführliche Beschreibung der Vorkehrungen, die der Antragsteller getroffen hat, um Art. 81 Abs. 7 MiCAR zu entsprechen, einschließlich folgender Angaben:
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	
	i. der Mechanismen zur wirksamen Kontrolle, Bewertung und Gewährleistung der Kenntnisse und Fachkompetenz der natürlichen Personen, die eine Beratung in Bezug auf Kryptowerte anbieten oder Portfolios von Kryptowerten verwalten;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	
	ii.  der Vorkehrungen, mit denen sichergestellt wird, dass natürliche Personen, die an der Beratung oder Portfolioverwaltung beteiligt sind, die internen Strategien und Verfahren des Antragstellers kennen, verstehen und anwenden, um der MiCAR, insbesondere Art. 81 Abs 1 MiCAR, und der Richtlinie (EU) 2015/849 zu entsprechen;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	
	iii. des Umfangs der personellen und finanziellen Ressourcen, die der Antragsteller jährlich für die berufliche Weiterbildung und Schulung des Personals, das Beratungsdienste in Bezug auf Kryptowerte erbringt oder ein Portfolio von Kryptowerten verwaltet, bereitstellen will;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	b.
	der Mechanismen zur wirksamen Kontrolle, Beurteilung und Gewährleistung der erforderlichen Kenntnisse und Fachkompetenz der natürlichen Personen, die im Namen des Antragstellers Beratungsdienste leisten oder Portfolioverwaltung erbringen, und zwar gemäß den in den nationalen Rechtsvorschriften für eine solche Beurteilung verwendeten Kriterien, um die Eignungsbeurteilung gemäß Art. 81 Abs. 1 MiCAR durchzuführen.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	Art. 81 Abs. 1. & 7 MiCAR
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	(1)
	Der Antragsteller beurteilt, ob die Kryptowerte-Dienstleistungen oder Kryptowerte für seine Kunden oder potenziellen Kunden geeignet sind, und berücksichtigt dabei insb.
· Die Kenntnisse und Erfahrungen mit Investitionen in Kryptowerte,
· Die Anlageziele einschließlich Risikotoleranz, und die
· finanziellen Verhältnisse, einschließlich der Fähigkeit, Verluste zu tragen.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	(7)
	Der Antragsteller stellt sicher, dass natürliche Personen, die in seinem Namen eine Beratung zu Kryptowerten oder zu einer Kryptowerte-Dienstleistung anbieten oder einschlägige Informationen erteilen, über die erforderlichen Kenntnisse und Kompetenzen verfügen, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. […]
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
16. RTS62 (analog 10. RTS60)
16. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. q MiCAR übermitteln Antragsteller, die beabsichtigen, Beratungsdienste zu Kryptowerten zu leisten oder eine Portfolioverwaltung von Kryptowerten zu erbringen, der zuständigen Behörde alle folgenden Informationen:
a. 	eine ausführliche Beschreibung der Vorkehrungen, die der Antragsteller getroffen hat, um Artikel 81 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2023/1114 zu entsprechen, einschließlich folgender Angaben:
i. 	der Mechanismen zur wirksamen Kontrolle, Bewertung und Gewährleistung der Kenntnisse und Fachkompetenz der natürlichen Personen, die eine Beratung in Bezug auf Kryptowerte anbieten oder Portfolios von Kryptowerten verwalten;
ii. 	der Vorkehrungen, mit denen sichergestellt wird, dass natürliche Personen, die an der Beratung oder Portfolioverwaltung beteiligt sind, die internen Strategien und Verfahren des Antragstellers kennen, verstehen und anwenden, um der Verordnung (EU) 2023/1114, insbesondere Artikel 81 Absatz 1 der genannten Verordnung, und der Richtlinie (EU) 2015/849 zu entsprechen;
iii. 	des Umfangs der personellen und finanziellen Ressourcen, die der Antragsteller jährlich für die berufliche Weiterbildung und Schulung des Personals, das Beratungsdienste in Bezug auf Kryptowerte erbringt oder ein Portfolio von Kryptowerten verwaltet, bereitstellen will;
b. 	der Mechanismen zur wirksamen Kontrolle, Beurteilung und Gewährleistung der erforderlichen Kenntnisse und Fachkompetenz der natürlichen Personen, die im Namen des Antragstellers Beratungsdienste leisten oder Portfolioverwaltung erbringen, und zwar gemäß den in den nationalen Rechtsvorschriften für eine solche Beurteilung verwendeten Kriterien, um die Eignungsbeurteilung gemäß Artikel 81 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/1114 durchzuführen.
Art. 81 Abs. 1. & 7 MiCAR (Auszug: beschränkt auf die direkt von 16. RTS62 adressierten Bestimmungen)
1. 	Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die eine Beratung zu Kryptowerten erbringen oder eine Portfolioverwaltung von Kryptowerten anbieten, beurteilen, ob die Kryptowerte-Dienstleistungen oder Kryptowerte für ihre Kunden oder potenziellen Kunden geeignet sind, und berücksichtigen dabei ihre Kenntnisse und Erfahrung mit Investitionen in Kryptowerte, ihre Anlageziele, einschließlich ihrer Risikotoleranz, und ihre finanziellen Verhältnisse, einschließlich ihrer Fähigkeit, Verluste zu tragen.
7. 	Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die eine Beratung zu Kryptowerten erbringen, stellen sicher, dass natürliche Personen, die in ihrem Namen eine Beratung zu Kryptowerten oder zu einer Kryptowerte-Dienstleistung anbieten oder einschlägige Informationen erteilen, über die erforderlichen Kenntnisse und Kompetenzen verfügen, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. Die Mitgliedstaaten veröffentlichen die Kriterien, anhand derer diese Kenntnisse und Kompetenzen zu beurteilen sind.
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Für die gegenständlichen Zwecke werden nur die direkt vom RTS62 adressierten Bestimmungen aus Art. 81 MiCAR wiedergegeben. Eine vollständige Widergabe würden den Rahmen sprengen und über die gegenständlichen Zwecke hinausgehen. Gleichwohl ist im Rahmen des (Vor-)Gesuchs die Einhaltung aller Vorgaben aus Art. 81 MiCAR im Detail zu beschreiben und ggf. nachzuweisen.
Bitte fügen Sie dem Antrag entsprechende Weisungen, Beschreibungen, Aufklärungsblätter, Prozessvisualisierungen, etc. bei und tragen Sie die Beilagen in die untenstehende Beilagenbox ein. 
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	
	12.5.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	12.5.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc175494167][bookmark: _Toc205276759]Transferdienste 17. RTS62 (11. RTS60)
Diese Dienstleistung wird beantragt:	 ☐ nein  	☐ ja >	
	Hinweis: Falls diese Dienstleistung beantragt wird, ist dieser Abschnitt gemäss den unten angegebenen Punkten zu befüllen sowie die entsprechenden Informationen zu beschreiben/vorzulegen.
Sofern diese Dienstleistung nicht beantragt wird, bitten wir Sie die nachfolgenden Punkte dieses Abschnittes (diese Hinweisbox und alles danach) zu löschen. 
WICHTIG: Bitte löschen Sie nicht die Überschrift und die Frage oberhalb dieser Hinweisbox! Die Struktur soll jedenfalls beibehalten werden!
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



[Die Position dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check (sofern einschlägig)
	Erledigt

	
	RTS62 (analog RTS60)
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	17.
	Die folgenden Informationen/Unterlagen wurden beschrieben/übermittelt:
	
	☐

	
	
	a. 
	Einzelheiten zu den Arten von Kryptowerten, für die der Antragsteller Transferdienstleistungen zu erbringen beabsichtigt;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	b. 
	eine ausführliche Beschreibung der Vorkehrungen, die der Antragsteller getroffen hat, um Art.  82 MiCAR zu entsprechen, einschließlich ausführlicher Informationen über die Vorkehrungen des Antragstellers und die eingesetzten IKT- und Personalressourcen, um Risiken bei der Erbringung von Transferdienstleistungen für Kryptowerte für Kunden unverzüglich, effizient und gründlich zu beseitigen, wobei potenzielle Betriebsstörungen und Cybersicherheitsrisiken einbezogen werden; 
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	c. 
	soweit verfügbar, eine Beschreibung der Versicherungspolice des Antragstellers, einschließlich der Deckung von Verlusten an Kryptowerten des Kunden, die sich aus Cybersicherheitsrisiken ergeben können, durch die Versicherung;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	d. 
	Vorkehrungen, mit denen sichergestellt wird, dass die Kunden angemessen über die unter Bst. b genannten Strategien, Verfahren und Vorkehrungen informiert werden.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	Art. 82 MiCAR
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	(1)
	Der Antragsteller hat sichergestellt, dass er mit seinen Kunden eine Vereinbarung schließt, in der seine Pflichten und Aufgaben festgelegt werden. Eine solche Vereinbarung muss zumindest Folgendes enthalten:
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	a. 
	die Identität der Vertragspartner,
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	b. 
	eine Beschreibung der Modalitäten der erbrachten Transferdienstleistung,
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	c. 
	eine Beschreibung der vom Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen verwendeten Sicherheitssysteme,
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	d. 
	die vom Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen erhobenen Gebühren und
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	e. 
	das anwendbare Recht.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	(2)
	[Rechtsgrundlage für Leitlinie hinsichtlich Transferdienstleistungen]
	
	

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
17. RTS62 (analog 11. RTS60)
17. 	Für die Zwecke von Art. 62 Abs. 2 Bst. r MiCAR übermitteln Antragsteller, die beabsichtigen, Transferdienstleistungen für Kryptowerte für Kunden zu erbringen, der zuständigen Behörde alle folgenden Informationen:
a. 	Einzelheiten zu den Arten von Kryptowerten, für die der Antragsteller Transferdienstleistungen zu erbringen beabsichtigt;
b. 	eine ausführliche Beschreibung der Vorkehrungen, die der Antragsteller getroffen hat, um Artikel 82 der Verordnung (EU) 2023/1114 zu entsprechen, einschließlich ausführlicher Informationen über die Vorkehrungen des Antragstellers und die eingesetzten IKT- und Personalressourcen, um Risiken bei der Erbringung von Transferdienstleistungen für Kryptowerte für Kunden unverzüglich, effizient und gründlich zu beseitigen, wobei potenzielle Betriebsstörungen und Cybersicherheitsrisiken einbezogen werden; 
c. 	soweit verfügbar, eine Beschreibung der Versicherungspolice des Antragstellers, einschließlich der Deckung von Verlusten an Kryptowerten des Kunden, die sich aus Cybersicherheitsrisiken ergeben können, durch die Versicherung;
d. 	Vorkehrungen, mit denen sichergestellt wird, dass die Kunden angemessen über die unter Buchstabe b genannten Strategien, Verfahren und Vorkehrungen informiert werden.
Art. 82 MiCAR 
1. 	Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die Transferdienstleistungen für Kryptowerte für Kunden erbringen, müssen mit ihren Kunden eine Vereinbarung schließen, in der ihre Pflichten und Aufgaben festgelegt werden. Eine solche Vereinbarung muss zumindest Folgendes enthalten:
a. 	die Identität der Vertragspartner,
b. 	eine Beschreibung der Modalitäten der erbrachten Transferdienstleistung,
c. 	eine Beschreibung der vom Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen verwendeten Sicherheitssysteme,
d. 	die vom Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen erhobenen Gebühren und
e. 	das anwendbare Recht.
2. 	[Rechtsgrundlage für Leitlinie hinsichtlich Transferdienstleistungen]
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Bitte fügen Sie dem Antrag entsprechende Weisungen, Beschreibungen, Aufklärungsblätter, Prozessvisualisierungen, etc. bei und tragen Sie die Beilagen in die untenstehende Beilagenbox ein.
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



	Beilagen
	(!)
	Nr.
	Titel
	Datum
	Anmerkung

	
	
	12.6.1
	Vereinbarung
	[Datum]
	[Hinweis: Diese Anforderung ergibt sich aus Pkt. 17. RTS62 bzw. 11. RTS60 iVm Art. 82 Abs. 1 MiCAR: Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die Transferdienstleistungen für Kryptowerte für Kunden erbringen, müssen mit ihren Kunden eine Vereinbarung schließen, in der ihre Pflichten und Aufgaben festgelegt werden | Bitte Hinweisbox löschen]

	
	
	12.6.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]

	
	
	12.6.[#]
	[Dokumententitel]
	[Datum]
	[Kurzbeschreibung des Inhalts und/oder was das Dokument belegt]



[bookmark: _Toc205276760]Annahme und Übermittlung von Aufträgen 2.2. RTS62 (1.2. RTS60)
Diese Dienstleistung wird beantragt:	 ☐ nein  	☐ ja >	
	Hinweis: Falls diese Dienstleistung beantragt wird, ist dieser Abschnitt gemäss den unten angegebenen Punkten zu befüllen sowie die entsprechenden Informationen zu beschreiben/vorzulegen.
Sofern diese Dienstleistung nicht beantragt wird, bitten wir Sie die nachfolgenden Punkte dieses Abschnittes (diese Hinweisbox und alles danach) zu löschen. 
WICHTIG: Bitte löschen Sie nicht die Überschrift und die Frage oberhalb dieser Hinweisbox! Die Struktur soll jedenfalls beibehalten werden!
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!



[Die Position dient der überblicksartigen Beschreibung der Sektion. Sie können diesen Bereich nach Belieben gestalten (Text, Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Detail-Check gesondert ausgefüllt werden muss.]
	Detail-Check (sofern einschlägig)
	Erledigt

	
	RTS62 (analog RTS60)
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	2.2.
	Die Verfahren und die Vorkehrungen, mit denen die Einhaltung von Art. 80 der MiCAR sichergestellt wird, wurden beschrieben und beigelegt.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	Art. 80 MiCAR
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	(1)
	Der Antragsteller verfügt über Verfahren und Vorkehrungen für eine umgehende und ordnungsgemäße Übermittlung von Kundenaufträgen zur Ausführung über eine Handelsplattform für Kryptowerte oder an einen anderen Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen. Es ist sichergestellt, dass er diese umsetzt.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	(2)
	Es ist sichergestellt, dass der Antragsteller für die Weiterleitung von Kundenaufträgen an eine bestimmte Handelsplattform für Kryptowerte oder an einen anderen Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen weder eine Vergütung noch Rabatte oder sonstige nicht monetäre Vorteile erhält.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	(3)
	Es ist sichergestellt, dass der Antragsteller Informationen über noch nicht ausgeführte Kundenaufträge nicht missbraucht. 
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Es wurden angemessenen Maßnahmen zur Verhinderung eines Missbrauchs dieser Informationen durch seine Mitarbeiter getroffen
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
2.2. RTS62 (analog 1.2. RTS60)
2.2. 	Wenn Antragsteller beabsichtigen, die Dienstleistung der Annahme und Übermittlung von Aufträgen über Kryptowerte für Kunden zu erbringen, legen sie den zuständigen Behörden eine Kopie der Verfahren und eine Beschreibung der Vorkehrungen vor, mit denen die Einhaltung von Artikel 80 der Verordnung (EU) 2023/1114 sichergestellt wird.
Art. 80 MiCAR 
1. 	Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die Aufträge über Kryptowerte für Kunden annehmen und übermitteln, legen Verfahren und Vorkehrungen für eine umgehende und ordnungsgemäße Übermittlung von Kundenaufträgen zur Ausführung über eine Handelsplattform für Kryptowerte oder an einen anderen Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen fest und setzen diese um.
2. 	Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die Aufträge über Kryptowerte für Kunden annehmen und übermitteln, erhalten für die Weiterleitung von Kundenaufträgen an eine bestimmte Handelsplattform für Kryptowerte oder an einen anderen Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen weder eine Vergütung noch Rabatte oder sonstige nicht monetäre Vorteile.
3. 	Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die Aufträge über Kryptowerte für Kunden annehmen und übermitteln, dürfen Informationen über noch nicht ausgeführte Kundenaufträge nicht missbrauchen und treffen alle angemessenen Maßnahmen zur Verhinderung eines Missbrauchs dieser Informationen durch ihre Mitarbeiter.
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Über den Normtext hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!
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	12.7.[#]
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	Detail-Check (sofern einschlägig)
	Erledigt

	
	RTS62 (analog RTS60)
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	2.3.
	Die Verfahren zur Erkennung, Vermeidung, Regelung und Offenlegung von Interessenkonflikten mitsamt der Einhaltung des RTS-Interessenkonflikte wurde dargelegt/beschrieben.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	Die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um Art. 79 MiCAR einzuhalten, wurden beschrieben. 
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	

	
	Art. 79 MiCAR
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	(1)
	1.
	Es ist sichergestellt, dass der Antragsteller, Personen, die die Zulassung zum Handel beantragen, oder in ihrem Namen handelnden Dritten vor Abschluss einer Vereinbarung folgende Informationen zusenden:
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	a. 
	Art der in Betracht gezogenen Platzierung, einschließlich der etwaigen Garantie eines Mindestkaufbetrags,
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	b. 
	Angabe der Höhe der Transaktionsgebühren im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Platzierung,
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	c. 
	voraussichtlicher Zeitplan, voraussichtliches Verfahren und voraussichtlicher Preis des vorgeschlagenen Vorhabens,
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	d. 
	Informationen über die Käuferzielgruppe.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	2.
	Es ist sichergestellt, dass der Antragsteller vor der Platzierung der betreffenden Kryptowerte die Zustimmung der Emittenten dieser Kryptowerte oder in ihrem Namen handelnder Dritter zu den unter Uabs. 1 genannten Informationen einholt.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	(2)
	Im Hinblick auf die Verfahren zur Ermittlung, Vermeidung, Regelung und Offenlegung von  Interessenkonflikten (Art. 72 Abs. 1 MiCAR) wurden solche berücksichtigt, die sich aus den folgenden Situationen ergeben:
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	a. 
	Die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen platzieren die Kryptowerte bei ihren eigenen Kunden.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	b. 
	Der vorgeschlagene Preis für die Platzierung von Kryptowerten wurde zu hoch oder zu niedrig angesetzt.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	c. 
	Der Anbieter zahlt oder gewährt den Anbietern von Kryptowerte-Dienstleistungen Anreize, auch nicht monetäre Anreize
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	Art. 8 RTS-Interessenkonflikte
	Nachweis, Beschreibung und Begründung | Anmerkungen
	

	
	(1)
	1. Bei der Ermittlung der Arten von Interessenkonflikten berücksichtigt der Antragsteller unbeschadet Art. 79 Abs. 2 MiCAR folgende Situationen:
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	a. 
	der Antragsteller bietet auch Preisbildungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Angebot von Kryptowerten an;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	b. 
	der Antragsteller bietet auch die Ausführung von Aufträgen über Kryptowerte für Kunden und Forschungsleistungen an;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	c. 
	der Antragsteller platziert Kryptowerte, bei denen er selbst oder ein Unternehmen seiner Gruppe der Emittent ist.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	2. 
	1. Es wurden interne Vorkehrungen getroffen und, umgesetzt sowie deren Aufrechterhaltung sichergestellt, um Folgendes sicherzustellen:
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	a. 
	Die Preisbildung des Angebots darf die Interessen anderer Kunden des Anbieters von Kryptowerte-Dienstleistungen oder die eigenen Interessen des Anbieters von Kryptowerte-Dienstleistungen nicht in einer Weise begünstigen, die mit den Interessen des Kunden des Emittenten in Konflikt stehen könnte;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	b. 
	die Preisbildung des Angebots darf die Interessen der Kunden des Emittenten, die eigenen Interessen des Anbieters von Kryptowerte-Dienstleistungen oder die Interessen einer verbundenen Person nicht in einer Weise begünstigen, die mit den Interessen anderer Kunden in Konflikt stehen könnte;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	c. 
	es darf keine Situation entstehen, in der Personen, die für die Erbringung von Dienstleistungen für die Anlagekunden des Anbieters von Kryptowerte-Dienstleistungen verantwortlich sind oder entscheiden, welche Produkte in die Liste der vom Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen angebotenen oder empfohlenen Produkte aufgenommen werden sollten, direkt an Entscheidungen über die Preisgestaltung für den Kunden des Emittenten beteiligt sind;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	
	d. 
	es darf keine Situation entstehen, in der Personen, die für die Erbringung von Dienstleistungen für die Anlagekunden des Anbieters von Kryptowerte-Dienstleistungen verantwortlich sind, direkt an Entscheidungen über Allokationsempfehlungen für den Kunden des Emittenten beteiligt sind;
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	
	(3)
	Der Antragsteller verfügt über ein zentralisiertes Verfahren, anhand dessen er alle Platzierungsgeschäfte ermitteln kann, einschließlich des Datums, an dem er über potenzielle Platzierungsgeschäfte informiert wurde.
		B.Nr.
	Verweise
	Beschreibung/Anmerkung

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	[x.x.x.x.x]
	[S., RZ., Nr.]
	[Was belegt der Verweis]

	Begründung

	[Weshalb ist die Vorgabe/Voraussetzung erfüllt?]



	☐

	Hinweisbox
Rechtliche Grundlagen
2.3. RTS62 (analog 1.3. RTS60)
2.3. 	Wenn Antragsteller beabsichtigen, die Dienstleistung der Platzierung von Kryptowerten zu erbringen, legen sie bei den zuständigen Behörden eine Kopie der Verfahren zur Erkennung, Vermeidung, Regelung und Offenlegung von Interessenkonflikten sowie eine Beschreibung der Vorkehrungen vor, die getroffen wurden, um Artikel 79 der Verordnung (EU) 2023/1114 und der Delegierten Verordnung der Kommission zur Festlegung technischer Standards nach Artikel 72 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2023/1114 zu entsprechen.
Art. 79 MiCAR 
1. 	1. Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die Kryptowerte platzieren, übermitteln Anbietern, Personen, die die Zulassung zum Handel beantragen, oder in ihrem Namen handelnden Dritten vor Abschluss einer Vereinbarung mit ihnen folgende Informationen:
a. 	Art der in Betracht gezogenen Platzierung, einschließlich der etwaigen Garantie eines Mindestkaufbetrags,
b. 	Angabe der Höhe der Transaktionsgebühren im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Platzierung,
c. 	voraussichtlicher Zeitplan, voraussichtliches Verfahren und voraussichtlicher Preis des vorgeschlagenen Vorhabens,
d. 	Informationen über die Käuferzielgruppe.
2. Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die Kryptowerte platzieren, holen vor der Platzierung der betreffenden Kryptowerte die Zustimmung der Emittenten dieser Kryptowerte oder in ihrem Namen handelnder Dritter zu den unter Unterabsatz 1 genannten Informationen ein.
2. 	Die in Artikel 72 Absatz 1 genannten Vorschriften der Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen für Interessenkonflikte enthalten spezifische und angemessene Verfahren zur Ermittlung, Vermeidung, Regelung und Offenlegung jeglicher Interessenkonflikte, die sich aus folgenden Situationen ergeben:
a. 	Die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen platzieren die Kryptowerte bei ihren eigenen Kunden.
b. 	Der vorgeschlagene Preis für die Platzierung von Kryptowerten wurde zu hoch oder zu niedrig angesetzt.
c. 	Der Anbieter zahlt oder gewährt den Anbietern von Kryptowerte-Dienstleistungen Anreize, auch nicht monetäre Anreize.
Art. 8 RTS-Interessenkonflikte (Zusätzliche Anforderungen bezüglich der Platzierung)
1. 	1. Bei der Ermittlung der Arten von Interessenkonflikten, die entstehen, wenn der Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen Platzierungsdienstleistungen erbringt, berücksichtigen die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen unbeschadet des Artikels 79 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2023/1114 folgende Situationen:
a. 	Der Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen bietet auch Preisbildungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Angebot von Kryptowerten an;
b. 	der Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen bietet auch die Ausführung von Aufträgen über Kryptowerte für Kunden und Forschungsleistungen an;
c. 	der Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen platziert Kryptowerte, bei denen er selbst oder ein Unternehmen seiner Gruppe der Emittent ist.
2. 	1. Die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen müssen interne Vorkehrungen treffen, umsetzen und aufrechterhalten, um Folgendes sicherzustellen:
a. 	Die Preisbildung des Angebots darf die Interessen anderer Kunden des Anbieters von Kryptowerte-Dienstleistungen oder die eigenen Interessen des Anbieters von Kryptowerte-Dienstleistungen nicht in einer Weise begünstigen, die mit den Interessen des Kunden des Emittenten in Konflikt stehen könnte;
b. 	die Preisbildung des Angebots darf die Interessen der Kunden des Emittenten, die eigenen Interessen des Anbieters von Kryptowerte-Dienstleistungen oder die Interessen einer verbundenen Person nicht in einer Weise begünstigen, die mit den Interessen anderer Kunden in Konflikt stehen könnte;
c. 	es darf keine Situation entstehen, in der Personen, die für die Erbringung von Dienstleistungen für die Anlagekunden des Anbieters von Kryptowerte-Dienstleistungen verantwortlich sind oder entscheiden, welche Produkte in die Liste der vom Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen angebotenen oder empfohlenen Produkte aufgenommen werden sollten, direkt an Entscheidungen über die Preisgestaltung für den Kunden des Emittenten beteiligt sind;
d. 	es darf keine Situation entstehen, in der Personen, die für die Erbringung von Dienstleistungen für die Anlagekunden des Anbieters von Kryptowerte-Dienstleistungen verantwortlich sind, direkt an Entscheidungen über Allokationsempfehlungen für den Kunden des Emittenten beteiligt sind;
3. 	Die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen müssen über ein zentralisiertes Verfahren verfügen, anhand dessen sie alle ihre Platzierungsgeschäfte ermitteln können, einschließlich des Datums, an dem der Kryptowerte-Dienstleister über potenzielle Platzierungsgeschäfte informiert wurde.
Hinweise & Ergänzungen der FMA
Die gemäss Art. 72 Abs. 1 MiCAR enthaltenen Vorschriften über die Vorlage spezifischer und angemessener Verfahren zur Ermittlung, Vermeidung, Regelung und Offenlegung jeglicher Interessenkonflikte, sind um alle Interessenskonflikte zu ergänzen, die sich aus den in Art. 79 Abs. 2 MiCAR und Art. 9 Abs. 1 des RTS-Interessenkonflikte gelisteten Situationen ergeben könnten (idF. platzierungsspezifische Interessenskonflikte). 
Weiters sind interne Vorkehrungen zu treffen, umzusetzen und aufrechtzuerhalten die in Art. 9 Abs. 2 der RTS-Interessenkonflikte aufgelisteten Punkte gewährleisten.
Gemäss Art. 9 Abs. 3 der RTS-Interessenkonflikte haben die Anbieter letztlich über ein zentralisiertes Verfahren zur Ermittlung aller ihrer Platzierungsgeschäfte, einschliesslich des Datums, an dem der Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen über potenzielle Platzierungsgeschäfte informiert wurde, zu verfügen (Aufzeichnungen). 
Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Hinweise der FMA. Für detailliertere Informationen wird auf die Materialien des Gesetzgebers (z. B. 2nd-Level-Texte, ESMA Q&As) sowie die zwischenzeitig verfügbare Kommentar- und Fachliteratur zur MiCAR verwiesen. Die FMA wird die Hinweissektionen laufend aktualisieren und an den jeweiligen Erfahrungsstand anpassen. Sollten dennoch offene Fragen verbleiben, deren Klärung vor der Gesuchseinreichung erforderlich ist, folgen Sie bitte dem auf der Homepage publizierten Anfragenprozess.
Bitte Hinweisbox löschen, sofern nicht mehr benötigt!
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	ITS-Offenlegung
	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/2861 DER KOMMISSION vom 12. November 2024 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die technischen Mittel für die angemessene Offenlegung von Insiderinformationen und für den Aufschub der Offenlegung dieser Informationen (Text von Bedeutung für den EWR; ITS- Offenlegung
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	RTS-Marktmissbrauch
	Noch nicht veröffentlicht (Stand: Ende Juli)
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	Annex IV: Draft RTS pursuant to Article 92(2) of MiCA: COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2024/XXX of XXXX supplementing Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the appropriate arrangements, systems and procedure as well as the templates to be used for preventing, detecting and reporting suspected market abuse, and on the coordination procedures between the relevant competent authorities for the detection and sanctioning of market abuse in cross-border market abuse situations (Text with EEA relevance; ESMA75-453128700-1278; RTS-Marktmissbrauch (ESMA-Entwurf)) in Draft technical Standards specifying certain requirements in relation to the detection and prevention of market abuse under the Markets in Crypto Assets Regulation (ESMA75-453128700-1278)
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SB	Supervisory Briefing – Authorisation of CASPs under MiCA, vom 31. Januar 2025 (ESMA75-453128700-1263)
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In der Folge sind die wesentlichen Änderungen an der Antragsvorlage erkennbar. Die Sektion dient nur der Information und kann vor der Einreichung gelöscht werden.
	Datum
	Änderung(en)
	Version 

	01.10.2024
	Ursprungsversion
	v 1.0

	03.12.2024
	Signifikante formelle Änderungen
Ergänzung des gegenständlichen Änderungsverzeichnisses
Verschiebung von Kapitel 12.1.1 an die Position zu Kapitel 10 (vormals ausgelassen)
Geringfügige formelle Änderungen
Deckblatt: Ergänzung «Vorgesuch»/»Gesuch» 
Fusszeile: Redaktionelle Korrektur
Kapitel 8.5: Beilagenbox ergänzt
Kapitel 10: Punkt 10.2 RTS62e und 5.2 RTS60e wegen Deckungsgleichheit entfernt
Sonstige kleinere rein redaktionelle Anpassungen
Materielle Änderungen
keine
	v 1.1

	27.02.2025
	Prognoserechnung
Ergänzung eines Hinweises in Kapitel 2.2 zur Prognosrechnung, aufgrund gehäufter Nachfrage.
Ausländische Sanktionen
Ergänzung des Teiles «ausländische Sanktionen» in Kapitel 4.5.
Fehlerhafter Verweis im RTS
Tatsächlich führt der in Art. 4 Abs. 2 Bst. b RTS62e enthaltene Verweis auf „Art. 4 Abs. 9 RTS-InteressenkonflikteE“ ins Leere. Daher wurde in der Hinweissektion in 4.2 ein Hinweis aufgenommen.
Geringfügige formelle Änderungen
Wird nicht weiter erläutert, da rein redaktioneller Natur.
	v 1.2

	18.03.2025
	Konkretisierungen
Es wurden Konkretisierungen in den Hinweisen in Kapitel 6., Sorgfaltspflichten, vorgenommen.
	v 1.3

	01.05.2025
	Vorbereitung auf Major Release
In Kürze wird die Publikation des finalen RTS62 erwartet. Zu Überführung dieses Dokuments von der ursprünglich englischen Version des ITS60e/RTS60e und des ITS62e/RTS62e auf die neuen Versionen waren einige formelle Anpassungen sowie eine Aktualisierung/Überarbeitung aller Gesetzesverweise erforderlich (siehe Kapitel Quellen). Inhaltlich haben sich dabei keine Änderungen ergeben.
Hinweissektion überarbeitet
Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit den ersten (Vor-)Gesuchen wurden die beiden Hinweissektionen am Beginn des Dokuments optimiert.
	v 1.4

	01.08.2025
	Major Release
Am 31. März 2025 sind die RTS und ITS zu Art. 62 MiCAR veröffentlicht worden. Dies erforderte eine grundlegende Überarbeitung der Antragsvorlage, die bis dahin auf den englischen Fassungen von ITS60e/RTS60e und ITS62e/RTS62e basierte. 
Die FMA hat das Major Release zum Anlass genommen, ihre Guidance- und Hinweissektionen auf Basis der bisherigen Erfahrungen aus den Antragsverfahren zu verfeinern. Der frühere «Self-Check» wurde zu einem deutlich ausführlicheren «Detail-Check» ausgebaut und an prominenter Stelle platziert. Dieser erfasst nun sämtliche Vorgaben des RTS62 sowie alle ausdrücklich oder implizit angesprochenen Normen. In der jeweils anschliessenden Hinweisbox finden sich die einschlägigen Bestimmungen des RTS und – wo sinnvoll – ergänzende Erläuterungen der FMA.
Das Major Release 2.0 zählt zu den bislang zentralsten Aktualisierungen, stellt nach derzeitiger Einschätzung jedoch keinen Endpunkt dar. Die FMA wird die Vorlage weiterhin regelmässig an neue Erkenntnisse anpassen und die Guidance, insbesondere die Hinweissektionen, bedarfsgerecht erweitern. Gleichwohl gehen wir davon aus, dass künftige Anpassungen nicht mehr den Umfang des Major Release erreichen werden; Aufbau und Struktur der Vorlage haben nun einen weitgehend finalen Charakter.

Änderungen
Eine lückenlose Aufstellung sämtlicher Anpassungen ist wegen der sprachlichen Unterschiede und des Umfangs weder praktikabel noch notwendig. Nachstehend finden Sie daher lediglich jene Änderungen, die inhaltlich wesentlich oder strukturell relevant sind. Für weitergehende Details empfiehlt sich ein Textvergleich zwischen den englischen ITS/RTS-Entwürfen und den finalen englischen ITS/RTS.
· Supervisory Briefing (ESMA75-453128700-1263; idF. SB): In Kapitel 2.1.2 und 2.4 wurden zentrale Elemente des SB aufgenommen. Diese erweitern den bisherigen Inhalt nicht, sondern konkretisieren ausschliesslich bereits bestehende Vorgaben. 
· Kapitel 4.2. der Antragsvorlage: Art. 68 Abs. 5 MiCAR verlangt, dass Dienstleister über Personal verfügen, das für die übertragenen Aufgaben die nötigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fachkenntnisse mitbringt – unter Berücksichtigung von Umfang, Art und Bandbreite der angebotenen Kryptowerte-Dienstleistungen. In den bisherigen Verfahren wurde dieser Aspekt in den Antragsunterlagen jedoch oftmals nur unzureichend erläutert, weshalb dieser Prüfpunkt gesondert aufgenommen wurde. 
· Kapitel 9., Beilagenbox 9.6. der Antragsvoralge: Nach 9.b RTS62e bzw. 4.b RTS60e war bislang zwingend ein Bericht über eine externe Cybersicherheitsprüfung vorzulegen. Der finale RTS verlangt einen solchen Bericht nur noch, sofern eine Prüfung bereits stattgefunden hat und der Bericht vorliegt.
· Kapitel 6., Beilagenbox 6.3. der Antragsvorlage: Auf Basis der bisherigen Antragsverfahren wurde der Punkt «Kontroll- und Überwachungsprozesse des Untersuchungsbeauftragten (insbesondere Beschreibung der internen Kontrollmechanismen für manuelle und IT-basierte Prozesse im sorgfaltspflichtrechtlichen und sanktionsrechtlichen Bereich)» ergänzt.

	v 2.0
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